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Kurzfassung  

Auf dem Gewerbe - und Industrieareal VoltaNord (auch Lysbüchel -Areal genannt) sollen  
�U�X�Q�G�� ���µ������ bis 3 �µ000 neue Arbeitsplätze (heute 500) sowie Wohnraum für 1 �µ300 bis 1�µ900 
EinwohnerInnen e ntstehen. Die Planung ermöglicht eine Verdichtung der heutigen Wir t-
schaftsflächen im Norden sowie eine Erweiterung des bestehenden Wohnquartiers im S ü-
den. Eine neue Primarschule sowie attraktive  öffentliche  Freiräume runden das Profil der 
Arealentwicklung ab.  
 
Das Wohnungsangebot in Basel kann mit der markanten Zunahme der Arbeitsplätze nicht Schritt 
halten, was zu steigenden Mieten und mehr Pendlerverkehr führt. Gleichzeitig reduziert sich das 
Angebot an leerstehenden Industrie- und Geschäftsflächen, was Neuansiedlungen und Erweite-
rungen von Firmen erschwert. Der Regierungsrat reagiert auf diese Entwicklung durch die geziel-
te Verdichtung von unternutzten Arealen wie VoltaNord. Das 11.6 ha grosse, extensiv genutzte  
Areal VoltaNord zwischen Elsässerstrasse, Schlachthofstrasse und Bahnlinie wird heute gewerb-
lich und industriell genutzt. Der Wegzug des Coop-Verteilzentrums 2017 sowie die Arealstrategie 
der SBB nach Auslaufen der Baurechts- und Mietverträge auf dem SBB-Areal bieten eine einma-
lige Chance für eine abgestimmte Transformation des Areals, um sowohl zusätzliche Arbeitsplät-
ze anzusiedeln als auch neuen Wohnraum zu ermöglichen. 
 
Die Planung sieht eine klare Trennung zwischen lärmintensiven und lärmempfindlichen Nutzun-
gen vor. Der nördliche Bereich des Areals verbleibt in der Industrie- und Gewerbezone (Zone 7) 
und soll Platz für emissionsintensives Gewerbe und weitere gewerbliche Nutzungen bieten. 
Durch ruhiges Gewerbe und Dienstleistungen abgetrennt, liegt im Süden des Areals der Schwer-
punkt auf der Wohnnutzung. Ebenfalls im Süden kommt das im St. Johann dringend benötigte 
zusätzliche Schulhaus zu liegen.  
 
Die bestehende Liegenschaft Elsässerstrasse 215 auf dem Coop-Areal soll umgenutzt werden 
�X�Q�G���E�L�H�W�H�W���N�•�Q�I�W�L�J���F�D���������µ���������P2

 für gewerbliche und kulturelle Nutzungen an. Der Bebauungsplan 
�H�U�P�|�J�O�L�F�K�W���L�Q�V�J�H�V�D�P�W���H�L�Q�H���(�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�U���%�U�X�W�W�R�J�H�V�F�K�R�V�V�I�O�l�F�K�H���D�X�I���G�H�P���$�U�H�D�O���Y�R�Q���F�D���������µ���������P2 
heute auf ca. 206�µ�������� �P2. Davon ist mindestens je 40% für Arbeits- und Wohnnutzungen reser-
viert. Durch erhöhte Lärmschutzanforderungen für Neubauten auf dem Areal sollen Entwick-
lungsbedürfnisse der angrenzenden Betriebe berücksichtigt werden können. 
 
Grosszügige Freiräume und Grünflächen tragen zur Lebensqualität im neuen Stadtquartier bei: 
Ein städtischer Platz an der Schnittstelle zum bestehenden Quartier wird durch eine Erholungs-
fläche im Westen ergänzt, welche mit einer Naturschutzzone entlang der Bahngleise verbunden 
sein soll. Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr erfolgt von Norden und Osten, es be-
steht kein Durchgangsverkehr. Das gilt auch für den Zulieferverkehr für das Gewerbe. 
 
Die vorgesehenen Änderungen setzen einen Bebauungsplan, neue Bau- und Strassenlinien so-
wie Änderungen des Zonenplans, des Lärmempfindlichkeitsstufenplans und des Wohnanteilplans 
voraus. Zudem soll ein Teil des Bebauungsplans Nr. 165 (Bahnhof St. Johann / Voltastrasse) 
aufgehoben werden. Von den dreizehn Einsprachen gegen die Planung wurden fünf zurückgezo-
gen, weitere acht sind nicht legitimiert. Die Baurechtsparzelle 1/2725 der Volta Haus AG wurde 
aufgrund des fehlenden Interesses an einer Entwicklung aus dem Planungsperimeter entlassen. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan ist ein politischer Grundsatzentscheid, die konkrete Gestaltung 
der Baufelder und der öffentlichen Grün- und Freiflächen wird anschliessend im Rahmen von 
mehreren Varianzverfahren erarbeitet und in Bebauungsplänen zweiter Stufe festgelegt. Die Pla-
nungskosten für die nächsten Planungsschritte sowie die Landerwerbskosten werden mit dem 
vorliegenden Ratschlag beantragt. 
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1. Begehren  
Mit diesem Ratschlag beantragen wir dem Grossen Rat, folgende nutzungsplanerischen Ände-
rungen auf dem Lysbüchel-Areal (Parzellen Nr. 1/1150, 1/1452 und 1/2756) zu genehmigen, um 
eine qualitätsvolle Transformation des heutigen Lysbüchel-Areals zu ermöglichen, welche sowohl 
den Wirtschafts- als auch den Wohninteressen des Kantons dient: 
�x Festsetzung eines Bebauungsplans 
�x Änderung des Zonenplans 
�x Änderung des Lärmempfindlichkeitsstufenplans 
�x Änderung des Wohnanteilplans 
�x Änderung der Bau- und Strassenlinien 
�x Aufhebung eines Teils des Bebauungsplans Nr. 165 

 
Wir beantragen Ihnen weiter, auf die Einsprachen zu den vorgenannten nutzungsplanerischen 
Änderungen nicht einzutreten. 
 
Mit diesem Ratschlag beantragen wir dem Grossen Rat ausserdem für die Planung der dazuge-
hörigen öffentlichen Freiräume und für die Finanzierung der Landerwerbskosten Ausgaben von 
insgesamt 4.09 Mio. Franken zu bewilligen. Diese teilen sich wie folgt auf: 
 
Fr. ���µ�������µ������ für die Planung der Allmendflächen der Arealentwicklung VoltaNord zu Las-

ten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Planungspau-
schale. 
(Generalsekretariat, Position 6018.700.00022) 

 
Fr. ���µ�������µ������ für die Finanzierung der Landerwerbskosten der Arealentwicklung VoltaNord 

zu Lasten der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, In-
�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�E�H�U�H�L�F�K���������Ä�6�W�D�G�W�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���X�Q�G���$�O�O�P�H�Q�G�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U�³�� 
(Tiefbaumt, 6170.250.20033) 

 
Fr. 35���µ������ für die Finanzierung der Landerwerbskosten der Arealentwicklung VoltaNord 

für die Flächen zwischen Bau- und Strassenlinie zu Lasten der Investitions-
rechnung des Bau- �X�Q�G���9�H�U�N�H�K�U�V�G�H�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V�����,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�E�H�U�H�L�F�K���������Ä�6�W�D�Gt-
�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���X�Q�G���$�O�O�P�H�Q�G�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U�³�� 
(Tiefbauamt, 6170250.20033) 

2. Ausgangslage  

2.1 Einführung  
Das Wohnungsangebot in Basel kann mit der rasanten Zunahme der Arbeitsplätze nicht Schritt 
halten���� �:�l�K�U�H�Q�G�� �L�Q�� �G�H�Q�� �O�H�W�]�W�H�Q�� ������ �-�D�K�U�H�Q�� �F�D���� �����µ�������� �$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H�� �J�H�V�F�K�D�I�I�H�Q�� �Z�X�U�G�H�Q���� �L�V�W�� �G�L�H��
�%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�V�]�D�K�O�� �Q�X�U�� �X�P�� ���µ�������� �J�H�V�W�L�H�J�H�Q���� �G�D�� �L�P�� �J�O�H�L�F�K�H�Q�� �=�H�L�W�U�D�X�P��lediglich ���µ�������� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H 
Wohnungen realisiert werden konnten. Diese Entwicklung hat zu einer historisch tiefen Leer-
standsquote für Wohnraum sowie massiv mehr Pendlerverkehr geführt, da immer weniger Ar-
beitsnehmerInnen eine Wohnung in der Stadt finden. Parallel dazu hat aufgrund der positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung der Bestand an leerstehenden Industrie- und Geschäftsflächen (La-
den, Büro, Gewerbe, Produktion, Lager) seit 2011 von 168`683 m2 zu 1�����µ������ m2 im Jahr 2015 
abgenommen. Die Diskrepanz zwischen der Anzahl Arbeitsplätze und EinwohnerInnen dürfte 
allerdings ohne Gegensteuer auch in Zukunft anhalten. Bei den nutzungsplanerisch gesicherten 
Arealentwicklungen besteht aktuell Platz für ca. 4'000 EinwohnerInnen und ca. �����¶�������� �$�U�E�H�L�Ws-
plätze. 
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Zusätzlicher Wohn- und Gewerberaum kann mit wenigen Ausnahmen nur in den bereits bebau-
ten Gebieten der Stadt realisiert werden. Das Entwicklungspotential der bestehenden Mischzo-
nen muss ausgeschöpft werden, reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Wohnraum im erforderli-
chen Ausmass zu erstellen. Das grösste Potenzial besteht in unternutzten Industrie-, Gewerbe- 
und Bahnarealen wie VoltaNord, Klybeck, Dreispitz, Walkeweg, Wolf und dem Hafenareal. Der 
Regierungsrat strebt eine intensivere Nutzung solcher Areale an, um durch bauliche Verdichtung 
zusätzliche Wohn- und Arbeitsflächen zu schaffen. Die Arealentwicklung VoltaNord soll exempla-
risch aufzeigen, wie dadurch sowohl eine Vergrösserung der bisherigen Wirtschaftsflächen auf 
dem Areal als auch die Entstehung von neuem Wohnraum ermöglicht werden kann. Das Verhält-
nis von Arbeiten und Wohnen soll bezogen auf die Gesamtbodenfläche aller sechs Transformati-
onsgebiete insgesamt in etwa ausgeglichen sein. Unter Berücksichtigung der neuen Wohnnut-
zung auf den bisher dem Arbeiten vorbehaltenen Transformationsarealen besteht insgesamt 
�3�R�W�H�Q�W�L�D�O���I�•�U�������µ���������(�L�Q�Z�R�K�Q�H�UInnen �X�Q�G�������µ���������$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H��bis 2035.  
 

 
Abb. 1: Arealentwicklungen mit Nutzungsschwerpunkten (Stand Januar 2017) 
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Das Areal VoltaNord liegt im urbanen Quartier St. Johann, welches sich seit einiger Zeit in einer 
städtebaulichen Erneuerungsphase befindet. Mit dem Infrastrukturprojekt einer weitgehend unter-
irdischen Führung der Nordtangente wurden wichtige Voraussetzungen geschaffen, das Quartier 
vom Verkehr zu entlasten und das gesamte Wohnumfeld aufzuwerten. Dadurch bietet sich die 
Chance, das Quartier des Äusseren St. Johann gegen Norden zu erweitern, den harten Über-
gang zu den Gewerbe- und Industriearealen und die Barriere der Voltastrasse aufzuweichen. 
Hierbei bilden die bereits heute grossteils realisierten Stadtentwicklungsprojekte innerhalb des 
Planungsgebietes ProVolta das Zentrum dieser Stadterneuerung. 
 
Auslöser der Planung VoltaNord waren neben der Transformation des Quartiers St. Johann auch 
der angekündigte Wegzug des Coop-Verteilzentrums an der Elsässerstrasse im Jahr 2017. Die 
Einwohnergemeinde der Stadt Basel und die Stiftung Habitat haben sich 2013 darauf geeinigt, 
die Coop-Parzelle zu kaufen und aufzuteilen, um eine koordinierte Planung auf der Parzelle si-
cherzustellen. Parallel dazu laufen auf der Parzelle der SBB in den nächsten Jahren diverse Bau-
rechts- und Mietverträge aus, auch hier besteht Koordinationsbedarf.  
 
Ziel der vorliegenden Planung ist entsprechend die Sicherstellung einer koordinierten Entwicklung 
des Areals, welche eine qualitätsvolle Verdichtung ermöglicht und die anstehenden Investitionen 
volkswirtschaftlich sinnvoll steuert, so dass diverse Zielgruppen (z.B. Gewerbe, Bevölkerung, 
Grundeigentümer) davon profitieren können. Ohne diese Planung besteht die Gefahr, dass das 
heute zusammenhängende Gebiet unkoordiniert überbaut wird. Die Attraktivität des Areals so-
wohl für Arbeits- als auch für Wohnnutzungen kann bei einer unkoordinierten Entwicklung nicht 
gesichert werden, eine wichtige Entwicklungschance für den Kanton würde dadurch verbaut. 

2.2 Räumlicher Kontext  

 VoltaNord  2.2.1

Das 11.7 ha grosse Planungsgebiet VoltaNord umfasst das Gebiet zwischen der Bahnlinie Basel-
Mulhouse im Westen, der Elsässerstrasse und dem Brenntag-Areal im Osten, der Schlacht-
hofstrasse im Norden und dem Entwicklungsgebiet ProVolta im Süden. Das Areal wird heute ge-
werblich und industriell genutzt. Die Nutzungsintensität ist gering - für das Gesamtareal beträgt 
die Ausnützungsziffer lediglich 0.75, auf der SBB-Parzelle gar 0.4, was mit einer ländlichen Ein-
familienhauszone vergleichbar ist und dem raumplanerischen Gebot eines haushälterischen Um-
gangs mit dem Boden in keiner Weise entspricht. Der Standort bietet aufgrund der aus regionaler 
Sicht zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung Potential für eine deutlich höhere Aus-
nützung.  
 

 
Abb. 2: Areal VoltaNord (rot = Bebauungsplanperimeter, blau = Betrachtungsperimeter) 
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 Eigentumsverhältnisse  2.2.2

Das Planungsareal gehört folgenden Grundeigentümerinnen:  
 
�x SBB Immobilien 
�x Einwohnergemeinde der Stadt Basel (ab 1.1.2017) 
�x Stiftung Habitat (ausserhalb Bebauungsplanperimeter) 
 

 
Abb. 3: Eigentumsverhältnisse VoltaNord 

 
Einwohnergemeinde der Stadt Basel / Stiftung Habitat  
Der Regierungsrat hat im Juni 2013 die Beteiligung beim Kauf des Coop-Areals Lysbüchel ge-
nehmigt. In einem ersten Schritt hat die Stiftung Habitat wie vorgesehen per Ende Juni 2013 von 
Coop das gesamte Areal mit einer Grundfläche von 46'673 m2 erworben. Zwischen der Einwoh-
nergemeinde der Stadt Basel, vertreten durch das Finanzdepartement (Immobilien Basel-Stadt) 
und der Stiftung Habitat, wurde vereinbart, dass in der Folge der nördliche, in der Industrie- und 
Gewerbezone liegende Arealteil (Parzelle 1-2756 mit 34'314 m2) abparzelliert und mit einem 
Kaufvertrag an die Einwohnergemeinde der Stadt Basel übertragen wird. Die Stiftung Habitat ist 
nach der Synthesephase aus der Planungsgemeinschaft ausgetreten, da sie ihr Grundstück nach 
der heute gültigen Zone 5a entwickeln möchte. 
 
 

SBB 

Einwohner-
gemeinde BS 

Habitat 
Volta Haus AG 
(Baurecht) 
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SBB-Areal  
Die SBB ist Eigentümerin der Parzelle 1/1150 ���ÄLysbüchel-Areal�³��, die heute mit diversen extensi-
ven gewerblichen und industriellen Nutzungen belegt ist. Die SBB erwirtschaftet zurzeit mit die-
sen Nutzungen einen sehr tiefen Ertrag, weit weg von marktüblichen Erträgen.  
 
Der Bund, namentlich das Bundesparlament, hat der SBB den Auftrag erteilt, ihre kommerziell 
genutzten Immobilien marktorientiert zu bewirtschaften und die Wertsteigerung ihres Immobilien-
portfolios nachhaltig sicherzustellen. Dazu gehört explizit die Realisierung von Wohnnutzung als 
Schwerpunkt. Der von SBB Immobilien erzielte Gewinn fliesst in das Bahnsystem. 
 
Die Lysbüchel-Arealstrategie der SBB sieht eine Nutzungsintensivierung des Areals mit zahlrei-
chen neuen Arbeitsplätzen sowie auch Wohnen vor. Sämtlichen von der Entwicklung betroffenen 
Betrieben ist seit vielen Jahren bekannt, dass ihre Mietverträge respektive auslaufenden Bau-
rechtsverträge nicht verlängert werden. Die SBB bot bei der Kündigung der Mietverträge an, dass 
die Firmen im Nordteil des Areals noch während zweier Jahre über das Ende des Mietvertrags 
hinaus, also bis Ende 2017, zu unveränderten Bedingungen auf dem Areal bleiben können. Die 
Firmen im Südteil können bis Ende 2019 bleiben. Die Firmen Armiko Hoch- und Tiefbau Armie-
rungen GmbH (Baurechtsvertrag bis 2021), Schmoll AG (2021) und Volta Haus AG (2071) verfü-
gen über gültige Baurechtsverträge, wobei nur die Volta Haus AG längerfristig am heutigen 
Standort bleiben wird. Andere Baurechtsverträge sind bereits ausgelaufen oder werden dem-
nächst auslaufen.  
 
Die SBB ist mit den Betroffenen, die während langer Zeit von sehr günstigen Konditionen profi-
tierten,  seit mehreren Jahren regelmässig im Gespräch. Zur Sprache kamen die mittel- und län-
gerfristigen Vorhaben der SBB, die unvermeidlichen Konsequenzen für die Baurechtsnehmer und 
Mieter sowie die Suche nach alternativen Standortlösungen. Aktuell führt die SBB zusammen mit 
einzelnen Mietern und Baurechtsnehmern eine Machbarkeitsstudie zum nördlichsten Baufeld 
durch. 
 
Brenntag  / Lottner  
Sowohl die Firma Lottner AG nördlich der Schlachthofstrasse als auch die Firma Brenntag 
Schweizerhall AG östlich der Lysbüchelstrasse haben signalisiert, dass sie mittel- bis langfristig 
an ihrem bisherigen Standort verbleiben werden. 

2.3 Immobilienstrategien  
Der Bebauungsplan lässt relativ viel Freiheit bei der Nutzung und Gestaltung des Areals offen, 
um auf künftige Bedürfnisse reagieren zu können. Folgende Seiten detaillieren den Stand der 
Immobilienstrategien der verschiedenen Grundeigentümer. 

 Immobilienstrategie SBB  2.3.1

Die SBB strebt mit der Entwicklung des Areals folgende Ziele an: 
 
Haushälterischer  Umgang mit der Ressource Boden  
Der Bebauungsplan VoltaNord ermöglicht durch die Verdichtung des heute massiv unternutzten 
Gebiets eine städtebauliche Aufwertung. Nach Auslauf der Baurechtsverträge und nach Beendi-
gung der Mietverträge soll mit der Umsetzung der Entwicklungsplanung unmittelbar begonnen 
werden. 
 
Erhöhung und Modernisierung von verf ügbaren Gewerbeflächen  
Das nördlich gelegene Baufeld wird in der Zone 7 belassen und durch die Neuorganisation eine 
zukunftsorientierte Gewerbenutzung gemeinsam mit Gewerbetreibenden und dem Gewerbever-
band entwickelt. Ein Konsortium aus Gewerbetreibenden und SBB Immobilien erarbeitet ein Pro-
jekt für Gewerbeflächen auf dem Baufeld 1. 
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Angebotserweiterung mit Wohnen -, Büro -, Verkauf - und Gewerbeflächen  
Durch die städtebauliche Verdichtung wird ein neuer Stadtteil mit Wohn-, Büro- und Verkaufsflä-
chen im Kern und modernen Gewerbeflächen im Norden ermöglicht. Die klare Trennung der bei-
den Nutzungszonen ermöglicht eine Koexistenz, wie sie bereits heute existiert. Auf einen sorg-
samen Übergang zwischen den Nutzungen wird Wert gelegt.  
 
Positionierung mit  städtebaul iche r Qualität  
Bei der Positionierung des gesamten Areals wird Wert auf die Erhöhung der städtebaulichen 
Qualität (formal und funktional) gelegt. Die städtebauliche Qualität des Areals ist gekennzeichnet 
durch eine soziale Durchmischung und eine Nutzungsdurchmischung bei gleichzeitiger Entflech-
tung lärmintensiver und lärmempfindlicher Nutzungen, eine Belebung der Erdgeschosszone 
durch publikumswirksame Nutzungen �± wo nachgefragt �± sowie attraktive Aussenräume für Be-
gegnung und Erholung der wohnenden und arbeitenden Menschen. Der Übergang zum beste-
henden Quartier St. Johann soll städtebaulich gewährleistet werden. 
 
Grünfläc hen, Parkanlagen und Stadtplatz  
Der Bebauungsplan sieht unterschiedliche Aussenräume vor, welche das Quartier für seine Be-
wohnerInnen und Arbeitnehmende wohnlicher macht. 

 Immobilienstrategie Einwohnergemeinde Basel  2.3.2

Ausgangslage  
 

 
 
Abb. 4: Arealteil der Einwohnergemeinde der Stadt Basel (Ist-Zustand) 
 
Parallel zur Erarbeitung des Bebauungsplans VoltaNord hat die Einwohnergemeinde der Stadt 
Basel, vertreten durch Immobilien Basel-Stadt, die Entwicklung ihres Arealteils vorangetrieben. 
Die Planung zum heutigen Zeitpunkt sieht wie folgt aus: 
�x Die Werkstatt (Gebäude 213) gegenüber vom Volta Haus ist asbestbelastet. Ein Ersatzbau im 

Rahmen des neuen Bebauungsplans ist angezeigt. Bis dann wird das Gebäude 213 zwi-
schengenutzt. 

�x Das Parkhaus (Gebäude 170) kann voraussichtlich noch einige Jahre weiter betrieben wer-
den, wobei jedoch grössere Instandhaltungskosten zu vermeiden sind. Auch hier ist insbe-
sondere aufgrund der fehlenden Erdbebentauglichkeit ein Ersatzbau im Rahmen des neuen 
Bebauungsplans angezeigt. Die Gewerbeflächen im Erdgeschoss werden zwischengenutzt. 

�x Das Gebäude 207 ist mit Baujahr 2005 das neueste Gebäude auf dem Areal. Es ist ein teil-
weise unterkellertes, dreigeschossiges Betongebäude, das als Lager dient und im Erdge-
schoss mehrere LKW-Rampen aufweist. Zusammen mit den umgebenden Freiflächen weist 
das künftige Baufeld ein bedeutendes Mehrausnutzungspotenzial auf, das im Rahmen des 
Bebauungsplans realisiert werden soll. Mit dem Rückbau wird im Juli 2017 begonnen. 
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�x Das Gebäude 209 wurde laut Gebäudeversicherung im Jahr 1912 erstellt und ist somit nomi-
nell das älteste Gebäude auf dem Areal. Es hat von aussen betrachtet einen historischen 
Ausdruck. Im Innern jedoch ist es weitgehend ausgekernt. Das heutige Bürogebäude besteht 
aus einer einfachen Betonkonstruktion, welche eine vergleichsweise einfache, dauerhafte 
Umnutzung ermöglicht. Zudem kann es der Adressbildung des Areals zudienen. Zurzeit wird 
beabsichtigt, im westlichen Teil die Erweiterung des Primarschulhauses Volta unterzubringen, 
zum Start zwölf Klassen umfassend. Das restliche Gebäude soll für Büronutzung hergerichtet 
werden. 

�x Das Gebäude 215 mit Baujahr 1982 ist ein Gebäude mit einfacher Säulen-Deckenstruktur aus 
dauerhaftem Eisenbeton. Es weist teilweise überhohe Räume sowie 2 bis 3 Untergeschosse 
auf. Eine Umnutzung für die Dauer von rund 30 Jahren ist aktuell in Planung. Das Gebäude 
soll als �Ä�*�H�Z�H�U�E�H- �X�Q�G���.�X�O�W�X�U�K�D�X�V�³ einem gewerblichen Nutzungsmix Platz bieten, etwa aus 
den Bereichen Handwerk, Produktion, Atelier, Kultur, Ausstellung, Entertainment oder Gast-
ronomie. Nach den baulichen Anpassungen entstehen also ab etwa 2019 alleine an der El-
sässerstrasse 215 rund �����µ���������P2 Nutzflächen, die durch das lokale Gewerbe genutzt werden 
können. Im südlichen Teil wird ein Teil des Gebäudes abgebrochen, sodass die Belichtung 
des Gebäudes 209 bis ins Erdgeschoss ermöglicht wird. 

 
Die Umnutzung der Gebäude 209 und 215 lässt sich im Rahmen der bestehenden Zonierung 
realisieren und wird parallel zum Bebauungsplanverfahren in die Wege geleitet. Sie kann dazu 
dienen, die Konversion des stadteigenen Areals und als Initialinvestition den Transformationspro-
zess des Gesamtareals anzustossen. Dem Arealbereich mit Werkstatt, Parkhaus und Gebäude 
207 weist der Bebauungsplan eine hohe Eignung für Wohnnutzung zu. Zurzeit ist angedacht, 
diesen Bereich ganz oder teilweise im Baurecht zur Verfügung zu stellen.  

 Immobilienstrategie Habitat  2.3.3

Die Stiftung Habitat möchte günstigen Wohnraum und eine lebenswerte Wohnumgebung schaf-
fen. Dazu sind kleinteiligere Bebauungen vorgesehen, die auch im Baurecht an Dritte (Bauge-
meinschaften, Genossenschaften, andere Eigentümer) abgegeben werden können. Die Stiftung 
wird auch eigene Wohnprojekte ausführen, u.a. auch eine Erweiterung des Musikerwohnhaus-
Konzeptes, das direkt über die Strasse an der Lothringerstrasse liegt. Die Umnutzung des ehe-
maligen Weinlagers wird aktuell geprüft. Die Stiftung ist an quartierdienlichen, öffentlichen und 
privaten Angeboten sowie an quartiersergänzenden Dienstleistungs- und Verkaufsmöglichkeiten 
interessiert. 

2.4 Rahmenbedingungen  

 Kantonaler Richtplan  2.4.1

Richtplanaussagen  
Der kantonale Richtplan zeigt die erwünschte Siedlungsentwicklung im Kanton auf und identifi-
ziert Siedlungsschwerpunkte. Das Gebiet VoltaNord wird mit Ausnahme der Parzelle der Stiftung 
�+�D�E�L�W�D�W�� �D�O�V���Ä�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�V�� �6�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�J�H�E�L�H�W�³�� �E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W���� �)�•�U�� �V�R�O�F�K�H���*�H�E�L�H�W�H�����Ä�Z�L�U�N�W�� �G�H�U�� �.�Dn-
�W�R�Q���G�D�U�D�X�I���K�L�Q�����G�D�V�V���«���H�L�Q�H���1�X�W�]�X�Q�J�V�L�Q�W�H�Q�V�L�Y�L�H�U�X�Q�J���]�X�U���(�Q�W�I�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���$�N�W�L�Y�L�W�l�W�H�Q��
�H�U�I�R�O�J�H�Q���N�D�Q�Q���³ (Auszug kantonaler Richtplan 2015, Objektblatt S 2.1, S. 67) 
 
�(�V�� �K�D�Q�G�H�O�W���V�L�F�K�� �E�H�L�P�� �Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q�� �6�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�J�H�E�L�H�W�� �9�R�O�W�D�1�R�U�G�� �X�P�� �H�L�Q�� �Ä�=�Z�L�V�F�K�H�Q�H�U�J�H�E�Q�L�V�³����
Diese Richtplankategorie gilt für �Äraumwirksame Tätigkeiten, die noch nicht aufeinander abge-
stimmt sind�³ (Art. 5 Abs. 2 RPV). Der kantonale Richtplan macht diesbezüglich folgende Aussa-
gen: 
 
�ÄDie Stadtentwicklungsprojekte ProVolta und grossräumige Entwicklungen des Novartis Campus 
haben zu einer eigentlichen Umbruchphase im Gebiet Äusseres St. Johann geführt. Nördlich des 
Bahnhofs St. Johann (VoltaNord) �± zwischen Schlachthofstrasse und Bahnanlage �± liegt heute 
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ein teilweise noch extensiv genutztes Gewerbegebiet. Die SBB und Coop strukturieren ihre Area-
le längerfristig um. Aufgrund der Lage und guten Erschliessung sowohl für den motorisierten Indi-
vidualverkehr als auch �± bedingt durch den Ausbau des Bahnhofs St. Johann �± für den ÖV wird 
dem Standort generell ein gutes Entwicklungspotenzial für z.B. höherwertige Arbeitsnutzungen 
attestiert. Weiteren Aufschluss über die sinnvolle Nutzungsstruktur des gesamten Gebietes sollen 
Studien und Testplanungen geben (ab 2012), die unter Einbezug der betroffenen Grundeigentü-
mer erarbeitet werden. So ist u. a. die aktuelle Nutzungs- und Verkehrssituation im Hinblick auf 
eine gesamthafte Lösung im Rahmen einer kooperativen Planung zu überprüfen. Sowohl eine 
Verdichtung der Gewerbe- und Arbeitsflächen als auch neue Wohnnutzungen sind denkbar, wo-
bei, um gegenseitige Störungen zu vermeiden, eine klare Nutzungsentflechtung anzustreben ist. 
Dabei ist zu beachten, dass künftige Ausbauten des Schienennetzes (Anbindung EuroAirport, 
Regio-S-Bahn Herzstück) nicht beeinträchtigt oder verunmöglicht werden. (Auszug kantonaler 
Richtplan 2015, Objektblatt 2.1, S. 69).�³ 
 
Ausserdem hat gemäss Richtplan eine Koordination zwischen bestehenden Störfallrisiken und 
neuen Nutzungsplanungen frühzeitig zu erfolgen. Neue Wohnnutzungen dürfen erst nach erfolg-
ter raumplanerischer Risikobeurteilung und gegebenenfalls dem Erlass von Schutzmassnahmen 
bewilligt werden.  
 
Umgang mit dem kantonale n Richtplan  
Als wirtschaftliches Schwerpunktgebiet strebt der Richtplan eine Nutzungsintensivierung zur Ent-
faltung der wirtschaftlichen Aktivitäten an. Diese soll gemäss vorliegendem Bebauungsplan im 
nördlichen Teil des Areals stattfinden. Das nördliche Baufeld könnte bei einer Ausnützungsziffer 
von nur 2.0 theoretisch alle heutigen Arbeitsnutzungen auf der SBB-Parzelle aufnehmen, eine 
weitere Verdichtung wäre bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 40 m ebenfalls möglich. Auf 
Baufeld 3 werden Gewerbe- und L�D�J�H�U�I�O�l�F�K�H�Q�����F�D���������µ���������P2) zur Verfügung gestellt. Das beste-
hende Volta Haus bietet weiterhin Büro- und Lagerflächen an. Der Bebauungsplan berücksichtigt 
ausserdem alle Planungsgrundsätze und -anweisungen des kantonalen Richtplans bezüglich 
wirtschaftlicher Schwerpunktgebiete (Objektblatt S 2.1, S. 67): 
�x Die Planung ermöglicht hochwertiges Wachstum mittels Verdichtung eines bestehenden Wirt-

schaftsstandorts. Bei entsprechender Nachfrage könnten die heutigen Wirtschaftsflächen 
(Geschossflächen) wesentlich vergrössert werden. 

�x Die übergeordneten städtebaulichen Strukturen ermöglichen eine qualitätsvolle Entwicklung 
des Areals, welche unter anderem neue Freiräume für die künftigen Nutzer des Areals vorse-
hen. Die städtebauliche Qualität innerhalb der Baufelder wird durch Massnahmen wie Vari-
anzverfahren und weitere Bebauungspläne sichergestellt. 

�x Die Planung ist mit allen Verkehrsmitteln gut erschlossen und führt zu einer wesentlichen 
Verbesserung der Zugänglichkeit für den Fuss- und Veloverkehr. 

�x Die Erschliessung für den MIV und Schwerverkehr erfolgt von Norden bzw. von der Elsäs-
serstrasse, so dass bestehende Wohngebiete kaum beeinträchtigt werden. 

�x Die Anschlüsse ans bestehende Quartier sind gewährleistet. 
�x Die bisherige Planung wird durch eine Planungsgemeinschaft bestehend aus dem Kanton 

und den Grundeigentümern innerhalb des Planungsperimeters (SBB, IBS) begleitet und fi-
nanziert.  

�x Die Zielsetzungen werden durch den vorliegenden Bebauungsplan und den dazugehörigen 
städtebaulichen Vertrag sichergestellt.  

 
Der vorliegende Bebauungsplan führt zu einer Verkleinerung der heutigen Industrie- und Gewer-
bezone und deshalb zu einer Verkleinerung der Bodenfläche des wirtschaftlichen Schwerpunkt-
gebiets. Der städtische Gewerbestandort bleibt jedoch in verdichteter Form erhalten, so dass es 
auf dem Areal inskünftig Platz für mehr als dreimal so viele Arbeitsplätze geben wird, als heute 
auf dem Areal angesiedelt sind. Diese Abweichung vom kantonalen Richtplan wird insbesondere 
durch die geänderte Ausgangslage seit der Erarbeitung des Richtplantexts begründet. Auf ge-
samtstädtischer Ebene ist der Kanton mehr denn je auf zusätzlichen Wohnraum angewiesen. Die 
Anzahl Arbeitsplätze hat in den letzten 10 Jahren um 20�µ000 zugenommen, während die Bevölke-
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rungszahl aufgrund des fehlenden Wohnraumangebots nur um 9�µ000 gestiegen ist. Diese Situati-
on hat zu Wohnungsknappheit, steigenden Mietpreisen und massiv mehr Pendlerverkehr geführt. 
Entwicklungsgebiete sind im Stadtkanton rar. Das Areal VoltaNord bietet sich für eine Wohnnut-
zung an, als Chancen werden gesehen: die räumliche Nähe zum bestehenden Quartier St. Jo-
hann, die unterirdisch geführte Nordtangente, der Wegzug des Coop-Verteilzentrums und der 
Auslauf der Baurechts- und Mietverträge auf der SBB-Parzelle (vgl. Kapitel 2.1). Die im Richtplan 
geforderte sinnvolle Nutzungsstruktur wurde im Rahmen einer Testplanung mit anschliessenden 
Optimierungsphasen unter Beteiligung des Kantons und der Grundeigentümer erarbeitet. Die 
Ergebnisse wurden einer Begleitgruppe mit Vertretern aus dem Quartier, dem lokalen Gewerbe, 
den Wirtschaftsverbänden und der Politik präsentiert und die Rückmeldungen bei der weiteren 
Planung berücksichtigt (vgl. Kapitel 4). Der Erläuterungstext des kantonalen Richtplans postuliert 
diesbezüglich, dass sowohl eine Verdichtung der Wirtschaftsflächen als auch neue Wohnnutzun-
gen denkbar sind. Die Planung sieht eine Verdichtung der Wirtschaftsflächen sowie eine klare 
Entflechtung von lärmintensiven und lärmempfindlichen Nutzungen vor. Die Ergebnisse der er-
folgten Planungsschritte zeigen auf, dass Wohnnutzung auch unter Berücksichtigung der 
Lärmthematik (vgl. Kapitel 2.4.2) möglich ist.  
 
Die Planung hat keinen Einfluss auf künftige Ausbauten des Schienennetzes. Der Umgang mit 
Störfallrisiken wird im Kapitel 2.4.4 thematisiert. 

 Lärm  2.4.2

Ausgangslage  
Die Koexistenz von Wohnen und stillen bis mässig störenden Arbeitsnutzungen stellt den Normal-
fall in der Stadt Basel dar und funktioniert grösstenteils gut. Hingegen ist eine Mischnutzung von 
emissionsintensiven Arbeitsnutzungen und Wohnen nicht sinnvoll und daher in keiner der aktuel-
len Arealentwicklungen vorgesehen. Der Umgang mit den Schnittstellen zwischen lärmintensiven 
und lärmempfindlichen Nutzungen kann und soll auf der raumplanerischen und rechtlichen Ebene 
gelöst werden. Werden sogenannte Mischzonen, die eine vielfältige Nutzung zulassen, nur we-
gen möglicher Nutzungskonflikte an den Schnittstellen zu den Industrie- und Gewerbezonen ab-
gelehnt, würde die Entwicklung der wichtigen Transformationsgebiete (neben VoltaNord auch 
Hafen, Klybeck, Dreispitz, Wolf und Walkeweg) verunmöglicht. Die Realisierung von Wohnraum 
und die intensivere Bodennutzung der kantonalen Wirtschaftsflächen würden für Jahre blockiert. 
Der Kanton strebt jedoch keine flächendeckende Einführung von Mischzonen in den bezeichne-
ten Transformationsarealen an; vielmehr gilt es, der jeweiligen räumlichen Ausgangslage ent-
sprechende Nutzungen und dafür geeignete raumplanerische Rahmenbedingungen festzulegen. 
 
Verdichtete bauliche Nutzungen führen mit oder ohne Nutzungsdurchmischung zu einer Erhö-
hung des Konfliktpotentials zwischen lärmiger und lärmempfindlicher Nutzung. Gerade die Pla-
nung von Wohn- und Büronutzung, dreiseitig umgeben von bestehenden, grossflächigen Gewer-
bearealen wie der Bell AG im Osten und Westen, der Brenntag AG, dem Novartis Campus, der 
Kehrrichtverbrennungsanlage, dem Holzkraftwerk, der Lottner AG, der Euphalt AG und der Volta 
Haus AG, stellt eine grosse Herausforderung dar, der mit sinnvollen raumplanerischen und recht-
lichen Rahmenbedingungen begegnet wird. 
 
Ein für die Arealentwicklung VoltaNord erstelltes Lärmgutachten zeigt Lärmbeeinträchtigungen 
des Areals sowohl durch Industrie- und Gewerbelärm als auch durch Strassen- und Schienenver-
kehrslärm auf. Strassen- und Schienenverkehrslärm treten nur lokal an der Elsässerstrasse, in 
unmittelbarer Nähe zum Volta Haus sowie am Westrand von Baufeld 2 auf. Die Belastung durch 
Industrie- und Gewerbelärm führt hingegen zu grossflächigen Überschreitungen der Planungs-
werte der eidgenössischen Lärmschutzverordnung, dies hauptsächlich in der Nacht. Überschrei-
tungen der um 5 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerte für Strassen-, Schienen- und Industrie-
lärm treten hingegen nur an einigen Fassaden auf. 
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Umgang mit Lärm  
Der Umgang mit Lärm war ein zentrales Thema sowohl bei der Entwicklung des städtebaulichen 
Konzepts als auch bei der Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen im vorliegenden Be-
bauungsplan. Die Planung verfolgt dabei zwei gleichwertige Ziele: Lärmschutz und Industrie-
schutz. Einerseits sollen die künftigen Nutzenden des Areals möglichst gut vor hohen Lärmim-
missionen geschützt werden. Andererseits sollen die Entwicklungsmöglichkeiten der 
angrenzenden Industriefirmen berücksichtigt werden können. Die nachfolgend erläuterten Mass-
nahmen dienen in vielen Fällen beiden Zielen.  
 
Gemäss städtebaulichem Konzept sind lärmempfindliche Nutzungen wie Wohnen nur im südli-
chen Bereich des Areals vorgesehen. Dort sind die Lärmimmissionen am niedrigsten. Der nördli-
che Bereich des Areals, wo die Lärmimmissionen am höchsten sind, verbleibt in der Industrie- 
und Gewerbezone (Zone 7) mit Platz für emissionsintensives Gewerbe und weitere gewerbliche 
Nutzungen. Zwischen den lärmintensiveren und den lärmempfindlicheren Nutzungen sind ruhige 
Arbeitsnutzungen vorgegeben, die wenig lärmempfindlich sind. Somit kann innerhalb des Areals 
sowohl der Lärmschutz als auch der Industrieschutz gewährleistet werden. 
 
Um die Entwicklungsmöglichkeiten der Firmen ausserhalb des Areals zu gewährleisten, werden 
weitere Massnahmen ergriffen. Entsprechend werden die Lärmschutzvorschriften für Neubauten 
auf dem Areal durch den Bebauungsplan um 5 dB(A) strenger gestaltet, als die Immissions-
grenzwerte (IGW) der eidgenössischen Lärmschutzverordnung dies fordern. Somit ist die Bau-
herrschaft verpflichtet sicherzustellen, dass die Lärmbelastung am offenen Fenster von lärmemp-
findlichen Räumen die IGW um 5 dB unterschreitet. Dies soll in erster Linie durch die 
städtebauliche Struktur, die Nutzungsanordnung sowie durch bauliche und gestalterische Mass-
nahmen am Gebäude erfolgen. Solche Massnahmen können sowohl in Bezug auf die rechtlich 
relevanten db(A)-Werte (energetischer Mittelwert) als auch auf die db(C)-Werte (für Gewerbe- 
und Industrielärm charakteristische tieffrequente Geräusche) wirksam sein. Massnahmen an der 
Quelle sind ebenfalls sinnvoll. Sofern Massnahmen an der Quelle von den Grundeigentümern auf 
VoltaNord erwünscht sind, um die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich Lärmschutz einhal-
ten zu können, sind sie grundsätzlich durch die Grundeigentümer auf VoltaNord zu finanzieren. 
Massnahmen an der Quelle setzen selbstverständlich das Einverständnis der betroffenen Indust-
riefirmen voraus. 
 
Der städtebauliche Umgang mit der Lärmsituation wird in den nachfolgenden Planungsphasen 
weiter konkretisiert. Im Fokus stehen die Nutzungsanordnung innerhalb der Baufelder, die Be-
bauungsmuster sowie die Wohnungsgrundrisse und -fassaden. Beispiele mit Mischnutzung in 
lärmbelasteten Gebieten wie die Kalkbreite- und Letzibach-Entwicklungen in Zürich, sowie das 
Quartier Bülachguss in Bülach liefern dabei Ansätze wie eine städtebaulich und architektonisch 
hochstehende Quartierentwicklung unter Berücksichtigung von verschiedenen Lärmquellen reali-
siert werden kann: 
�x Die Kalkbreite-Überbauung mit Wohn-, Verkauf-, Gastronomie- und Büronutzung reagiert ins-

besondere durch die Blockrandbebauung und die Platzierung der Arbeitsnutzungen in den un-
tersten Geschossen auf die Belastung durch Strassen- und Tramlärm. Alle Wohnräume ver-
fügen dabei über eine ruhige Fassade und einen ruhigen, gemeinsam genutzten 
Aussenbereich.  

�x Die SBB-Überbauung am Letzibach in Zürich Altstetten mit Wohnen, Büro, Gewerbe- und 
Verkaufsnutzung sieht vielfältige Massnahmen im Umgang mit dem Strassen- und Bahnlärm 
in der Umgebung vor. Am wichtigsten dabei ist die Gebäudeanordnung mit der Stirnseite zu 
den Lärmquellen. Lüftungsfenster sind an der lärmabgewandeten Seite platziert. Die Lüftung 
der Schlafräume erfolgt über eingezogene Loggien mit geschlossener Brüstung und lärmab-
sorbierenden Unterschichten. Die Loggien liegen dabei nicht an den Gebäudeecken sondern 
in der Mitte der Fassade. Stellenweise wurden Schallschutzfenster und Prallscheiben einge-
setzt. 
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�x Das ehemalige Industrieareal Bülachguss mit Wohn-, Büro und Gewerbenutzung reagiert auf 
den Strassenlärm der Schaffhauserstrasse durch die städtebauliche Anordnung der Gebäude, 
durchgehende Wohn- und Essbereiche sowie durch lärmabgewandte Lüftungsfenster. 

 Luft  2.4.3

Die Emissionen aus den Anlagen in der Umgebung (Kehrrichtverbrennungsanlage, Holzkraft-
werk) auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnlinie werden über Hochkamine ausgestossen 
und halten alle gesetzlichen Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung ein. Aufgrund der mögli-
chen Bauhöhe in den neuen Zonen sind von diesen Anlagen keine direkten Immissionen auf das 
Neubaugebiet zu erwarten. Hingegen können diffuse Emissionen (z.B. Gerüche durch Anliefe-
rung des Kehrichts, Schlachtabfälle) in diesem Gebiet auftreten. Problematischer sind die jetzigen 
Nutzungen der Firmen Brenntag und Bell anzusehen (nördlich und östlich), welche gesetzeskon-
form betrieben werden. Gerade bei der Räucherei der Bell AG kann es vereinzelt zu Ge-
ruchsimmissionen kommen, welche von den angrenzenden Firmen z.Z. als nicht störend emp-
funden werden. Diese Ausgangslage spricht für die im Bebauungsplan vorgesehene 
Nutzungsverteilung (Arbeiten im Norden, Mischnutzung im Süden). 

 Störfall  2.4.4

Gemäss Art. 11a der Störfallverordnung ist bei einer Änderung von Zonenplänen eine Koordinati-
on zwischen der Raumplanung und der Störfallvorsorge erforderlich, sofern die Planungsprojekte 
in Konsultationsbereichen von Betrieben, Verkehrswegen oder Rohrleitungsanlagen mit erhebli-
chen Risiken liegen. Das Areal VoltaNord liegt fast vollständig in den Konsultationsbereichen der 
Bahnlinie St. Louis Grenze F/CH �± Basel (Transport gefährlicher Güter) sowie der Störfallbetriebe 
Brenntag Schweizerhall AG (Lagerung und Umschlag von Chemikalien) und Bell Schweiz AG 
(Kälteanlage).  
 

 
Abb. 5: Risikoquellen Störfall 
 
Da von den Gefahrenquellen erhebliche Risiken ausgehen, wurde durch die kantonale Kontroll-
stelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) eine vertiefte Risikountersuchung durchgeführt. Die 
Risikoanalyse wurde am 7. März 2016 der kantonalen Risikokommission (RISKO) vorgestellt. Die 
KCB und die RISKO kommen übereinstimmend zum Schluss, dass das Risiko für das Entwick-
lungsgebiet VoltaNord als bedingt tragbar einzustufen ist. Das Entwicklungsprojekt wird befürwor-
tet. Im Rahmen der regierungsrätlichen Bebauungspläne sind allfällige bauliche Massnahmen in 
Absprache mit der KCB zu prüfen und in rechtsverbindlicher Form aufzuführen z.B.: 
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�x Trennung der Bahntrassee von den Gebäuden durch gestalterische Massnahmen (z.B. Erd-
wall) unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Naturschutzes 

�x Keine sensiblen Nutzungsarten neben der Bahnlinie (z.B. Alters- und Pflegeheime) 
�x Erhöhung des Terrains auf den Baufeldern 
�x Lage der Zufahrten für Rettungsdienste 
�x Anordnung der Fluchtwege 
�x Stabilität und Dichtigkeit der Gebäude 
�x Materialisierung der Gebäudeoberflächen 
�x Mechanische Lüftung 
�x Zufahrten zu unterirdischen Anlagen 
�x Situierung von Aufenthaltsflächen im Aussenraum 

 Hochhauskonzept  2.4.5

Der kantonale Richtplan legt für Hochhäuser Grundsätze fest, die bei der Planung und Bewilli-
gung zu berücksichtigen sind. Zudem fordert der Richtplan, dass ein entsprechendes Konzept als 
Grundlage für die Beurteilung von konkreten Projekten erarbeitet wird. Dieses Konzept besteht 
seit Februar 2010. 
 
Gemäss diesem Hochhauskonzept (Hochhäuser in Basel, Grundlagen und Konzept; Bau- und 
Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2010) sollen neue Hochhäuser nicht mehr nur 
als Einzelfälle sondern im Rahmen einer städtischen Strategie gesetzt und beurteilt werden. Da-
bei folgt das Konzept verschiedenen städtebaulichen Prinzipien, aus denen sich die für die Reali-
sierung von Hochhäusern geeigneten Gebiete ableiten lassen. Mit Blick auf die Brandschutznor-
men (VKF-Brandschutzarbeitshilfe Hochhäuser/1007-03d) gilt ein Gebäude als Hochhaus, wenn 
die Traufhöhe 30 m übersteigt. 
Das Areal VoltaNord entspricht den im Hochhauskonzept beschriebenen Prinzip�L�H�Q�� �Ä�$�N�]�H�Q�W�X�Le-
�U�X�Q�J�� �*�O�H�L�V�U�D�X�P�³���� �Ä�9�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�V�]�H�Q�W�U�H�Q�� �X�P�� �%�D�K�Q�K�|�I�H�³�� �X�Q�G�� �Ä�6�W�U�X�N�W�X�U�L�H�U�X�Q�J�� �L�Q�� �6�W�D�G�W�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�Js-
�J�H�E�L�H�W�H�Q�³���� �$�X�V�� �G�L�H�V�H�Q�� �*�U�•�Q�G�H�Q�� �Z�L�U�G�� �L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �G�H�U�� �Z�H�V�W�O�L�F�K�H�� �7�H�L�O�� �G�H�V�� �$�U�H�D�O�V�� �D�O�V�� �Ä�Sotenziell 
geeignetes Gebiet für Hochhäuser�³���E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W���� 
 
Die Frage der Eignung des Gebiets für Hochhäuser wurde im Rahmen der städtebaulichen Ent-
wicklung geprüft. An ausgewählten Baufeldrändern sind Hochhäuser bis 50 m denkbar. Diese 
sind insbesondere entlang der Elsässerstrasse sowie entlang der mittleren Zone und im Bereich 
vom heutigen Volta Haus.  
 

       
Abb. 6: Auszug Hochhauskonzept 
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 ISOS 2.4.6

Nach dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS) gehört das Areal zur Umgebungszone �ÄXXX�³ der Stadt Basel mit Erhaltungsziel b. 
Das Areal hat dementsprechend für das Ortsbild eine gewisse Bedeutung. Es seien die Eigen-
schaften zu erhalten, die �Äfür die angrenzenden Ortsbildteile wesentlich sind�³. Es werden ansons-
ten keine spezifischen Schutzempfehlungen gemacht, sondern lediglich Hinweise auf die Fern-
wirkung des Silos auf dem Brenntag-Areal (0.0.146) und die geschlossene Front von Büro- und 
Lagerbauten an der Elsässerstrasse (0.0.147).  
 
Der vorliegende Bebauungsplan sorgt dafür, dass der Anschluss des Areals ans bestehende 
Quartier durch die Freiraumstrukturen gewährleistet wird. Die konkreten Bebauungsformen sollen 
im Rahmen von nachfolgenden Varianzverfahren eruiert werden. Die Schnittstellen zu den beste-
henden Ortsbildteilen werden dabei thematisiert. 

 
Abb. 7: Auszug ISOS 

 Altlasten  2.4.7

Die im folgenden Plan rot markierten Flächen sind im Kataster der belasteten Standorte eingetra-
gen. Es ist spätestens beim Baugesuch zu untersuchen, ob durch die baulichen Massnahmen 
eine Umweltgefährdung entstehen kann.  
 

 
Abb. 8: Ausschnitt Kataster der belasteten Standorte 
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 Ökologie  2.4.8

Das Inventar der schützenswerten Naturobjekte weist Objekte (v.a. Gleisfelder) mit einer Gesamt-
fläche innerhalb des Planungsperimeters von über 2 ha aus, grösstenteils von regionaler Bedeu-
tung, teilweise von lokaler Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Arealentwicklung VoltaNord 
wurde die Fläche der Naturobjekte aus dem Naturinventar Basel-Stadt nachkartiert, um das Po-
tenzial und die Schutzwürdigkeit der Flächen in Bezug auf Flora und Fauna (Heuschrecken und 
Tagfalter) detailliert abzuschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Areal eine grosse Vielfalt an 
verschiedenen Lebensraumtypen aufweist. Charakteristisch für diese Flächen ist deren intensive 
Besonnung. Bei dem quantitativen Ersatz dieser Flächen sind die Standortansprüche der beste-
henden Flora und Fauna zu beachten. Der Umgang mit den Naturinventarflächen wird im Kapitel 
4.6 thematisiert. 
 
Das Areal liegt ausserdem entlang einer Vernetzungsachse erster Priorität. Die Vernetzungsach-
se verläuft vom Bahnhof SBB entlang der Elsässerbahn über den Bahnhof St. Johann Richtung 
Frankreich. Sie ist vor allem für trockenwarme Lebensräume von Bedeutung. Die vorhandenen 
�5�X�G�H�U�D�O�V�W�D�Q�G�R�U�W�H�� �X�Q�G�� �7�U�L�W�W�I�O�X�U�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�P�� �$�U�H�D�O�� �Ä�9�R�O�W�D�� �1�R�U�G�³�� �V�W�H�O�O�H�Q�� �G�D�P�L�W�� �H�L�Q�� �Z�L�F�K�W�L�J�H�V�� �(�O�H�P�H�Q�W��
im Biotopverbund trockenwarmer Lebensräume dar. Weiter erfüllt das Areal auch eine Funktion in 
der Vernetzung mit Trockenstandorten links und rechts des Rheins. 
 

  
Abb. 9: Ausschnitt kantonales Inventar der schützenswerten Naturobjekte 

 Entwässerung  2.4.9

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Basel von 2012 sieht für das betreffende Ge-
biet vor, dass das anfallende unverschmutzte Regenwasser grundsätzlich zu versickern ist. Dies 
hat in erster Linie auf dem eigenen Baufeld oder einem Nachbarbaufeld zu erfolgen. Ausnahms-
weise können unterirdische Lösungen auf öffentlichen Teilflächen geprüft werden. Bevor eine 
Versickerung realisiert werden kann, sind aufgrund der im Gebiet vorhandenen belasteten Stand-
orte spezielle Abklärungen erforderlich. Eine Versickerung ist nur über unverschmutztem Boden 
möglich.  
 



 

 
Regierungsrat des Kantons Basel -Stadt  
 

 Seite 21/86 
 

 Erschliessung  2.4.10

Öffentlicher Verkehr  
Das Areal liegt in Gehdistanz von mehreren Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, welche insbe-
sondere regelmässige Tramverbindungen in Richtung Innenstadt, Bahnhof SBB und Kleinbasel 
anbieten. Die Haltestellen sind heute jedoch insbesondere von der SBB-Parzelle nur schwer zu-
gänglich. 
 
Fuss - und Veloverkehr  
Das Areal ist heute für den Fuss- und Veloverkehr erschlossen, die Verbindungen sind jedoch 
unattraktiv, indirekt und weisen teilweise Sicherheitsmängel auf.  
 
Motorisierter Individualverkehr (MIV) und Schwerverkehr  
Die MIV- und Schwerverkehrserschliessung erfolgt heute von Norden über die Lysbüchelstrasse 
bzw. beim Coop-Areal direkt ab der Elsässerstrasse (vgl. Kapitel 4.7.3). Im südlichen Teil des 
Areals wird der Durchgangsverkehr von der St. Louis-Strasse durch eine Schranke an der Süd-
ostecke des Volta Hauses verhindert. Die Lothringerstrasse dient heute nur der Erschliessung der 
Gebäude an der Lothringerstrasse sowie des Coop-Parkhauses. Die Schwerverkehrserschlies-
sung entspricht dem im Jahr 2013 eingeführten Schwerverkehrskonzept Grossbasel Nord, das 
die Erschliessung für Lastwagen über die Nordtangente / Schlachthofstrasse vorsieht. Die Petiti-
�R�Q���Ä�N�H�L�Q���6�F�K�Z�H�U�Y�H�U�N�H�K�U���L�P���:�R�K�Q�T�X�D�U�W�L�H�U���6�W�����-�R�K�D�Q�Q�³���Y�R�P���+�H�U�E�V�W�������������]�H�L�J�W���Q�R�F�K�P�D�O�V�����G�D�V�V���G�L�H��
Einhaltung dieses Konzepts dem Quartier ein grosses Anliegen ist. 
 
Bahnanschluss  
Das Areal ist heute für Güterzüge erschlossen.  

2.5 Mitwirkung  

 Bisherige Mitwirkung  2.5.1

Die Testplanung VoltaNord wurde Ende 2011 angekündigt. Anschliessend daran wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtteilsekretariat Basel West mehrere Workshops mit Vertretern des 
Quartiers, des lokalen Gewerbes, der Wirtschaftsverbände und der Politik organisiert. In einem 
ersten Workshop im Juli 2013 haben die Planungspartner den aktuellen Stand der Planung prä-
�V�H�Q�W�L�H�U�W�����'�H�U���]�Z�H�L�W�H���:�R�U�N�V�K�R�S���L�P���$�X�J�X�V�W�������������Z�X�U�G�H���D�O�V���Ä�:�R�U�O�G-�&�D�I�p�³���R�U�J�D�Q�L�V�L�Hrt. Sowohl Quar-
tiervertretungen als auch das Gewerbe konnten ihre Anliegen präsentieren und die Anforderun-
gen an die verschiedenen Themen wie Nutzung und Verkehr in Kleingruppen diskutieren. In 
einem dritten Workshop im Februar 2014 haben die Planer kommuniziert, wie sie mit den ver-
schiedenen Anliegen umgehen werden. Die Mitwirkenden haben sich insbesondere für den Um-
gang mit dem Gewerbestandort, die Verträglichkeit von Mischnutzungen, die Eignung des Areals 
für Wohnnutzung, den Umgang mit Bestandsbauten, das Freiraumkonzept und die Auswirkungen 
des Erschliessungskonzepts auf das bestehende Quartier interessiert. Zentrale Anliegen waren 
die Bildung von Nutzungsschwerpunkten (Arbeiten im Norden, Wohnen im Süden), die Beteili-
gung von gemeinnützigen Wohnbauträgern, die Förderung von unterschiedlichen Wohnungsty-
pen, das Unterbinden von Durchgangsverkehr, die Schwerverkehrserschliessung von Norden, die 
Zugänglichkeit für Velos und die Möglichkeiten für Zwischennutzungen. 
 
Die Medien- und Theaterfalle Basel hat in Zusammenarbeit mit dem Kanton und weiteren Part-
�Q�H�U�Q���U�H�J�H�O�P�l�V�V�L�J�H���Ä�$�X�G�L�R�U�X�Q�G�J�l�Q�J�H�³���R�U�J�D�Q�L�V�L�H�U�W����die die Arealentwicklung und die damit verbun-
denen Fragestellungen auf spielerische Art thematisiert haben. Die Planungspartner waren aus-
serdem in regelmässigem Kontakt mit dem ansässigen Gewerbe und der Quartierbevölkerung. 

 Quartiervision für das Areal  2.5.2

Die Vertretungen des Quartiers haben bereits 2011 eine Vision für das Areal formuliert. Die wich-
tigsten Punkte werden hier kurzgefasst: 
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Prozess 
�x Regelmässige und proaktive Information und feste Ansprechpersonen auf beiden Seiten 
�x Gemeinsame Gestaltung und Festlegung von Verfahren 
�x Transparenter, ergebnisoffener und iterativer Prozess 
�x Bereitstellung der Ressourcen für Mitwirkung 
 
Zugänglichkeit  
�x Das Areal soll von allen Seiten her zugänglich werden. Das Gebiet ist durchlässig für Fuss-

gängerInnen und VelofahrerInnen und für Zubringer. 
 

Ein Gebiet zum Wohnen, Arbeiten und Geniessen  
�x Das städtebauliche Konzept verbindet Wohnraum und Arbeitsplätze, urbanen Lifestyle und 

erholsamen Lebensgenuss.  
�x Das Areal beherbergt Wohnungen für Singles, Paare, Familien und Senioren sowie Hand-

werks- und Gewerbebetriebe, Werkstätten, Künstlerateliers sowie eine Attraktion mit 
(über)regionaler Ausstrahlung.  

�x Die architektonische Gestaltung und Bauweise spiegelt die Vielfältigkeit der Wohnbedürfnisse 
wider: es gibt Wohneinheiten mit flexiblen, nutzungsneutralen Räumen für das Wohnen von 
Familien und Arbeitsnomaden, es gibt Wohneinheiten für kollektives, selbst-/ und mitbestimm-
tes Wohnen und Wohneinheiten für kollektives, begleitetes Wohnen im Alter. 

�x Neben Wohnungen beherbergt das Gebiet auch Handwerks- und Gewerbebetriebe, Werkstät-
ten und Künstlerateliers. Bei der Arealentwicklung werden dabei die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse des Quartiers und seiner BewohnerInnen sowie die örtlichen Ge-
gebenheiten und Besonderheiten berücksichtigt. Als Partner stellen sich hier der Gewerbever-
band Pro St. Johann und der Verein Stellwerk zur Verfügung. 

 
Zwischennutzungen  
�x Zwischennutzungen sind Einkommensquelle und Massnahme zur Adressenbildung. 
�x Zwischennutzungen verhindern Leerstände. 
�x Bei der Organisation und Verwaltung stellen Pro St. Johann und der Verein Stellwerk gerne 

ihre Mithilfe zur Verfügung und sind unter Umständen auch bereit, Mitverantwortung für eine 
Zwischennutzung zu übernehmen. 

 
Kleiner ökologischer Fussabdruck  
�x Hohe Energieanforderungen 
�x Erneuerbare Energiequellen 
�x Ökologische Gestaltung 
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3. Planungsleitsätze  
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bisherigen Planungsphasen, der Mitwirkung und der 
Vorstellungen der Planungsgemeinschaft hat der Kanton folgende Leitsätze für die Arealentwick-
lung erarbeitet. Die Umsetzung der Leitsätze wird teilweise im Rahmen des vorliegenden Bebau-
ungsplans und teilweise im weiteren Planungsprozess, z.B. bei den vorgesehenen Varianzverfah-
ren und regierungsrätlichen Bebauungsplänen, sichergestellt. 

Positionierung des Areals  

VoltaNord liegt gleichzeitig am Rand der Stadt und mitten in der Agglomeration. Das Areal verfügt 
zwar über wichtige Nutzungen für das Quartier wie die Primarschule, ist jedoch selber kein selb-
ständiges Quartier oder Zentrum, sondern als Fortsetzung des urbanen, dynamischen Quartiers 
St. Johann zu verstehen. Die industrielle Prägung des Areals ist zwar planerisch anspruchsvoll, 
bietet allerdings ideale Voraussetzungen für bewusst urbanes Wohnen und Arbeiten. VoltaNord 
lebt von den Kontrasten innerhalb des Areals und seiner Umgebung. Die Planung nimmt diese 
Qualitäten und Kontraste auf und entwickelt sie weiter. 

Gute Rahmenbedingungen für Unternehmen  

Aktuell bestehen ca. 75`000 m2 Geschossfläche in der Industrie- und Gewerbezone 7, die mit 
Arbeitsnutzungen belegt sind oder waren. Mit der Transformation wird die bestehende Geschoss-
fläche in quantitativer Sicht rechtlich gesichert. Zudem ermöglicht die Flexibilität auf verschiede-
nen Baufeldern, dass bei entsprechender Nachfrage ein weitaus höheres Angebot verschiedener 
Wirtschaftsflächen realisiert werden kann. Vorgesehen ist eine breite Palette an Wirtschaftsflä-
chen. Im Norden sind emissionsträchtige industrielle und gewerbliche Nutzungen weiterhin mög-
lich. Die bestehende Liegenschaft Elsässerstrasse 215 steht für kleingewerbliche und kulturelle 
Nutzungen zur Verfügung. Das bestehende Volta Haus bietet weiterhin Büro- und Lagerflächen 
an. Auf den restlichen Baufeldern sind in unterschiedlichem Ausmass Wirtschaftsflächen für Bü-
ronutzung, Dienstleistungen und weniger lärmintensives Gewerbe möglich. An einzelnen Orten 
mit einer relativ hohen Passantenfrequenz sind mindestens 4.5 m hohe Erdgeschosse zu realisie-
ren, welche unter anderem für quartierdienliche, kommerzielle Nutzungen zur Verfügung stehen. 

Qualitätsvoller  Wohnraum  

Wohnnutzung ist im südlichen Teil des Areals am Anschluss zum bestehenden Wohnquartier 
vorgesehen. Während die Einwohnergemeinde die Abgabe zweier Baufelder im Baurecht vor-
sieht, sind auf der SBB-Parzelle sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen denkbar. Das Areal 
soll über einen längeren Zeitraum entwickelt werden, so dass heute nur grobe Aussagen zur 
Preiskategorie der Wohnungen möglich sind. Wohnraum im Hochpreissegment ist aufgrund der 
Lage nicht zu erwarten.  

Vielfalt / Durchmischung  

VoltaNord wird ein Quartier mit einer vielfältigen Nachbarschaft und einer Nutzungsdurchmi-
schung im zentralen und südlichen Teil. Die differenzierten Rahmenbedingungen ermöglichen auf 
Arealebene unterschiedlichste Nutzungen einschliesslich emissionsstarker Gewerbenutzungen, 
Büros, Wohnen, Dienstleistungen, Schulnutzung, Lagerflächen, kleingewerblicher Nutzungen 
sowie auch kultureller Nutzungen. Durch die verschiedenen Bauträger und unterschiedlichen 
Wohnungstypen und �±grössen sollen auch unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen angespro-
chen werden, welche gemeinsam zu einer Belebung des Quartiers beitragen können. Lärminten-
sive Nutzungen sind im nördlichen Teil des Areals weiterhin möglich, da sie durch wenig sensible 
Arbeitsnutzungen von den lärmempfindlichen Nutzungen getrennt werden.  
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Mobilität  

VoltaNord ist für alle VerkehrsteilnehmerInnen zugänglich. FussgängerInnen und VelofahrerInnen 
werden im südlichen Teil konsequent priorisiert, ohne dabei die Anlieferungsmöglichkeiten der 
künftigen Nutzer einzuschränken. Langsamverkehrsverbindungen zur Primarschule, zu den Hal-
testellen des öffentlichen Verkehrs, zum Velonetz sowie zum restlichen Quartier St. Johann sind 
direkt und attraktiv. Das Langsamverkehrsnetz bietet Anhaltspunkte für künftige Entwicklungen in 
der Nachbarschaft. Die Schwerverkehrserschliessung erfolgt von Norden und Osten. Durch-
gangsverkehr (MIV, Schwerverkehr) wird damit unterbunden. 

Freiräume  

VoltaNord ist insbesondere aufgrund der qualitätsvollen öffentlichen Freiräume ein attraktiver Ort 
zum Wohnen und Arbeiten. Die Freiräume auf dem Areal erfüllen stellenweise unterschiedliche 
Funktionen. Sie kompensieren die bestehenden Naturwerte, die durch die Neukonzeption nicht 
erhalten werden können, und gewährleisten die ökologische Vernetzung. Und sie dienen als Er-
holungsräume für die im Areal Wohnenden und Beschäftigten. Die Freiräume nehmen sowohl 
aus verkehrstechnischer als auch aus gestalterischer Sicht ihre verbindende Funktion wahr. Auch 
private Baufelder sehen eine öffentliche Durchwegung vor, die als Teil des Gesamtkonzepts ver-
standen wird. 

Bebauung  

VoltaNord ist ein dicht bebautes und genutztes Quartier. Die hohe städtebauliche und architekto-
nische Qualität wird insbesondere durch Varianzverfahren gesichert. Die Bebauung und Nutzun-
gen reagieren auf die herausfordernden Immissionsbedingungen von Lärm und Luft sowie auf die 
Störfallsituation. Die Gesamtkohärenz des Areals wird durch die intensive Zusammenarbeit der 
Projektpartner und die Varianzverfahren sichergestellt.  

Nachhaltigkeit  

VoltaNord ist ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig. Die Planung strebt grundsätzlich die 
qualitätsvolle Verdichtung eines heute stark unternutzten, zentral gelegenen Gebiets an. Damit 
wird dem zentralen Gebot der Raumplanung �± dem haushälterischen Umgang mit dem Boden �± 
gebührend Rechnung getragen. Die Planung priorisiert im Süden konsequent den Fuss- und Ve-
loverkehr im Sinne einer Stadt der kurzen Wege, ohne dabei die Anlieferungsmöglichkeiten der 
künftigen Nutzer einzuschränken. Die städtebauliche und architektonische Qualität der Baufelder 
und Freiräume wird schrittweise im Rahmen von Varianzverfahren sichergestellt. Dadurch verfügt 
die Planung über eine hohe Flexibilität, um auf künftige Bedürfnisse und geänderte Rahmenbe-
dingungen reagieren zu können. Die bestehenden ökologisch wertvollen Flächen auf dem Areal 
können quantitativ nicht ersetzt werden. Als Kompensation hierfür wird im Westen eine kleinere 
Fläche mit einer höheren ökologischen Qualität realisiert. Die Naturschutzflächen tragen durch 
ihre Lage wirksam zur ökologischen Vernetzung bei. Für Neubauten gelten anspruchsvolle Ener-
gieziele. Wärmebezug und Stromlieferung erfolgen aus Energieträgern von hoher ökologischer 
Qualität. Meteorwasser wird wo möglich als Grauwasser genutzt und ansonsten auf den Baufel-
dern versickert. Auf dem Areal selber sind eine Primarschule und Kindergärten vorgesehen. Zu-
sätzliche Angebote stehen in der Nachbarschaft, am Vogesenplatz und in der Elsässerstrasse, 
zur Verfügung. Bei der Entwicklung der öffentlichen Freiflächen werden die Bevölkerung und Inte-
ressengruppen beigezogen.  
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4. Städtebauliches Konzept  

4.1 Bish erige Planung  

 Organisation  4.1.1

Für die Entwicklungsplanung VoltaNord haben sich die SBB, Coop und der Kanton Basel-Stadt 
2012 zu einer Planungsgemeinschaft unter der Federführung des Kantons zusammengeschlos-
sen. Mitte 2013 wurde das COOP-Areal von COOP-Immobilien an die Stiftung Habitat und die 
Einwohnergemeinde der Stadt Basel verkauft, die sich als neue Grundeigentümer der Planungs-
gemeinschaft angeschlossen haben. Die Stiftung Habitat ist nach der Synthesephase aus der 
Planungsgemeinschaft ausgetreten, da sie ihr Grundstück nach der heute gültigen Zone 5a ent-
wickeln möchte. Die Parzelle liegt damit nicht mehr im Planungsperimeter im engeren Sinne, je-
doch weiterhin im Betrachtungsperimeter. Eine regelmässige Koordination mit der Stiftung Habi-
tat findet statt. Der Kanton vertritt durch seine Planungshoheit die planerischen Anliegen 
innerhalb des Betrachtungsperimeters und koordiniert die Eigentümerinteressen mit den überge-
ordneten Planungsinteressen des Kantons. 

 Überblick  4.1.2

Es fanden bisher folgende Planungsschritte statt: 
 
�x Die Testplanung (2012), in der fünf eingeladene Planungsteams unterschiedliche städtebauli-

che und Stadtentwicklungsaspekte sowie Entwicklungsstrategien für die Realisierung ausgelo-
tet haben 

�x Die Synthese (2013), in der die optimalen Kombinationen der massgebenden Elemente aus 
den verschiedenen Testplanungskonzepten ermittelt wurden 

�x Die städtebauliche Vertiefung (2014), in der zentrale Aspekte der Planung vertieft geprüft wur-
den 

�x Die Optimierungsphase (2015), in der insbesondere die Freiräume präzisiert wurden 

 Testplanung  4.1.3

Verfahren  
Testplanungen dienen zur Lösung von komplexen Aufgaben, die nur allgemein umschrieben und 
abgegrenzt werden können. In mehreren Workshops mit dem Beurteilungsgremium und den in-
terdisziplinären Teams wurden verschiedene Planungsansätze erarbeitet und vertieft, um die 
wichtigsten Rahmenbedingungen für das Areal auszuloten. Dabei wurden neben städtebaulichen 
Aspekten und Fragen der Stadtentwicklung auch mögliche Entwicklungsszenarien geprüft. Die 
Testplanung wurde mit folgenden eingeladenen Architekturbüros durchgeführt: 
 
�x Diener & Diener Architekten, Basel 
�x EM2N, Zürich 
�x Bachelard Wagner Architekten, Basel 
�x Harry Gugger Studio, Basel 
�x BIG, Kopenhagen 
 
Der Testplanungsperimeter umfasste das Lottner-Areal nördlich der Schlachthofstrasse, das 
Brenntag-Areal an der Elsässerstrasse sowie mehrere Parzellen in der Nähe der Grenze und im 
Südosten. Begleitet wurde das Verfahren von einem Expertengremium bestehend aus zehn 
Fachexperten, der Planungsgemeinschaft sowie Vertretungen der kantonalen Fachstellen. Die 
Koordination wurde von Nissen Wentzlaff Architekten übernommen. 
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Ergebnisse  
 

 

 Diener & Diener Architekten  
 
Die Gleisharfe-Geometrie wird beibehalten und mit auf-
geständerten Bauten belegt, welche unter und zwischen 
sich Gewerbe- oder Dienstleistungsbauten aufnehmen 
können. �'�D�V�� �Z�H�L�W�H�U�H�� �$�U�H�D�O�� �Z�L�U�G�� �P�L�W�� �Ä�J�H�E�U�R�F�K�H�Q�H�Q�� �%�O�R�Fk-
�U�l�Q�G�H�U�Q�³ entwickelt, fünf Hochhäuser (bis 23 Geschosse) 
werden an strategischen Stellen gesetzt. Im Süden wird 
�H�L�Q�H�� �Ä�6�T�X�D�U�H�³�� �D�P�� �$�X�V�J�D�Q�J�V�S�X�Q�N�W�� �G�H�U�� �=�H�Q�W�U�D�O�D�F�K�V�H situ-
iert; diese wird �± wie die Elsässerstrasse �± als Allee aus-
gebildet. Nördlich der Schlachthofstrasse wird ein Schula-
real als �Ä�6�F�K�D�U�Q�L�H�U�³���]�X���)�U�D�Q�N�U�H�L�F�K���Y�R�U�J�H�V�F�K�O�D�J�H�Q�� 

   
   

 

 Bachelard Wagner Architekten  
 
Das Areal wird von Westen nach Osten in drei Schichten 
gegliedert mit einer Mischstruktur im Westen (7-ge-
schossiges mäandrierendes Band mit eingelassener zur 
Bahn hin offenen 2-geschossigen Bebauung), einer 
grosszügigen Parkanlage in der Mitte und einer dichten, 
hohen Bebauung im Blockrandsystem entlang der Elsäs-
serstrasse. Beide Bebauungsbereiche weisen eine hohe 
Nutzungsflexibilität auf. Entlang der Elsässerstrasse ist 
eine Allee vorgesehen, entlang dem Bahnareal Ru-
deralflächen mit einer regionalen LV-Achse 
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 BIG 
 
Die Bebauungsstruktur ist geprägt durch die Beibehaltung 
der Gleisharfen-Geometrie mit dreigeschossigen Wohn-
bauten, durch umfangreiche Nutzung des Bestands und 
�(�U�J�l�Q�]�X�Q�J�� �P�L�W�� �J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�Q�� �R�G�H�U�� �Ä�J�H�E�U�R�F�K�H�Q�H�Q�³�� �Z�H�Lt-
gehend 5-geschossigen Blockrändern. In Nord-
Südrichtung werden zwei Achsen ausgeschieden, eine 
westlich als MIV-Erschliessung, eine in Verlängerung der 
Lothringerstrasse als LV-Achse. Eine weitere LV-Achse 
wird in der Ruderalfläche entlang der Bahn vorgeschla-
gen, eine Allee entlang der Elsässerstrasse. 

   

 

 EM2N 
 
Die Bebauungsstruktur baut grundsätzlich auf einem 
Blockrandsystem auf (weitgehend 6- geschossig) mit 
5 Hochhäusern an strategischen Punkten; dessen Stras-
sennetz nimmt Bezug auf übergeordnete Achsen , wo-
raus ein Geflecht von dreieckigen und trapezförmigen 
Baufeldern entsteht. Einzelne Blockrand-Höfe können mit 
extensiverem Gewerbe gefüllt werden. Die Lothrin-
gerstrasse wird ins Areal verlängert, versetzt weiterge-
führt und ihr entlang werden mehrere kleine Plätze ange-
ordnet. Diese Achse sowie die Elsässerstrasse werden 
als Alleen ausgebildet. Entlang der Bahn wird eine LV-
Achse durch die Ruderalfläche geführt. 
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 Harry Gugger  
 
Die Bebauungsstruktur ist geprägt durch eine offene 
Bauweise mit 4 bis 8-geschossigen Bauten in von West 
nach Ost 4 Reihen angeordnet, welche einen hohen 
Wohnanteil unterstützen soll. Die Übergänge zur beste-
henden Bebauung im Norden und im Süden werden in 
Form von Blockrändern vorgeschlagen. Die Freiräume 
sind gegliedert in drei Typen: ein zentrales grünes Rück-
grat, Vorplätze zu den einzelnen Baugruppen und Wie-
sen. Die MIV-Erschliessung erfolgt in Schlaufen ohne 
Durchgangsverkehr. 

Abb. 10 Ergebnisse Testplanung 

 Synthese  4.1.4

Basierend auf den Erkenntnissen der Testplanung haben die Mitglieder der Planungsgemein-
schaft je ihre Erwartungen bezüglich Nutzungsart, -mass und -verträglichkeit, Freiflächen, Er-
schliessung, Nachhaltigkeit und Realisierung sowie auch Prämissen für die weitere Planung for-
muliert. Da eine Umnutzung einiger Parzellen innerhalb des ursprünglichen Planungsperimeters 
ungewiss oder in fernerer Zukunft zu erwarten ist, konzentrierten sich die Studien der Synthese-
phase auf die Parzellen der Eigentümer SBB, Einwohnergemeinde der Stadt Basel und Stiftung 
Habitat. Hier wurden zu den städtebaulichen Prinzipien, zur Baufeldstruktur, zu den Erschlies-
sungsprinzipien, zur Grösse und Gliederung der öffentlichen und privaten Freiflächen, zum Nut-
zungsmass, zu den ökologisch wertvollen Flächen, zur Nutzungsart, -flexibilität und  
-verteilung und zur Nachhaltigkeit vertiefte Studien durchgeführt. Das Verfahren wurde durch Nis-
sen Wentzlaff Architekten begleitet. Die drei resultierenden Varianten wurden mit der Begleit-
gruppe aus dem Quartier diskutiert. 
 

 
Abb. 11: Ergebnisse Synthesephase (Varianten) 
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 Städtebauliche Vertiefung  4.1.5

In dieser Planungsstufe wurden die aufgezeigten Varianten der Synthesephase auf ihre gegen-
seitige Kompatibilität ausgewertet und die geeigneten Prinzipien der Baufeldgliederung, der MIV- 
und Langsamverkehrserschliessung, der stadträumlichen Gestaltung, der Höhenentwicklung, der 
Freiflächengestaltung, der ökologischen Vernetzung, der Offenhaltung gewisser Optionen 
(z.B. späterer Schulbau) und der Etappierung festgelegt. Es wurde darauf geachtet, dass im 
Rahmen der späteren Realisierung sinnvoll grosse Freiräume für die stadträumliche und architek-
tonische Gestaltung sowie für die Baufeldgliederung und Investitionsgrösse offen bleiben. Die 
Stiftung Habitat nahm an dieser Phase nicht Teil, da sie ihre Parzelle gemäss der rechtsgültigen 
Zone 5a entwickeln möchte. Das Planungsteam bestand aus Nissen Wentzlaff Architekten, Die-
ner und Diener Architekten, Bryum GmbH, Gruner AG und Zeugin Gölker Immobilienstrategien 
GmbH. 
 

 
Abb. 12: Ergebnis städtebauliche Vertiefungsphase 

 Städtebauliche Optimierungsphase  4.1.6

Aufgrund der Ergebnisse der kantonsinternen Vernehmlassung zum Bebauungsplanentwurf im 
Sommer 2015 wurde das städtebauliche Konzept nochmals überarbeitet. Die Überarbeitung führ-
te insbesondere zu einer Vergrösserung und Neuorientierung der öffentlichen Freiräume und Na-
turflächen sowie zu einer entsprechenden Reduktion der maximalen Bruttogeschossfläche. 
Gleichzeitig wurde das Erschliessungskonzept optimiert. Das Planungsteam bestand weiterhin 
aus Nissan Wentzlaff Architekten, Diener und Diener Architekten, Bryum GmbH, Gruner AG und 
Zeugin Gölker Immobilienstrategien GmbH. Die Ergebnisse der städtebaulichen Optimierungs-
phase dienen als Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan. 

 Erkenntnisse  4.1.7

Die verschiedenen Studien haben für die folgende Nutzungsplanung folgende Elemente als gesi-
chert ergeben: 
 
�x Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist ein Konzept mit einer städtebaulichen Typologie über das 

ganze Areal verfehlt. 
�x Der Schwerpunkt «Wohnnutzung» soll im Süden angesiedelt werden, um den Anschluss ans 

bestehende Wohnquartier sicherzustellen. 
�x Der Schwerpunkt «Arbeitsnutzung» soll aufgrund der direkten Verbindung zur Autobahn und 

der hohen Lärmbelastung im Norden angesiedelt werden. 
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�x Eine grobe Baufeldstruktur mit Erschliessungsachsen ist aufgrund der langfristigen Entwick-
lung sinnvoll. 

�x Entlang der Elsässerstrasse sind Publikumsnutzungen sinnvoll. 
�x Ein Freiraum im südlichen Bereich ist sinnvoll, ebenso die Ansiedlung einer allfälligen Schule. 
�x Eine Zentralachse oder Mittelzone in Nord-Süd-Richtung soll grundsätzlich vorgesehen sein. 
�x Eine ungleichmässige Verteilung der Nutzung �± hinsichtlich Nutzungsart und Nutzungsmass - 

auf die einzelnen Baufelder kann sinnvoll sein. 
�x Für die auszuweisenden Baufelder sind Rahmenbedingungen (z.B. Ausnützungsziffer, mini-

male Nutzungsanteile, max. Höhen, Lichteinfallswinkel bezüglich Wohnen, evtl. Störfallvorga-
ben, etc.) anzugeben, nicht jedoch gesamtheitliche Gestaltungsvorschriften. 

�x Es müssen attraktive Langsamverkehrsverbindungen vom Quartier zum Bahnhof St. Johann 
und zu den Tramhaltestellen im Umfeld des Perimeters entwickelt werden.  

�x Eine durchgehende Nord-Süd-Achse für den motorisierten Individualverkehr ist zu unterbin-
den 

�x Die Schwerverkehrserschliessung soll über die Schlachthofstrasse bzw. direkt ab der Elsäs-
serstrasse erfolgen. 

 
Diese Erkenntnisse wurden im vorliegenden Bebauungsplan berücksichtigt. 

4.2 Baufelder  
Das Areal wird in fünf unterschiedlich grosse Baufelder unterteilt, welche grössenmässig als städ-
tische Blöcke zu betrachten sind. Die Baufelder berücksichtigen die bestehenden Eigentums-
grenzen sowie bestehende Bauten auf den Baufeldern 3 und 5. Sie ermöglichen Verkehrsverbin-
dungen, welche einen direkten Zugang für den Fuss- und Veloverkehr zu wichtigen Zielen 
innerhalb und ausserhalb des Areals sowie eine flächensparende, effiziente Erschliessung für 
den motorisierten Individualverkehr gewährleisten. Die Aufteilung des Areals in mehrere Baufel-
der ermöglicht ausserdem eine Etappierung über einen längeren Zeitraum und dadurch eine ho-
he Flexibilität. Insbesondere Baufelder 2, 4 und 5 können und sollen in einem späteren Pla-
nungsverfahren kleinteiliger parzelliert werden. Die so resultierenden unterschiedlichen 
Bauvolumen sollen unterschiedliche Bauträger ansprechen und dadurch die städtebauliche Viel-
falt fördern.  
 

 
Abb. 13: Baufelder 
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4.3 Bebauung  

 Bebauungsform  4.3.1

Der Bebauungsplan legt nur die übergeordneten Rahmenbedingungen wie z.B. die Baufeldperi-
meter und maximalen Bruttogeschossflächen fest. Die genauen Bebauungsformen sollen im 
Rahmen von Varianzverfahren eruiert und in weiteren Bebauungsplänen festgelegt werden. 
Dadurch kann die Planung auf neue Erkenntnisse und Bedürfnisse flexibel reagieren. Die beste-
henden Liegenschaften Elsässerstrasse 215 und 209 (Baufelder 3 und 5) werden umgenutzt 
(vgl. Kapitel 2.3.1).  

 Ausnützung  4.3.2

Grundlage für die maximalen Bruttogeschossflächen im Bebauungsplan sind die Ergebnisse der 
städtebaulichen Optimierungsphase im Jahr 2015. Sie gehen wie bisher von einer sechsge-
schossigen Bebauung mit einzelnen höheren Akzenten aus. Die definitiven Maximalmasse für die 
einzelnen Gebäude werden bei den erforderlichen Varianzverfahren geprüft und in weiteren Be-
bauungsplänen festgelegt. Städtebauliche Untersuchungen haben gezeigt, dass an gewissen 
Orten auch Hochhäuser (über 30 m Gebäudehöhe) denkbar sind, beispielsweise an der Elsäs-
serstrasse und entlang der mittleren Achse. Die Pflicht zur Durchführung von Varianzverfahren 
und die anschliessende Überführung in Bebauungspläne dienen dabei als Qualitätssicherungs-
massnahmen. Hochhäuser und Erhöhungen der im vorliegenden Bebauungsplan festgelegten 
maximalen Bruttogeschossfläche bedürfen der Genehmigung durch den Grossen Rat. Niedrigere 
Gebäude können durch regierungsrätliche Bebauungspläne geregelt werden, vorausgesetzt die 
maximalen Bruttogeschossflächen im vorliegenden Bebauungsplan werden eingehalten. 
 
Auf den ganzen Betrachtungsperimeter bezogen (inkl. Erschliessung und öffentliche Flächen so-
wie der Parzelle Stiftung Habitat ausserhalb des Bebauungsplanperimeters) ist eine Ausnützung 
von ca. 1.8 vorgesehen (heute: ca. 0.75, Erlenmatt: ca. 1.1). Bezogen auf die Baufelder beträgt 
die durchschnittliche Ausnützung 2.9 (Erlenmatt: ca. 2.4).  
 

 
Abb. 14: Ausnützung pro Baufeld 
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 Etappierung  4.3.3

Die Etappierung wird nicht verbindlich festgelegt. Sie hängt unter anderem von der Genehmigung 
des Bebauungsplans, vom Wegzug des Coop-Verteilzentrums in 2017 sowie vom Auslaufdatum 
einzelner Baurechtsverträge auf der SBB-Parzelle ab. Es wird im Rahmen der Varianzverfahren 
darauf geachtet, dass die ersten Bauten nicht zu Einschränkungen für die umliegenden Baufelder 
führen. Nach dem aktuellen Wissensstand ist folgende Etappierung möglich: 
1. Umnutzung der Liegenschaften Elsässerstrasse 215 und 209 auf Baufeldern 3 und 5 (Bau-

start ab 2017) 
2. Realisierung einer verdichteten, gewerblichen Nutzung auf Baufeld 1 (ab 2018) 
3. Realisierung Neubauten auf Baufeldern 4 und 5 sowie auf der Parzelle der Stiftung Habitat 

(ab 2020) 
4. Realisierung Neubauten auf Baufeld 2 (ab 2022) 
 
Der Realisierungszeitpunkt der Entwicklung auf der Parzelle der Stiftung Habitat ist offen. 

4.4 Nutzungen  
Das Nutzungskonzept richtet sich grundsätzlich nach dem in der Testplanung ausgeloteten Prin-
zip von Arbeitsnutzungen im Norden und Mischnutzungen mit Schwerpunkt Wohnen im Süden.  
 

 
Abb. 15: Nutzungskonzept  
 
Die im Bebauungsplan festgelegten Mindestnutzungsanteile führen dazu, dass sowohl die Wirt-
schafts- als auch die Wohnflächen jeweils im Minimum ca. 40% der gesamten Bruttogeschossflä-
chen in Anspruch nehmen. Der tatsächlich realisierte Nutzungsmix auf dem Areal hängt ansons-
ten von der Marktnachfrage ab.  
 
Der nördlichste Bereich (Baufeld 1) wird als Industrie- und Gewerbezone ausschliesslich Arbeits-
nutzungen gewidmet. Vorgesehen ist ein verdichteter Gewerbepark. Das Projekt eines mehrge-
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�V�F�K�R�V�V�L�J�H�Q���*�H�Z�H�U�E�H�K�D�X�V�H�V���Ä�:�H�U�N�D�U�H�Q�D�³���D�Q���G�H�U���1�H�X�G�R�U�I�V�W�U�D�V�V�H���N�|�Q�Q�W�H���G�D�E�H�L���D�O�V���9�R�U�E�L�O�G���G�L�H�Q�H�Q����
Emissionsträchtige Nutzungen sind ebenfalls möglich, da das Baufeld in der Lärmempfindlich-
keitsstufe (LES) IV bleibt.  
 
Südlich daran angrenzend soll Baufeld 2 sowohl bezüglich Nutzungsarten als auch Baufeldgrös-
sen flexibel ausgestaltet sein. Der Nutzungsschwerpunkt hängt grundsätzlich von der Nachfrage 
ab. Ein Mindestarbeitsanteil von 40% und ein Mindestwohnanteil von 40% stellen sicher, dass 
sowohl Arbeits- als auch Wohnnutzung realisiert werden. Die insbesondere seitens des Gewer-
bes befürchteten Lärmkonflikte werden durch die Nutzungsanordnung und das städtebauliche 
Konzept minimiert. Ausserdem wird davon ausgegangen, dass lärmintensive Betriebe sich auf-
grund der räumlichen Nähe zur Wohnnutzung nicht auf Baufeld 2, sondern auf Baufeldern 1 oder 
3 ansiedeln werden. Diese Annahme gilt ebenfalls für die Arbeitsnutzungen auf der Parzelle der 
Stiftung Habitat sowie auf Baufeldern 4 und 5, wo im Gegensatz zu Baufeld 2 bereits heute klar 
ist, dass der Nutzungsschwerpunkt bei Wohnen liegen soll, um den Anschluss ans bestehende 
Quartier zu ermöglichen.  
 
Die Volta Haus AG (St. Louis-Strasse 31, Büro- und Lagerflächen) verfügt über einen Baurechts-
vertrag mit einer Laufzeit bis 2071. Die heutige Baurechtsparzelle soll in der Industrie- und Ge-
werbezone 7 bleiben, es gilt ausserdem der Bebauungsplan Nr. 165.  
 
Auf Baufeld 5 an der Elsässerstrasse ist u.a. eine neue Primarschule geplant, die dem gesamten 
St. Johannsquartier dienen soll. Es ist vorgesehen, diese im bestehenden Gebäude 209 auf der 
Parzelle der Einwohnergemeinde zu realisieren. Die neue Primarschule ist aufgrund der stark 
steigenden Kinderzahl im St. Johannsquartier dringend notwendig. Der Bedarf einer neuen Pri-
marschule ist somit unabhängig von der Wohnraumentwicklung auf dem Lysbüchel gegeben. Das 
Areal VoltaNord (Lysbüchel) eignet sich für eine Primarschule aufgrund des vorgesehenen Wohn-
raums auf dem Areal wie aufgrund der Erweiterungsmöglichkeiten auf Baufeld 5, die bei anderen 
Standortvarianten im Quartier fehlen. Die Ausgabenbewilligung für den Bau des Primarschulhau-
ses Lysbüchel wird dem Grossen Rat voraussichtlich im Herbst 2017 in einem separaten Rat-
schlag unterbreitet. Für die Zeit bis zum Bezug des neuen Schulhauses Lysbüchel, der für den 
Sommer 2020 vorgesehen ist, steht auf der Voltamatte ein temporärer Schulbau im Einsatz. Je 
schneller das neue Schulhaus Lysbüchel bezogen werden kann, desto schneller kann die Volta-
matte vom  Schulprovisorium befreit und der Bevölkerung zurückgegeben werden.  
 
An gewissen Stellen auf dem Areal wird eine Mindestraumhöhe von 4.5 m im Erdgeschoss gefor-
dert, um Läden, Kindergärten, Cafés und andere quartierdienliche Nutzungen zu ermöglichen. 
Diese Räume können in der Anfangsphase als Wohnungen genutzt werden, bis die Zahl der Be-
wohnerInnen und Arbeitsplätze genügend hoch ist, um gewerbliche und andere quartierdienliche 
Nutzungen zu tragen. 

4.5 Freiräume  

 Ziel  4.5.1

VoltaNord soll ein attraktives, belebtes Wirtschafts- und Wohnareal werden, welches sowohl den 
neuen BewohnerInnen und Beschäftigten als auch dem bestehenden Quartier einen Mehrwert 
bringt. Das Erreichen dieses Ziels hängt insbesondere von der Qualität der öffentlichen und priva-
ten Freiräume ab.  

 Grünflächen  4.5.2

Die Planung sieht e�L�Q�H�Q�� �N�R�P�S�D�N�W�H�Q���� �L�Q�W�H�Q�V�L�Y�� �J�H�Q�X�W�]�W�H�Q�� �3�O�D�W�]�� ���F�D���� ���µ��������m2) im Zentrum vor. Es 
handelt sich um einen begrünten Platz bzw. eine platzartige Grünfläche im Sinne der Claramatte, 
der Liesbergermatte oder des Winkelriedplatzes. Der zentrale Platz bietet die Chance, den An-
schluss zum bestehenden Quartier und insbesondere zur Parzelle der Stiftung Habitat über den 
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öffentlichen Freiraum sicherzustellen. Ebenfalls vorgesehen ist eine offene Grünfläche 
(ca. 22�µ000 m2) im Westen, die eine Naturschutzzone entlang des Gleis�I�H�O�G�H�V���������µ���������P2) sowie 
eine vielfältig nutzbare Erholungsfläche ���F�D�������µ500 m2) in der Grössenordnung des Petersplatzes 
beinhaltet. Das Gleisfeld wird dabei optisch als Teil des Erholungsraums wahrgenommen. Es soll 
ein sanftes Kontinuum zwischen den extensiven Naturschutzflächen im Westen und den nutzba-
ren Erholungsflächen im Zentrum entstehen. Die Gestaltung der öffentlichen Freiräume wird nach 
der Genehmigung des vorliegenden Bebauungsplans im Rahmen eines Varianzverfahrens ge-
plant. 

 Massnahmen  4.5.3

Für die Qualität des öffentlichen Raums sind folgende Eigenschaften und Planungsmassnahmen 
entscheidend: 
 
Verfahren  
�x Pflicht zur Durchführung von Varianzverfahren (z.B. Wettbewerbe) für den öffentlichen Raum 

und die Baufelder �Æ hohe städtebauliche Qualität, attraktive Freiräume 
�x Realisierung der öffentlichen Freiräume vor oder während der Entwicklung der angrenzenden 

Baufelder 
 
Soziale Infrastruktur  
�x Ermöglichen von Läden, Kindergärten, Quartierzentren usw. in der Nähe des zentralen Platzes 

durch eine Mindestraumhöhe für die Erdgeschosse 
�x Belebung des Quartiers durch die Primarschule, die angestrebte Nutzungsdurchmischung und 

die Erdgeschossnutzungen 
�x Wenn möglich Aneignungs- und Begegnungsmöglichkeiten wie gemeinschaftlich genutzte 

Flächen und Vorgärten 
 
Mobilität  
�x Attraktive, direkte Wege innerhalb des Areals, zur Schule sowie zu den Haltestellen des öffent-

lichen Verkehrs und den Läden und Geschäften am Vogesenplatz und Voltaplatz 
�x Gute Anbindung an übergeordnete Fuss- und Velowege 
�x Kein Durchgangsverkehr für den motorisierten Individualverkehr und Schwerverkehr 
�x Effiziente MIV-Erschliessung �Æ mehr Raum für den Fuss- und Veloverkehr 
�x Tempo 30 / Begegnungszonen sowie auch autofreie Bereiche 

4.6 Ökologie  

 Rechtliche Grundlagen  4.6.1

Das 11.6 ha grosse Areal VoltaNord verfügt über ca. 2 ha schützenswerte Biotope (ca. 17% der 
Arealfläche), grösstenteils von regionaler Bedeutung (vgl. Kapitel 2.4.8). Eingriffe in schützens-
werte Biotope sind nur möglich, wenn eine umfassende Interessensabwägung ergibt, dass die 
Interessen am Eingriff diejenigen am ungeschmälerten Erhalt des Biotops überwiegen. Der Ver-
ursacher des Eingriffs ist verpflichtet, das Biotop soweit möglich zu schützen bzw. bei dauerhaf-
ten Eingriffen für angemessenen Ersatz zu sorgen (Art. 18 Abs. 1ter NHG). Sind bei einem Eingriff 
in ein Biotop wegen fehlender Schutz- und Wiederherstellungsmöglichkeiten Ersatzmassnahmen 
gefordert, so ist vorweg das Biotop identisch 1:1 in derselben ökologischen Gegend zu ersetzen. 
Ist ein 1:1 Ersatz nicht möglich oder sinnvoll, so ist �± wiederum in derselben ökologischen Ge-
gend �± ein in quantitativer und qualitativer Hinsicht möglichst gleichwertiger Ersatz zu leisten. 
Entscheidend ist dabei der ökologische Gesamtwert der Massnahme.  
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 Interessensbeurteilung  4.6.2

Es handelt sich beim Areal VoltaNord um eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete der Stadt 
Basel, welches für das Wachstum der Stadt Basel unerlässlich ist (vgl. Kapitel 2.1 und 2.4.1). Die 
angestrebte Verdichtung des Areals leitet sich direkt aus den Zielen und Planungsgrundsätzen 
des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, insbesondere der haushälterischen Nutzung des 
Bodens, der Lenkung der Siedlungsentwicklung nach innen, der Schonung der Landschaft und 
den Massnahmen zur besseren Nutzung der ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen. Es 
besteht somit ein wesentliches öffentliches Interesse an dessen Verdichtung, welches das Inte-
resse am ungeschmälerten Erhalt des Biotops überwiegt.  

 Naturschutzzone  4.6.3

Da es bei den Ersatzmassnahmen grundsätzlich auf den ökologischen (Gesamt-) Wert ankommt, 
wird es im vorliegenden Fall als zulässig erachtet, eine kleinere Fläche durch eine höhere Quali-
tät zu kompensieren. Der vorliegende Bebauungsplan sieht eine 12�µ�������� �P2 grosse Naturschutz-
zone entlang des Gleisfelds vor. Die genaue Lage der Naturschutzzone wird im Rahmen eines 
Varianzverfahrens geprüft und anschliessend durch den Regierungsrat festgelegt. Das Projekt 
soll eine Verzahnung zwischen Natur- und Erholungsnutzung vorsehen. Dabei dürfen maximal 
20% der Naturschutzzone direkt (z.B. über Stege) erlebbar gemacht werden. Die Nichtbegehbar-
keit der restlichen 80% soll durch gestalterische Massnahmen erreicht werden. Durch die Nicht-
begehbarkeit des grössten Teils der Naturschutzzone kann die quantitative Reduktion der Natur-
flächen im Vergleich zu heute durch Qualitätsmassnahmen kompensiert werden, so dass der 
ökologische Gesamtwert unverändert bleibt. Dies wurde durch eine Studie von einem externen 
Landschaftsplaner bestätigt und wird von der kantonalen Natur- und Landschaftsschutzkommis-
sion begrüsst. 
 
Die vorliegende Lösungsvariante verfügt über mehrere Vorteile. Die Lage entlang des Gleisfelds 
bietet sowohl den Anschluss an den bestehenden Biotopverbund als auch die erforderliche, in-
tensive Besonnung. Der hohe Schutz der Naturflächen bietet die Möglichkeit für Qualitätsmass-
nahmen, welche eine Reduktion der Naturflächen gegenüber dem heutigen Stand ermöglichen 
und dadurch genügend Raum für Bebauung und Erholungsnutzungen zulassen. Darüber hinaus 
bietet die vorgeschlagene Naturschutzzone einen höheren rechtlichen Schutz als die heutigen 
Naturinventarflächen. 

 Verworfene Varianten  4.6.4

Für den Ersatz der schützenswerten Biotope wurden verschiedene Varianten geprüft. Die Belas-
sung der ökologisch wertvollen Flächen (Gleisfelder) in ihrem Ausmass und unbebauten Zustand 
wurde abgelehnt, da die Gesamtgrösse der Freiflächen (inkl. Natur, Erholung und Erschliessung) 
zu einer unwirtschaftlichen Planung geführt hätte. Eine Kombination der Natur- und Erholungsflä-
chen wurde dabei als nur begrenzt möglich erachtet. Als zweite Variante wurde der 1:1 Ersatz der 
schützenswerten Biotope auf den Baufeldern geprüft. Die damit einhergehenden Nutzungsein-
schränkungen waren jedoch schwerwiegend und hätten ausserdem aufgrund der Besonnungsan-
forderungen nur offene Bebauungsformen im Westen zugelassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Regierungsrat des Kantons Basel -Stadt  
 

 Seite 36/86 
 

4.7 Erschliessung  

 Fussverkehr  4.7.1

Der Fussverkehr wird in Nord-Süd-Richtung über eine zentrale Verkehrsachse sowie einen 
Fussweg innerhalb der westlichen Freifläche geführt. Die Anschlüsse an die Lothringerstrasse, 
St. Louis-Strasse und Elsässerstrasse ermöglichen dabei direkte Verbindungen zum Bahnhof St. 
Johann, Vogesenplatz und Voltaplatz. In Ost-West-Richtung bestehen verschiedene Querverbin-
dungen, welche die Zentralachse mit dem westlichen Freiraum und der Elsässerstrasse verbin-
den. Baufeld 2 soll dabei über mindestens zwei Querachsen verfügen. Auf Baufeld 3 wird eine 
Ost-West-Verbindung angestrebt, welche jedoch erst nach dem Abbruch des bestehenden Ge-
bäudes in 20 �± 30 Jahren realisiert werden kann. Auf der Parzelle der Stiftung Habitat wird eine 
direkte Verbindung zur Beckenstrasse angestrebt, um unter anderem die Vernetzung des zentra-
len Platzes mit der Voltamatte zu verbessern. Die Stiftung Habitat wird prüfen, wie diese Wegver-
bindung in die künftige Entwicklung integriert werden könnte. Eine Verlängerung des westlichen 
Fusswegs Richtung Frankreich soll möglich sein. 
 

 
Abb. 16: Erschliessungskonzept Fussverkehr (rot: Fusswegverbindungen, blau: ÖV-Haltestellen, gestrichelte Linien: 
Optionen bzw. genaue Lage offen) 
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 Veloverkehr  4.7.2

Die übergeordnete Achse für den Veloverkehr verläuft in der Mitte des Areals in der Verlängerung 
der Lothringerstrasse / Lothringerplatz (Basisroute gemäss Teilrichtplan Velo). Ebenfalls von ho-
her Bedeutung ist die Verbindung in Richtung Bhf. St. Johann / Vogesenplatz. Eine Verlängerung 
der westlichen Veloverbindung Richtung Frankreich soll möglich sein. 
 

 
Abb. 17: Erschliessungskonzept Veloverkehr (rot: Hauptveloachse, blau: übrige mit Velo befahrbare Strecken, gestri-
chelte Linien: Optionen bzw. genaue Lage offen) 
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 Motorisierter Individualverkehr (MIV)  4.7.3

Das Erschliessungskonzept für den motorisierten Individualverkehr gewährleistet eine effiziente, 
flächensparende Erschliessung unter Berücksichtigung der Anlieferungsbedürfnisse der künftigen 
Nutzer und der Wohnqualität des bestehenden Quartiers St. Johann. Die Erschliessung der Bau-
felder 1, 2 und 4 erfolgt von Norden über die Schlachthofstrasse und Lysbüchelstrasse. Baufelder 
3 und 5 sowie die Parzelle der Stiftung Habitat werden über Stichstrassen ab der Elsässerstrasse 
erschlossen. Änderungen im Rahmen der Bebauung der einzelnen Baufelder sind möglich, bei-
spielsweise nachdem die Lage der Einstellhallenzufahrten festgelegt wird. Es besteht kein 
Durchgangsverkehr durch das Areal.  
 

    

 
Abb. 18 (Ist-Zustand) und 19 (Konzept): Erschliessung Motorisierter Individualverkehr 

 Schwerverkeh r 4.7.4

Die Schwerverkehrserschliessung entspricht dem Schwerverkehrskonzept Basel Nord (vgl. Kapi-
tel 2.4.10). Die Schwerverkehrserschliessung des westlichen Teils des Areals erfolgt von Norden 
über die Schlachthofstrasse und Lysbüchelstrasse. Da die meisten Lastwagenfahrten durch die 
Arbeitsnutzungen auf Baufeld 1 verursacht werden, sind Konflikte zwischen Lastwagen und 
Wohn- oder Schulnutzung grundsätzlich nur aufgrund vom Volta Haus im südwestlichen Bereich 
des Areals zu erwarten. Eine Verkehrszählung im Jahr 2014 zeigte, dass es sich dabei um rund 
60 Lastwagenfahrten pro Tag handelt. Die höchsten Lastwagenbelastungen liegen bei je 5 Zu- 
und 5 Wegfahrten in der Spitzenstunde (7:30 - 8:30 Uhr). Davon betroffen sind insbesondere die 
BewohnerInnen der Baufelder 2 und 4. Dabei können verkehrstechnische Massnahmen wie 
Tempo 30 Zonen das Risiko auf ein vertretbares Ausmass reduzieren. 
 
Baufeld 3 wird ab der Elsässerstrasse erschlossen. Der südliche Teil der bestehenden Liegen-
schaft Elsässerstrasse 215 auf Baufeld 3 soll dabei abgebrochen werden, um die Erschliessung 
des Areals sicherzustellen und Tageslicht für das Gebäude auf Baufeld 5 zu ermöglichen. Sie 
ersetzt die bestehende Ein- und Ausfahrt südlich des Baus 209 auf Baufeld 5. Die Lastwagen auf 
Baufeld 3 sollen zwischen Baufeld 3 und 5 aufs Areal und direkt in die Liegenschaft 215 an seiner 
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östlichsten Ecke fahren. Die bestehende Ausfahrt an der Grenze zum Brenntag-Areal wird wei-
terhin verwendet.  
 

  
Abb. 20: Erschliessung Schwerverkehr 

 Notzufahrt  4.7.5

Das Velo- und Fusswegnetz wird so ausgebildet, dass es für Rettungsdienste befahrbar ist.  

 Bahnanschluss  4.7.6

Es ist vorgesehen, den Bahnanschluss zum Brenntag-Areal sowie zum Volta Haus zu behalten. 
Der Anschluss von Baufeld 1 wäre technisch möglich, hängt jedoch von den Bedürfnissen der 
künftigen Nutzer ab. Bei Baufeld 3 wird der bestehende Bahnanschluss aufgehoben, da er für die 
vorgesehene Nutzung nicht zwingend notwendig ist. 

4.8 Parkierung  
Die maximale Anzahl Parkplätze und Veloabstellplätze wird nach den geltenden gesetzlichen 
Normen zum Zeitpunkt des Baubegehrens geregelt und hängt insbesondere von den künftigen 
Nutzungen ab. Der Umgang damit wird im Rahmen der vorgesehenen Varianzverfahren und an-
schliessenden Bebauungspläne geregelt. Aus verfahrenstechnischen Gründen wird im Bebau-
ungsplan festgelegt, dass auf Baufeld 3 150 Stellplätze nutzungsunabhängig realisiert werden 
können. 
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5. Nutzungsplanerische Massnahmen  

5.1 Bestehendes Recht  
Heute liegt das Areal grösstenteils in der Gewerbe- und Industriezone 7. In der Zone 7 wird die 
maximale Bruttogeschossfläche nur durch die maximale Wand- und Gebäudehöhe von 40 m be-
grenzt. Die Parzelle der Stiftung Habitat liegt aktuell in der Zone 5a, auch hier findet heute eine 
weitgehende Arbeitsnutzung statt. Folgende Tabelle zeigt die Verdichtung auf dem Areal auf.  
 
Parzelle 
 

SBB Einwohnergemeinde Basel Stiftung Habitat Summe 

Geschossfläche heute �F�D���������µ���������P2 ca. �����µ��������m2 
(exkl. Parkhaus 20�µ���������P2) 

 

�F�D���������µ��������m2 ca. 87�µ���������P2 

Max. Bruttogeschossfläche 
nach Zonenplan heute 

nicht definiert 
(max. Gebäude-

höhe 40 m) 
 

nicht definiert  
(max. Gebäudehöhe 40 m) 

ca. 26�µ���������P2 - 

Max. Bruttogeschossfläche 
neu 
 

ca. 107�µ��������m2 �����µ��������m2 ca. 26�µ��������m2 ca. 206�µ��������m2 

5.2 Neue Zonierung  
Die Zone beeinflusst insbesondere die zulässigen Nutzungsarten. Zusätzliche Mindestwohn- und 
Mindestarbeitsanteile werden im Bebauungsplan festgelegt.  

 Abgrenzung Bahnareal  5.2.1

Die bestehende westliche Zonengrenze zwischen der Zone 7 und dem Bahnareal wird der Inte-
ressenslinie der SBB angepasst. Dadurch wird ein Teil der Zone 7 im Nordwesten dem Bahnareal 
zugeordnet, während im Südwesten das Bahnareal etwas verschmälert wird. Die Gesamtgrösse 
�G�H�V���%�D�K�Q�D�U�H�D�O�V���U�H�G�X�]�L�H�U�W���V�L�F�K���G�D�E�H�L���X�P���F�D�������µ���������P2. 

 Zone 7 5.2.2

Baufelder 1 und 3 bleiben in der Industrie- und Gewerbezone 7, da auf beiden Baufeldern eine 
reine gewerbliche bzw. industrielle Arbeitsnutzung vorgesehen ist. Auf Baufeld 3 ist für Neubau-
ten ein Varianzverfahren und zweiter Bebauungsplan zwingend. Das bestehende Gebäude kann 
hingegen ohne weiteres umgenutzt werden. Das Volta Haus bleibt im Gegensatz zur öffentlichen 
Planauflage ebenfalls in der Zone 7, allerdings ausserhalb des Bebauungsplanperimeters. 
 
Im Gegensatz zum öffentlich aufgelegten Planungsentwurf soll die Fläche zwischen den Baufel-
dern 3 und 5 neu in der Zone 7 bleiben. Dies hängt damit zusammen, dass die Fläche neu aus 
verfahrenstechnischen Gründen im Besitz von Immobilien Basel-Stadt (Finanzvermögen) bleiben 
sollte. Die Fläche darf weiterhin nicht überbaut werden, die angestrebte öffentliche Erschlies-
sungsfunktion (insbesondere für den Langsamverkehr) wird privatrechtlich sichergestellt. Die Än-
derung ist somit rein technischer Art und führt zu keinen materiellen Planungsänderungen. Der 
Bau- und Strassenlinienplan wurde entsprechend angepasst. 

 Zone 5a 5.2.3

Baufelder 2, 4 und 5 werden der Zone 5a zugewiesen. Damit ist neu nicht nur Arbeitsnutzung 
sondern auch Wohnnutzung zulässig. Die Dichte wird im vorliegenden Bebauungsplan festgelegt, 
die Bebauungsformen werden pro Baufeld in weiteren Bebauungsplänen geregelt. In der Zone 5a 
sind die Mindestfrei- und Mindestgrünflächen gemäss Bau- und Planungsgesetz grundsätzlich 
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einzuhalten. Unterschreitungen sind jedoch im Rahmen vom zweiten Bebauungsplan und ge-
stützt auf ein Varianzverfahren zulässig. Die Parzelle der Stiftung Habitat bleibt in der Zone 5a, es 
gelten weiterhin die Maximalmasse gemäss Bau- und Planungsgesetz.  

 Grünanlagenzonen  5.2.4

Beide Grünflächen werden der Grünanlagezone zugeordnet, um eine Erholungsnutzung zu er-
möglichen. Nach Erarbeitung eines Projekts für die Naturersatzflächen entlang der Gleise wird 
hier vom Regierungsrat eine Naturschutzzone festgelegt.  

 Aufhebung Industrieschraffur  5.2.5

�'�L�H�� �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�� �•�E�H�U�O�D�J�H�U�Q�G�H�� �=�R�Q�H�� �Ä�(�U�O�H�L�F�K�W�H�U�X�Q�J�� �I�•�U�� �,�Q�G�X�V�W�U�L�H- und Gewerbebauten möglich�³ 
(§ 95 Abs. 1 Ziff. 5 BPG) auf der Parzelle der Stiftung Habitat wird aufgehoben, da sie für die Ab-
sichten der Stiftung Habitat (Schwerpunkt Wohnnutzung) nicht erforderlich ist. 

 Naturschutzzone  5.2.6

Die erforderliche Naturschutzzone wird erst in einer zweiten Planungsstufe auf Basis der Ergeb-
nisse eines Varianzverfahrens festgelegt. 
 

        
Abb. 21: Zonierung heute                    Abb. 22: Neue Zonierung 

5.3 Neuer Bebauungsplan  

 Einführung  5.3.1

Die Komplexität der Arealentwicklung setzt einen Bebauungsplan voraus. �Ä�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�l�Q�H�� �V�Rl-
len [gemäss § 101 BPG] in begrenzten Gebieten bessere Bebauungen gewährleisten als die bau-
�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�� �*�U�X�Q�G�R�U�G�Q�X�Q�J�� �������³�� Dies wird in der Regel dadurch erreicht, dass mit einem massge-
schneiderten Regelwerk ein aus einem Varianzverfahren resultierender Bebauungsvorschlag 
festgeschrieben wird. Im vorliegenden Fall dient das städtebauliche Konzept des Planungsteams 
Nissen Wentzlaff Architekten, Diener & Diener Architekten, Bryum GmbH, Gruner AG und Zeugin 
Gölker Immobilienstrategien GmbH als Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan.  
 
Zweck des Bebauungsplans ist die Festlegung der übergeordneten Rahmenbedingungen, welche 
bei den anschliessenden Varianzverfahren und regierungsrätlichen Bebauungsplänen zu berück-
sichtigen sind. Diese sind insbesondere die übergeordneten Baufelder, die Dichte, die möglichen 
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Nutzungsarten und die Freiflächen. Damit werden die grundlegenden Aspekte der Planung fest-
gelegt und eine ausreichende Flexibilität für die weitere Entwicklung des Areals sichergestellt.  

 Bebauungsplan  5.3.2

 
 

 
 
Abb. 23:  Neuer Bebauungsp�O�D�Q�����3�O�D�Q���1�U���������µ������ (Ohne Massstab, Plan genordet) 
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 Bebauungsvorschriften  5.3.3

Der Bebauungsplan beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Verfahren  
 
a. Um eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität zu sichern, sind auf den 

Baufeldern sowie für die öffentlich  zugänglichen Flächen Varianzverfahren durchz u-
führen. Von dieser Pflicht ausgenommen sind Baufeld 1 sowie Umnutzungen von b e-
stehenden Bauten und befristete Nutzungen.  

 
Die künftigen städtebaulichen Strukturen innerhalb der Baufelder hängen insbesondere von den 
Bedürfnissen der Nutzer ab, welche zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt sind. Aus diesem Grund 
werden die Gebäudevolumen nicht im vorliegenden Bebauungsplan, sondern in weiteren Pla-
nungsschritten eruiert und rechtlich verankert.  
 
Die Formulierung in lit. a lässt unterschiedliche Vorgehensweisen zu. Zwingend ist nur, dass - mit 
Ausnahme von Baufeld 1, Umnutzungen und befristeten Nutzungen �± mindestens ein Varianzver-
fahren die Grundlagen für den Bebauungsplan zweiter Stufe liefert (vgl. lit. b). Ziel dieses Vari-
anzverfahrens ist zum einen die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für die öffentlichen Freiräu-
me, welches als Grundlage für den Projektwettbewerb bzw. die Projektwettbewerbe auf den 
öffentlichen Grünflächen (1. Zentraler Platz und 2. Naturschutzfläche / westliche Grünanlageflä-
che) sowie die Projektierung der Strassenallmendflächen dient. Zum anderen können die Ergeb-
nisse des ersten Varianzverfahrens - bei genügender Bearbeitungstiefe auf den Baufeldern -  
auch direkt als Grundlage für die Bebauungspläne zweiter Stufe dienen. Die Bearbeitungstiefe 
darf sich zwischen Teilgebieten unterscheiden.  
 
Im städtebaulichen Vertrag wurde folgendes Vorgehen festgelegt.  
 
1. Rahmenbebauungsplan (vorliegender Bebauungsplan) 
2. Städtebauliches Varianzverfahren über den ganzen Bebauungsplanperimeter (konzeptionelle 

Aussagen zu den Baufeldern und den öffentlichen Freiräumen).  
3. Regierungsrätliche Bebauungspläne (bei genügender Bearbeitungstiefe auf den Baufeldern 

im Schritt 2) / Projektwettbewerbe Grünflächen / Projektierung Strassenflächen 
4. Ev. weitere Varianzverfahren in den Baufeldern z.B. Projektwettbewerbe 
 
Dieses Verfahren stellt sowohl eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität als auch 
eine hohe Planungsflexibilität sicher. Varianzverfahren wie Studienaufträge und Wettbewerbe 
sind ein bewährtes Mittel zur Sicherstellung einer hohen städtebaulichen und architektonischen 
Qualität. Hochhäuser (ab 30 m Gebäudehöhe) können gemäss dem Hochhauskonzept der Stadt 
Basel nur aufgrund eines architektonischen Varianzverfahrens erstellt werden. Für Umnutzungen 
im Bestand (z.B. auf Baufeldern 3 und 5) und befristete Nutzungen wie Zwischennutzungen könn-
ten Varianzverfahren sinnvoll sein, sie sind jedoch nicht zwingend erforderlich. Das Planungsamt 
ist bei allen Varianzverfahren federführend oder massgeblich beteiligt. 
 
Die Ziele und Rahmenbedingungen der Varianzverfahren richten sich grundsätzlich nach dem 
vorliegenden Bebauungsplan und den Planungsleitsätzen im Kapitel 3. Zusätzliche relevante 
Themen aus planerischer Sicht sind beispielsweise: 
 
�x Nutzungsvorgaben wie flexible Raumangebote für Wohnen und Gewerbe, verschiedene 

Wohnungsgrössen und �±typen 
�x Umgang mit Freiraum wie Vorgärten, Naturschutzzone, Berücksichtigung des Biotopverbund-

konzeptes, Durchwegung, Aneignungsmöglichkeiten usw. 
�x Anforderungen an die Parzellierung / Investitionsgrössen 
�x Umgang mit Schnittstellen zwischen Baufeldern und öffentlichem Raum 
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�x Sicherstellung der Bebaubarkeit der Parzelle bei Projekten, welche zu unterschiedlichen Zeit-
punkten realisiert werden 

�x Mobilitätsanforderungen 
�x Parkierungskonzept  
�x Umgang mit der Lärmsituation 
�x Störfallrisiko 

 
b. Vor einer künftigen Bebauung sind in einem weiteren Planungsverfahren ergänzende 

Baubestimmungen über die einzelnen  Baufelder im Rahmen von Bebauungsplänen  
zu erlassen. Von dieser Pflicht ausgenommen sind Baufeld 1 sowie Umnutzungen 
von  bestehenden Bauten und befristete Nutzungen. Es darf gestützt auf ein Varian z-
verfahren vom Bau - und Planungsgesetz abgewichen werden. Unter Einhaltung der 
maximalen Bruttogeschossfläche  gemäss lit. g und einer maximalen Gebäudehöhe 
von 30 m ist  der Regierungsrat ermächtigt, die Bebauungspläne zu erlassen.   

 
Da die wichtigsten Rahmenbedingungen für die Bebauung wie die maximale Bruttogeschossflä-
che und die Art der Nutzung sowie auch die Mindestnutzungsanteile im vorliegenden Bebau-
ungsplan festgelegt und vom Grossen Rat beschlossen werden, genügt für den nachfolgenden 
Bebauungsplan die regierungsrätliche Genehmigung. Dieser Grundsatz gilt nicht für Abweichun-
gen von den maximalen Bruttogeschossflächen oder für Hochhäuser, beide bedürfen der Ge-
nehmigung durch den Grossen Rat. Abweichungen vom Bau- und Planungsgesetz können durch 
den Regierungsrat genehmigt werden, wenn sie gestützt auf ein Varianzverfahren der Gewähr-
leistung einer städtebaulich und architektonisch hochstehenden Bebauung dienen. Einsprachen 
werden vom Regierungsrat behandelt. 
 
Themen der regierungsrätlichen Bebauungspläne können beispielsweise sein: 
�x Massgeschneiderte Baufelder für die einzelnen Gebäude 
�x Maximalmasse der einzelnen Gebäude (Bruttogeschossfläche, Wandhöhe, Gebäudehöhe, 

Anzahl Geschosse usw.) unter Einhaltung der maximalen BGF pro Baufeld im vorliegenden 
Bebauungsplan 

�x Einschränkung der zulässigen Nutzungen 
�x Abweichungen vom Bau- und Planungsgesetz 
�x Freihaltebereiche 
�x Lage der Zufahrten 
�x Parkierung 
�x Lärmschutz- und Störfallmassnahmen 
�x Festlegung der wichtigsten Rahmenbedingungen aus den städtebaulichen Varianzverfahren 
�x Pflicht zur Durchführung eines architektonisches Varianzverfahrens für einzelne oder alle Ge-

bäude 
 
c. Der Regierungsrat wird ermächtigt, innerhalb der Grünanlagezone eine Naturschut z-

zone festzulegen.  
 
Bei der Projektierung der Oberflächengestaltung ist in der Grünanlagezone entlang der Gleise 
dem Naturschutz eine Fläche von 1.25 ha Vorrang einzuräumen (vgl. lit. m). Die genaue Begren-
zung der Naturschutzzone soll aufgrund eines Varianzverfahrens festgelegt werden, die Fläche 
muss jedoch zwingend zusammenhängend sein und durchgängig entlang des Gleiskörpers lie-
gen. Anschliessend kann der Regierungsrat auf Basis der Ergebnisse des Varianzverfahrens eine 
Naturschutzzone im Zonenplan festlegen. 
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d. Der Regierungsrat wird ermächtigt, auf Baufeld 5 eine Zone für Nutzungen im öffen t-
lichen Interesse festzulegen un d die maximale BGF im restlichen Baufeld 5 entspr e-
chend anzupassen.  

 
Es ist heute noch nicht abschliessend festgelegt, ob die neue Primarschule auf Baufeld 5 inner-
halb des bestehenden Gebäudes Elsässerstrasse 209 oder als Neubau realisiert wird. Der Regie-
rungsrat soll dazu ermächtigt werden, den Zonenplan so anzupassen, dass sie der künftigen La-
ge der Schule entspricht. Es handelt sich hierbei um eine technische Anpassung des Zonenplans, 
welche der raschen Realisierung der Schule dienen soll. 
 
 
Nutzungsart  
 
e. Es sind in den Baufeldern 2, 4, und 5 folgende Mindestwohn - und Mindestarbeitsa n-
teile einzuhalten:  
 
   Mindestwohnanteil  Mindestarbeitsanteil  
 Baufeld 2: 40%  40%* 
 Baufeld 4:  80%  - 
 Baufeld 5:   60%  - 
 
* davon 50% im nördlichen Bereich des Baufelds  

 
Heute besteht ca. 7���µ�������� �P2 gewerblich genutzte Geschossfläche auf dem Areal (exkl. Parzelle 
der Stiftung Habitat). Diese Fläche wird im vorliegenden Bebauungsplan rechtlich sichergestellt, 
zusätzliche Wirtschaftsflächen sind bei entsprechender Nachfrage möglich.  
 
Das Baufeld 1 bleibt in der Industrie- und Gewerbezone 7, die maximale Bruttogeschossfläche 
wird entsprechend nur durch die maximale Gebäudehöhe von 40 m begrenzt. Mit einer theoreti-
�V�F�K�H�Q���$�X�V�Q�•�W�]�X�Q�J�V�]�L�I�I�H�U���Y�R�Q�����������N�|�Q�Q�W�H�Q���E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���F�D���������µ��00 m2 Bruttogeschossfläche für 
emissionsintensive Arbeitsnutzungen realisiert werden. Baufeld 3 bleibt ebenfalls in der Zone 7, 
�K�L�H�U���Z�H�U�G�H�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���*�H�E�l�X�G�H�V���N�X�U�]�I�U�L�V�W�L�J���F�D���������µ���������P2 Bruttogeschossfläche 
für neue Arbeitsnutzungen zur Verfügung gestellt. Auf Baufeld 2 wird ein Mindestarbeitsanteil von 
40% (ca. 25�µ�������� �P2) festgelegt. Die räumliche Anordnung der Arbeitsnutzungen innerhalb des 
Baufelds ist im Rahmen des Varianzverfahrens zu eruieren, wobei der Umgang mit Lärmimmissi-
onen gebührend zu berücksichtigen ist. 
 
Ebenfalls auf Baufeld 2 gilt ein Mindestwohnanteil von 40%, um ein kritisches Ausmass an 
Wohnnutzung auf dem Areal sicherzustellen. Auf Baufeldern 4 und 5 gelten Mindestwohnanteile 
von 80% bzw. 60%, da hier im Anschluss zum bestehenden Quartier der Nutzungsschwerpunkt 
bei Wohnen liegen soll.  
 
Die im Bebauungsplan festgelegten Mindestnutzungsanteile führen dazu, dass sowohl die Wirt-
schafts- als auch die Wohnflächen jeweils im Minimum ca. 40% der gesamten Bruttogeschossflä-
chen in Anspruch nehmen. Der tatsächlich realisierte Nutzungsmix auf dem Areal hängt ansons-
ten von der Marktnachfrage ab.  
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Abb. 24: Mindestwohnanteile (MWoA) und Mindestarbeitsanteile (MAA)  
 
f. Zwischen Baufeldern 3 und 5 ist eine unterirdische private Nutzung zulässig. Es ge l-

ten die Bestimmungen der Zone 7.  
 
Der südliche Teil des bestehenden Gebäudes Elsässerstrasse 215 wird abgebrochen und durch 
eine neue öffentliche Wegverbindung ersetzt. Die unterirdischen Geschossflächen werden dabei 
erhalten und sollen weiterhin im Sinne der Zone 7 nutzbar bleiben. Das Land bleibt aus verfah-
renstechnischen Gründen im Besitz von Immobilien Basel-Stadt (Finanzvermögen). 
 
 
Nutzungsmass  
 
g. In den Baufeldern 1 bis  5 dürfen Gebäude mit den folgenden maximal zulässigen 

Bruttogeschossflächen (BGF) erstellt werden:  
 
 Baufeld 1: gemäss Grundordnung  
 Baufeld 2:  63�µ���������P2 

 Baufeld 3 : gemäss Grundordnung  

 Baufeld 4 : 24�µ���������P2  
 Baufeld 5 :  �����µ���������P2  
 
Die maximalen BGF-Zahlen können nur durch einen neuen Grossratsbeschluss überschritten 
werden. Überschreitungen der maximalen BGF sind für die Erstellung von Veloabstellplätzen im 
Erdgeschoss möglich. 
 
Die Synthesephase und städtebauliche Vertiefung haben gezeigt, dass Hochhäuser (ab 30 m 
Gebäudehöhe) grundsätzlich möglich sind. Sie sind jedoch in den BGF-Zahlen nicht berücksich-
tigt, da sie vom Ergebnis des städtebaulichen Varianzverfahrens gemäss lit. a abhängig sind. 
Hochhäuser setzen die Genehmigung des zweiten Bebauungsplans durch den Grossen Rat vo-
raus. 
 
h. Ein Nutzungstransfer zwischen den Baufeldern ist möglich, setzt jedoch eine alle d a-

von betroffenen Baufelder übergreifende städtebauliche Studie analog  lit.  a. voraus.  
 
Eine Verschiebung der zulässigen Bruttogeschossfläche kann unter gewissen Umständen sinn-
voll sein. Sie darf jedoch dem Gesamtkonzept nicht widersprechen. Die maximale Bruttoge-
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schossfläche für das Areal darf ohne neuen Grossratsbeschluss nicht überschritten werden. Eine 
Verschiebung der Mindestnutzungsanteile ist ebenfalls nur im Rahmen eines neuen Grossratsbe-
schlusses möglich. 
 
i. Im Erdgeschoss realisierte Veloabstellplätze werden zur Bruttogeschossfläche  nicht 

angerechnet, wenn sie 30% der Erdgeschossfläche nicht überschreiten . 
 
Veloabstellplätze im Erdgeschoss zählen üblicherweise zur Bruttogeschossfläche und verringern 
dadurch die vermietbare Fläche. Dies hat zur Folge, dass die Mieten teurer werden. Aus diesem 
Grund werden Veloabstellplätze oft im Untergeschoss realisiert und durch Rampen erschlossen. 
Sie sind damit zwar sicherer als auf der Strasse aber dennoch weniger gut zugänglich als Velo-
abstellplätze im Erdgeschoss. Die vorliegende Bestimmung versteht sich als Anreiz, einen Teil 
der Veloabstellplätze im Erdgeschoss zu realisieren, um ihre Benutzbarkeit und Attraktivität zu 
erhöhen. 
 
j. Öffentliche Turnhallen werden zur Bruttogeschossfläche  nicht angerechnet . 

 
Möglicherweise benötigt die Schulnutzung eine Turnhalle, welche voraussichtlich auf Baufeld 5 
realisiert werden würde. Diese wäre üblicherweise der Bruttogeschossfläche anzurechnen, was 
zu einem Verlust von vermietbarer Fläche (ca. 25 Wohnungen weniger) bzw. zur unterirdischen 
Realisierung der Turnhalle führen würde. Bei der zweiten Variante würde die Turnhalle nicht zur 
Bruttogeschossfläche angerechnet werden, die Baukosten wären jedoch überdurchschnittlich 
hoch und die Turnhalle müsste ohne Tageslicht realisiert werden. Aus diesen Gründen soll die 
Turnhalle nicht zur Bruttogeschossfläche angerechnet werden. Eine Volumenstudie hat gezeigt, 
dass die resultierende Vergrösserung des baulichen Volumens städtebaulich vertretbar realisiert 
werden könnte.  
 
 
Vielfalt  
 
k. Baufeld 2 ist in drei bis fünf Baufelder zu unterteilen. Dabei sind mindestens zwei 

qualitativ hochstehende Querachsen für den Langsamverkehr zu realisieren.  
 
Durch die Unterteilung von Baufeld 2 in drei bis fünf kleinere Baufelder kann flexibel auf die räum-
lichen Bedürfnisse von künftigen Nutzern reagiert werden. Die Pflicht zur Realisierung von min-
destens zwei Querachsen dient dazu, die Durchlässigkeit des Baufelds für den Langsamverkehr 
sicherzustellen. Durch das vorgesehene Varianzverfahren und der anschliessenden regierungs-
rätlichen Bebauungspläne kann der Kanton Einfluss auf die Qualität der Entwicklung nehmen. 
 
l. In den im Bebauungsplan dafür definierten Flächen haben die Erdgeschosse stra s-

senseitig eine Geschosshöhe von mindestens 4.5  m aufzuweisen. G emessen wird 
von Oberkante Boden Erdgeschoss (Rohbau) bis Unterkante Boden 1. Obergeschoss 
(Rohbau).  

 
Die Arealentwicklung versteht sich als Fortsetzung des Quartiers St. Johann und orientiert sich 
deshalb an den bestehenden Zentren am Voltaplatz und Vogesenplatz. Nichtsdestotrotz sollen 
zur Belebung des Strassenraums auch auf dem Areal VoltaNord Nutzungen mit überhohen Räu-
men im Erdgeschoss wie Läden, Büros oder Kindergärten ermöglicht werden. Die schraffierten 
Flächen sind bewusst nur in einem kleinen Bereich angesiedelt, bei Bedarf und Interesse können 
weitere Erdgeschossflächen ebenfalls so realisiert werden. Um Leerstände in den ersten Entwick-
lungsphasen zu vermeiden, sind solche Räume so zu erstellen, dass sie sich zwischenzeitlich 
auch als Wohnraum eignen. Die Regelung beschränkt sich deshalb nur auf die Raumhöhe, die 
zulässigen Nutzungen werden nicht bestimmt. Der Kanton kann im Rahmen von Varianzverfah-
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ren weitergehende Forderungen wie die Bereitstellung von spezifischen quartierdienlichen Nut-
zungen stellen.  
 
 
Natur - und Freiflächen  
 
m. Es ist in nerhalb  der westlichen Grün anlage zone eine Naturschutzzone mit einer Fl ä-

che von 1 .25 ha festzulegen  und eine entsprechende Schutzverordnung zu erlassen. 
Diese bezweckt den Schutz der trockenwarmen Ruderalvegetation mit den entspr e-
chenden Tier - und Pflanzenarten sowie de m überregionalen Biotopverbund trocke n-
warmer Lebensräume. Es sind jegliche Nutzungen untersagt, welche den Schutz zwe-
cken  widersprechen. Es ist d urch gestalterische Massnahmen dafür zu sorgen, dass 
die Schutzz wecke  eingehalten werden. Eine mit dem Artenschutz vereinbare Erh o-
lungsnutzung ist auf maximal 20% der Fläche zulässig.  

 
In der Naturschutzzone stehen die Anforderungen des Naturschutzes im Vordergrund, mit ent-
sprechend starker Einschränkung der freien Begehbarkeit. Durch die Festlegung der Fläche ohne 
räumliche Verortung im vorliegenden Bebauungs- und Zonenplan besteht eine hohe Flexibilität 
für die weiteren Planungsphasen. Dadurch kann die erwünschte räumliche Verzahnung zwischen 
Erholungs- und Naturflächen auf gestalterischer Ebene im Rahmen des Varianzverfahrens für die 
öffentlichen Freiflächen thematisiert und eine hohe Qualität erreicht werden. Die räumliche Fest-
legung der Naturschutzzone erfolgt durch den Regierungsrat. Einem identitätsstiftenden wie sanf-
ten Umgang mit bestehenden Naturinventarflächen im Bereich der festzulegenden Naturschutz-
fläche ist der Vorzug zu geben. 
 
Bei der Gestaltung der Naturschutzzone sind folgende Vorgaben besonders wichtig: 
�x Sicherstellung der Besonnung der Fläche 
�x Ausgestaltung als trockenwarmer, magerer Lebensraum mit unterschiedlicher Vegetations-

dichte, welcher von den verschiedenen Zielarten (z.B. Schlingnatter, Ödlandschrecken, Klett-
gras, Schöner Pippau usw.) genutzt werden kann (inkl. Überwinterung)  

�x Schutz von mindestens 80% der Fläche von Störungen (durch Betreten). Eine allfällige, ex-
tensive Durchwegung der restlichen 20% hat nicht bodengebunden zu erfolgen (z.B. als licht-
durchlässiger Steg). 

�x Verbot von Aufenthaltsbereichen (Sitzbänke, Picknick-Plätze oder ähnliches) in der gesamten 
Naturschutzzone 

�x Sicherstellung der ökologischen Vernetzung zum westlich angrenzenden Gleisbereich 
 
 
Erschliessung und Parkierung  
 
n. Im Bereich der mit einem Pfeil markierten Stellen sind qualitativ hochwertige, öffen t-

liche Wegverbindungen zu realisieren. Diese sind mit einer Dienstbarkeit zugunsten 
des Kantons im Grundbuch sicherzustellen.  

 
Auf den Baufeldern 2, 3 und 4 sowie wenn möglich auf der Parzelle der Stiftung Habitat sind öf-
fentliche Wegverbindungen zu realisieren. Auf Baufeld 2 sind je nach Unterteilung des Baufelds 
zwischen zwei und vier Verbindungen erforderlich. Zwischen Baufeld 3 und dem Brenntag-Areal 
wird mittel- bis langfristig eine öffentliche Verbindung angestrebt. Ob diese Verbindung auf Bau-
feld 3 oder auf dem Brenntag-Areal oder aber mittig auf beiden Parzellen liegt, muss zum gege-
benen Zeitpunkt geprüft werden. Die Verbindung bedingt den Abbruch eines Teils der Liegen-
schaft Elsässerstrasse 215 und ist deshalb nur bei einem Neubau auf diesem Teil des Baufelds 
zu realisieren. Auf Baufeldern 2, 3 und 4 wird die Lage der künftigen Wegverbindungen im zwei-
ten Bebauungsplan festgelegt. Auf der Parzelle der Stiftung Habitat wird eine direkte Wegverbin-
dung zwischen dem zentralen Platz und der Beckenstrasse angestrebt. 
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o. Auf Baufeld 3 sind bis zu 150 unterirdische , nutzungsabhängige  Parkplätze realisie r-
bar.  Neubauten sind von dieser Regelung ausgenommen.  

 
Auf Baufeld 3 verfügt das bestehende Gebäude Elsässerstrasse 215 über zwei unterirdische Ge-
schosse, welche sich für die Erstellung von Parkplätzen eignen. Diese könnten aufgrund der La-
ge sowohl Baufeld 3 als auch dem nördlichen Bereich vom Baufeld 5 dienen. Bei Baufeld 3 ist 
vorgesehen, die bestehende Liegenschaft im Sinne eines Gewerbehauses an KMUs zu vermie-
ten. Damit dürften die dafür erforderlichen Parkplätze allerdings nur stückweise (nach Firma) er-
stellt werden. Dieses gestaffelte Vorgehen würde die Realisierungskosten erhöhen und dadurch 
auch das Projektziel erschwinglicher Mieten gefährden. Stattdessen soll im vorliegenden Bebau-
ungsplan eine maximale Anzahl nutzungsunabhängige Parkplätze festgelegt werden. Die Anzahl 
leitet sich her aus den vorgesehenen Nutzungen auf Baufeld 3, den Parkierungsbedürfnissen der 
Schule auf Baufeld 5 und aus den architektonischen Gegebenheiten. Neubauten und Überschrei-
tungen dieser Anzahl im Bestand setzen einen gesetzeskonformen Parkplatznachweis voraus.  
 
 
Lärm  
 
p. Es gelten in allen Baufeldern die Immissionsgrenzwerte gemäss eidgenössis cher 

Lärmschutzverordnung minus 5 dB. D er Regierungsrat  kann für städtebaulich, arch i-
tektonisch und lärmtechnisch sinnvolle Lösungen Ausnahmen  von den im ersten 
Satz genannten Lärmgrenzwerten  bis zu den Immissionsgrenzwerten für einzelne 
Gebäudeteile gewähren.  

 
Die erhöhten Lärmschutzvorschriften für Neubauten auf dem Areal dienen sowohl der Sicherung 
der Entwicklungsbedürfnisse der angrenzenden Industriebetriebe als auch dem Schutz der 
Wohnnutzungen auf dem Areal. Die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte minus 5 dB ist insbe-
sondere durch die städtebauliche Struktur, die Nutzungsanordnung sowie durch bauliche und 
gestalterische Massnahmen am Gebäude einzuhalten. Massnahmen an der Quelle sind ebenfalls 
sinnvoll. Falls die Immissionsgrenzwerte nach Lärmschutzverordnung (LSV) auf diese Art nicht 
eingehalten werden können, kann eine Ausnahme gemäss LSV Art. 31 Abs. 2 sowie eine Aus-
nahme vom Bebauungsplan lit. p erforderlich werden. Falls die Grenzwerte im Bebauungsplan 
(Immissionsgrenzwerte minus 5dB) nicht eingehalten sind, jedoch die Immissionsgrenzwerte, so 
muss nur eine Ausnahme vom Bebauungsplan beantragt werden. Für Ausnahmen von der LSV 
ist das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt zuständig. Ausnahmen von lit. p des 
Bebauungsplans bewilligt der Regierungsrat. 
 
Die Lärmregelung in lit. p wurde auch in den städtebaulichen Vertrag zwischen dem Kanton und 
den Grundeigentümern aufgenommen. 
 
Störfall  
 
q. Bauten und Nutzungen sind so zu realisieren, dass die Sicherheit der Bevölkerung 

neben den risikorelevanten Anlagen nicht übermässig gefährdet wird und die Risiken 
tragbar bleiben.  

 
Das Gebiet VoltaNord liegt im Gefahrenbereich von verschiedenen, bestehenden Gefahrenquel-
len. Damit die Risiken für die Bevölkerung nicht übermässig steigen, sind durch bauliche und 
technische Massnahmen an den Bauten und sinnvolle Nutzungen die Risiken zu minimieren 
(Art. 11a StFV). 
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r. In den Baufeldern  2, 4 und 5 ist die Ansiedlung von Betrieben, welche bei aussero r-
dentlichen Ereignissen Personen schwer schädigen können, ausgeschlossen.  

 
In diesen Mischnutzungszonen können aufgrund der kleinräumigen Verhältnisse die erforderli-
chen Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden und stellen somit keine geeigneten Standorte 
für Störfallbetriebe dar. Eine Ansiedlung von Betrieben, die im Geltungsbereich der Störfallver-
ordnung liegen, ist nicht zulässig (Art. 10 USG). 
 
 
Entwässerung  
 
s. Überall wo technisch und wirtschaftlich möglich, sind Installationen für die Grauwa s-

sernutzung vorzusehen. Ist dies nicht möglich, ist das an fallende Meteorwasser  auf 
den Baufeldern  versickern zu lassen.  

 
Die hier festgehaltenen Entwässerungsgrundsätze entsprechen dem Generellen Entwässerungs-
plan (GEP) sowie der Versickerungsrichtlinie des Kantons. Lösungen auf Nachbarparzellen sind 
frühzeitig festzulegen, vertraglich zu regeln (Rechte, Pflichten, Kosten, Unterhalt) und im Grund-
buch einzutragen. 
 
 
Energie  
 
t. Für neue Wohn -, Büro - und Schulb auten gelten zusätzlich zum kantonalen Energi e-

gesetz die Ziel wert e des SIA -Effizienzpfads Energie.  Für Umbauten, Um - und Zw i-
schennutzungen gilt das kantonale Energiegesetz.  

 
Bis ins Jahr 2050 soll die Bevölkerung in der Schweiz zwei Drittel weniger Energie verbrauchen 
als heute. Die Emissionen aus Treibhausgasen sollen gar auf einen Viertel gesenkt werden. Im 
Rahmen der Planung wurden verschiedene Labels und Standards geprüft. Der �6�W�D�Q�G�D�U�G�� �ÄSIA-
Effizienzpfad Energie�³ bezieht sich grundsätzlich auf die Gebäude, berücksichtigt jedoch nicht nur 
Betriebsenergie, sondern auch graue Energie und Mobilität. Damit besteht auch ein Bezug zur 
Arealentwicklung. Das Merkblatt SIA-Effizienzpfad Energie (SIA 2040) und die zugehörige Doku-
mentation (SIA D0236) sowie die Rechenhilfe SIA 2040 bilden die Basis für die Umsetzung die-
ses Etappenziels der 2000-Watt-Gesellschaft im Gebäudebereich. Der SIA-Effizienzpfad Energie 
gilt generell nur für neue Wohn-, Büro- und Schulbauten. Für andere Gebäudetypen definiert der 
SIA keine Zielwerte. Für Umbauten, Um- und Zwischennutzungen gilt das kantonale Energiege-
setz, da bei noch höheren Energieanforderungen die Gefahr besteht, dass nur noch Abbruch und 
Neubau wirtschaftlich in Frage kommt. Letzteres wäre energietechnisch u.U. suboptimal, da für 
Neubauten viel mehr graue Energie benötigt wird. 
 
 
3. Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan zulassen, 

sofern dadurch die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird.  
 
Dies ist eine in Bebauungsplänen übliche Formulierung zur Abweichung von den Vorschriften, 
sofern die mit dem Plan vorgesehene Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 
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5.4 Teilaufhebung Bebauungsplan Nr. 165  
�'�H�U���7�H�L�O���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���1�U�������������Ä�%�D�K�Q�K�R�I���6�W�����-�R�K�D�Q�Q�������9�R�O�W�D�V�W�U�D�V�V�H�³���Y�R�P�����������-�D�Q�X�D�U������������
innerhalb des Perimeters der Planung VoltaNord wird aufgehoben. Dies betrifft den Bereich D2 
sowie einen Teil des Bereichs D1. Im Teilbereich D1 gilt aktuell eine maximale Gebäudehöhe von 
20 m, im Teilbereich D2 40 m.  
 

 
Abb. 25: Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 165 

5.5 Änderung Wohnanteilplan  
Die Wohn- und Arbeitsanteile innerhalb des Planungsperimeters werden im Bebauungsplan fest-
gelegt. Auf der Parzelle der Stiftung Habitat sind maximal 1-2 Arbeitsgeschosse möglich 
(vgl. Wohnanteiländerungsplan). 

5.6 Bau- und Strassenlinien  
Die Bau- und Strassenlinien werden parallel zum vorliegenden Bebauungsplan beschlossen. Der 
Umgang mit den Flächen zwischen Bau- und Strassenlinie kann heute noch nicht abschliessend 
beurteilt werden, da die Nutzungen und Nutzer weitgehend unbekannt sind. Sowohl öffentliche 
als auch private Nutzungen sollen grundsätzlich möglich bleiben. 

5.7 Lärmempfindlichkeitsstufenplan  
Baufelder 1 und 3 bleiben in der Lärmempfindlichkeitsstufe (LES) IV, hier sind auch emissions-
starke Gewerbebetriebe zulässig. Baufelder 2, 4 und 5 werden entsprechend der neuen 
Mischnutzung von Wohnen und Arbeitsnutzung der Lärmempfindlichkeitsstufe III zugeordnet 
(heute LES-IV). Dies entspricht der üblichen Lärmempfindlichkeitsstufe für Mischgebiete gemäss 
eidgenössischer Lärmschutzverordnung (LSV). Die Parzelle der Stiftung Habitat bleibt in der 
LES-III. 
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Abb. 26: Lärmempfindlichkeitsstufen (Ist-Zustand)        Abb. 27: Lärmempfindlichkeitsstufen (neu) 

5.8 Städtebaulicher Vertrag  
Der städtebauliche Vertrag ist ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dem Kanton und den Grund-
eigentümern. Zweck des Vertrags ist die Koordination von nichtplanungsrechtlichen Themen wie 
den Planungszielen, der Organisation der weiteren Planung, der Finanzierung der Infrastruktur 
und der Übertragung der öffentlichen Erschliessungs- und Freiflächen an den Kanton. Der städ-
tebauliche Vertrag wurde parallel zum Bebauungsplan erarbeitet und vom Regierungsrat be-
schlossen. 
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6. Kosten und Erträge für den Kanton  

6.1 Überblick  
Gemäss dem vom Regierungsrat zu unterzeichnenden städtebaulichen Vertrag soll der Kanton 
insbesondere folgende Kosten tragen: 
�x Die Landerwerbskosten der öffentlichen Allmendflächen (Strassenallmendflächen, Grünanla-

gezonen und Naturschutzzone) 
�x Die Planungs-, Erstellungs- und Unterhaltskosten der im Bebauungsplanentwurf gelb darge-

stellten Allmendflächen (Strassenallmendflächen) 
�x Die Planungs-, Erstellungs- und Unterhaltskosten des zentralen Platzes (Grünanlagezone) 

zwischen den Baufeldern 4 und 5 
�x Die Planungs-, Erstellungs- und Unterhaltskosten der westlichen Freifläche (Grünanlagezone)  
�x Die Unterhaltskosten der Naturschutzzone 
�x Die Planungs-, Erstellungs- und Unterhaltskosten der Kanalisation 
 
Die Rückbaukosten der bestehenden versiegelten Flächen, die Rückbaukosten der Geleisanla-
gen und die Bodensanierungskosten (exkl. Altlasten) werden in den Grünanlagezonen (exkl. Bau-
rechtsparzelle der Schmoll AG) und den Erschliessungsflächen (exkl. Bereich der bestehenden 
Lysbüchelstrasse) jeweils zur Hälfte durch den Kanton und die Grundeigentümer geteilt. Die Bo-
densanierungskosten im Bereich der heutigen Lysbüchelstrasse werden durch den Kanton über-
nommen. Die Kosten für den Rückbau der Gebäude, Leitungen und Fundamente sowie für die 
Entfernung von Altlasten gehen zulasten der Grundeigentümerinnen. In der Naturschutzzone 
werden alle Rückbau-, Planungs-, Erstellungs- und Bodensanierungskosten von den SBB über-
nommen, die Unterhaltskosten übernimmt der Kanton. Der Kanton übernimmt ausserdem vo-
raussichtlich die Hälfte der Kosten der Verlegung der Dampfleitung auf der IBS-Parzelle. 
 
Folgende Angaben zu den Kosten und Erträgen des Kantons sind der aktuellen Planungsphase 
entsprechend als Grobschätzung zu betrachten. Nicht berücksichtigt sind Steuereinnahmen und 
indirekte Kosten für die öffentliche Hand aufgrund der neuen BewohnerInnen, da der Einfluss der 
Planung auf diese Faktoren sich nur schwer quantifizieren lässt. Ebenfalls nicht berücksichtigt 
sind die erheblichen privaten Investitionen im Rahmen der Arealentwicklung, die durch zusätzli-
che Arbeitsplätze und Steuereinnahmen indirekt der Öffentlichkeit zugutekommen. Aufgrund von 
internen Berechnungen ist davon auszugehen, dass die vorliegende Planung sich positiv auf die 
Finanzen des Kantons auswirkt. 
 
Erträge Ertrag Kanton 
  
Effektive Mehrwertabgabe* Fr. 8�µ800�µ������ 
Erschliessungsbeiträge Fr. 6�µ000�µ������ 
  
TOTAL Fr. 14�µ80���µ������ 
 
* nach Berücksichtigung abzugsfähiger Investitionen und Abzug Erschliessungsbeiträge  
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Aufwand Kosten Kanton (Grobschätzung) 
  
Landerwerb Fr. ���µ400�µ������ 
Landerwerb optional (Vorzonen) max. Fr. �������µ�������� 
Investitionen 
- Strassen, Wege 
- Grünanlage (zentral) 
- Grünanlage (West) 
- Naturflächen (Realersatz) 
- Kanalisation 
- Verlegung Dampfleitung 
- Baustelleninstallation 

 
Fr. ���µ��00�µ������ 
Fr. ���µ�������µ������ 
Fr. ���µ�������µ������ 

Fr. 0 
Fr. ���µ�������µ������ 

Fr. 800�µ������ 
Fr. ���µ6�����µ������ 

Abbruch Gleise, Asphalt Fr. ���µ�������µ������ 
Bodensanierungskosten Fr. 2�µ0�����µ������ 
Abschreibung Lysbüchelstrasse Fr. ���µ�������µ������ 
Unterhaltskosten (kapitalisiert zu 5%) Fr. ���µ4�����µ������ 
  
TOTAL (exkl. Option Landerwerb) Fr. 33�µ300�µ������ 
  
DIFFERENZ Fr. -18�µ500�µ������ 
 
Den grob geschätzten unmittelbaren Kosten und Erträgen steht der Nutzen des Projekts 
VoltaNord für den Kanton gegenüber: �Ä�9�R�O�W�D�1�R�U�G�³ bildet die Grundlage, neue wertvolle Wohn- 
und Arbeitsflächen sowie attraktive Grün- und Freiräume in einer neuen Qualität umzusetzen und 
dabei auch Eigentum des Kantons in Wert zu setzen. Die Stadt muss nach den letzten politischen 
Entscheidungen (z.B. Stadtrandentwicklungen) noch konsequenter auf die Innenverdichtung im 
begrenzten Kantonsgebiet bauen. Die vorliegende Planung ermöglicht eine Verdichtung der heu-
tigen Wirtschaftsflächen im Norden sowie eine Erweiterung des bestehenden Wohnquartiers im 
Süden. Eine neue Primarschule sowie attraktive öffentliche Freiräume runden das Profil der Are-
alentwicklung ab. Das Potenzial von �U�X�Q�G�����µ���������E�L�V�����µ���������Q�H�X�H�Q���$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H�Q�����K�H�X�W�H�������������V�R�Z�L�H��
�:�R�K�Q�U�D�X�P���I�•�U�����µ���������E�L�V��1�µ900 EinwohnerInnen bringt dem Kanton Steuereinnahmen.  

6.2 Zeitplan Finanzierungsanträge   

 Landerwerbskosten  6.2.1

Die Landerwerbskosten für die Strassen (Fr. 100/m2), Grünflächen (Fr. 50/m2) und Naturflächen 
(Fr. 1/m2) werden im Rahmen des vorliegenden Ratschlags beantragt, da die Fläche definiert ist 
und der Landpreis bereits ausgehandelt wurde. Der Kanton hat sich ausserdem dazu verpflichtet, 
die Fläche zwischen Bau- und Strassenlinie (Stand: Bebauungsplan VoltaNord) zum gleichen 
Preis wie den Strassenflächen zu erwerben, falls diese Fläche von den Grundeigentümern nicht 
benötigt wird. Da die Fläche heute nicht definiert werden kann, soll der Regierungsrat dazu er-
mächtigt werden, diese Flächen zum vereinbarten Preis zu erwerben. 

 Strassen  und Kanalisation  (inkl. Beiträge zu Rückbau - und Sanierungskosten)  6.2.2

Die Planungskosten für das erste Varianzverfahren (Konzeptstufe) werden im Bebauungsplan 
VoltaNord beantragt. Das Vorprojekt wird mit kantonseigenen Ressourcen erarbeitet. Die weite-
ren Planungskosten, die Baukosten, die Abschreibungskosten sowie die kantonalen Beiträge zu 
den Rückbau- und Sanierungskosten werden beim Grossen Rat nach Abschluss des Vorprojekts 
beantragt werden. 
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 Grünflächen  (inkl. Beiträge zu Rückbau - und Sanierungskosten)  6.2.3

Die Planungskosten bis Ende Vorprojekt werden im Rahmen des Bebauungsplans VoltaNord 
beantragt. Es wird beabsichtigt, die weiteren Planungskosten, die Baukosten sowie die kantona-
len Beiträge zu den Rückbau- und Sanierungskosten über den Mehrwertabgabefonds zu finanzie-
ren. 

6.3 Erträge  

 Mehrwertabgabe  6.3.1

Gemäss § 120 Abs. 1 BPG gelten Mehrwertabgaben die Vorteile ab, die entstehen, wenn die 
zulässige Geschossfläche durch Änderung der Zoneneinteilung oder der Zonenvorschriften, 
durch einen Bebauungsplan oder durch eine Bewilligung vergrössert wird. Als Ausgangswert für 
die Berechnung der Mehrwertabgabe dient grundsätzlich das gesetzlich festgelegte Mass der 
baulichen Nutzung vor der mehrwertbegründenden Planungsmassnahme. 
 
Im vorliegenden Fall befinden sich die Grundstücke der Grundeigentümerinnen in der Industrie- 
und Gewerbezone. Mit der geplanten Nutzungsplanung soll das vorliegende Industriegebiet auf 
den Baufeldern 2, 4 und 5 geöffnet und ein breiteres, ertragsreicheres Nutzungsspektrum ohne 
die Verkehrsrestriktionen der Zone 7 geschaffen werden. Dadurch erhalten die betroffenen 
Grundstücke einen erheblichen Mehrwert.  
 
Zum heutigen Zeitpunkt ist im Gesetz noch kein Basisnutzungspotential für die Berechnung der 
Mehrwertabgabe für eine Umzonung der Industriezone in eine Ziffernzone vorgesehen, weshalb 
das Basisnutzungspotential praxisgemäss mit den Grundeigentümerinnen auf vertraglicher Basis 
festgelegt wird. Es ist aktuell vorgesehen, diese Lücke zu schliessen und für die Mehrnutzung, 
die durch die Änderung der Zoneneinteilung einer Industrie- und Gewerbezone entsteht, ein Ba-
sisnutzungspotential in der Höhe von 1,8 festzulegen. Die Mehrwertabgabe setzt erst an, wenn 
der Landwert nach der Umzonung denjenigen einer besonders dicht und wertschöpfungsintensiv 
genutzten Industrie- und Gewerbezone überschreitet. Auf Stadtgebiet hat sich gezeigt, dass be-
stehende Industrie- und Gewerbezonen mit einer sehr hohen Dichte und mit einem wertschöp-
fungsintensiven Mix an Arbeitsnutzungen Landwerte erreichen können, die Wohn- und Mischzo-
nen an unattraktiveren Lagen mit der Ausnutzung von 1,8 entsprächen. An guten Lagen können 
Wohn- und Mischgebiete schon bei einer Ausnützungsziffer deutlich unter 1,8 gleiche Landwerte 
erreichen wie intensiv ausgenutzte Industriezonen. Diese Ausnützungsziffer ist heute die höchste 
im Bau- und Planungsgesetz entsprechend dem Ausnutzungspotential der Zone 5a. 

 Erschliessungsbeiträg e 6.3.2

Allfällige Erschliessungsbeiträge richten sich nach den §§ 164 ff des Bau- und Planungsgesetzes. 
Erschliessungsbeiträge können gemäss § 121 des Bau- und Planungsgesetzes von der Mehr-
wertabgabe abgezogen werden. 

6.4 Planungskosten  
Der vorliegende Bebauungsplan bildet die Grundlage für weitere Planungsschritte. Für den Kan-
ton steht insbesondere die Planung der öffentlichen Freiräume im Vordergrund. Erste Ansätze 
dazu sollen voraussichtlich 2017/2018 im Rahmen eines Varianzverfahrens eruiert werden, wel-
ches nur die öffentlichen Freiräume umfasst. Die Ergebnisse werden als Grundlage für Projekt-
wettbewerbe zu den zwei Grünflächen dienen und sind ausserdem eine wichtige Rahmenbedin-
gung für städtebauliche Varianzverfahren auf den Baufeldern.  
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Es wird mit folgenden Kosten gerechnet: 
 
Varianzverfahren Kosten  

(inkl. MwSt.) 
  
Varianzverfahren öffentliche Freiräume (Konzeptebene) �)�U�����������µ������ 
�3�U�R�M�H�N�W�Z�H�W�W�E�H�Z�H�U�E���Ä�:�H�V�W�I�O�l�F�K�H�³ �)�U�����������µ������ 
Weitere Planungskosten �)�U�����������µ������ 
�3�U�R�M�H�N�W�Z�H�W�W�E�H�Z�H�U�E���Ä�=�H�Q�W�U�D�O�H�U���3�O�D�W�]�³ �)�U�����������µ������ 
Weitere Planungskosten �)�U�����������µ������ 
  
TOTAL �)�U�������µ�������µ������ 
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7. Anzug Lukas Engelberger und Konsorten  �E�H�W�U�H�I�I�H�Q�G���ÄErhalt der 
Gewerbeflächen auf dem Lysbüchelareal �³ 

7.1 Anzug  
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 15. Mai 2013 den nachstehenden Anzug Lukas En-
gelberger und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 

 
�ÄDer Kantonale Richtplan strebt eine Verdichtung und Nutzungssteigerung auf Industrie-, Gewerbe- und Bahnarealen 
an. Durch ein gezieltes Flächenmanagement will der Regierungsrat der Verdrängung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen entgegenwirken und hält im Kantonalen Richtplan fest: Die Nachfrage nach Flächen für Arbeitsnutzungen 
dürfte zukünftig weiterhin über dem Angebot liegen. 

Das nördlich des St. Johann-Bahnhof gelegene Lysbüchelareal ist das letzte zusammenhängende Gewerbeareal in 
Basel-Nord. In kleineren und mittelgrossen Unternehmen arbeiten heute rund 400 Arbeitnehmende. Nun sehen sich die 
Unternehmen an ihren langjährigen Standorten gefährdet, weil die SBB offenbar keine längerfristigen Baurechts- oder 
Mietverträge mehr eingehen wollen. Das Areal soll einer höherwertigen Nutzung zugeführt werden. Zusammen mit den 
anderen Grundeigentümern von VoltaNord und dem Kanton werden mögliche künftige Nutzungen geprüft. Wie in der 
Überarbeitung 2012 des kantonalen Richtplans, der sich bis Ende Januar 2013 in der Vernehmlassung befand, neu 
festgehalten wird, sollen im äusseren St. Johann auch Wohnnutzungen denkbar sein, obwohl es sich um ein wirtschaft-
liches Schwerpunktgebiet handelt. 

Die Anzugsteller unterstützen die Bemühungen um Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Basel-Stadt mit Nach-
druck. Daneben muss aber auch für das Gewerbe ausreichend Raum bleiben. Zudem ist nicht jedes Areal als Wohn-
entwicklungsgebiet geeignet. Das Lysbüchelareal eignet sich hervorragend für gewerbliche Nutzungen. Die Anzugstel-
ler wollen das Areal deshalb weiterhin in dieser Nutzung erhalten und in der Industriezone belassen, wobei eine 
Nutzungsverdichtung anzustreben ist. Es soll nicht nur Betrieben mit hoher Wertschöpfung Raum bieten, sondern 
ebenso Handwerksbetrieben und kleinen Unternehmen sowie anderen Betrieben mit niederschwelligen Arbeitsplatzan-
geboten. Das Interesse und die Bereitschaft, an diesem Standort zu investieren, scheinen durchaus vorhanden zu sein. 

Es darf nicht sein, dass gewerbliche und handwerkliche Unternehmen aus der Stadt vertrieben werden. Eine Verdrän-
gung des Gewerbes würde zu einem Verlust an Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie Wertschöpfung auf dem Kan-
tonsgebiet führen. Zudem würde sich das Verkehrsvolumen aufgrund längerer Wege vergrössern, was den Mobilitäts-
zielen des Kantons widersprechen würde. 

Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, ob er bereit ist, das Lysbüchelareal auch 
künftig gewerblicher Nutzung vorzubehalten und so Handwerksbetrieben und Unternehmen mit niederschwelligen 
Arbeitsangeboten in Basel-Nord weiterhin Raum zu bieten�³. 

 
Der Regierungsrat berichtet zu diesem Anzug wie folgt: 

7.2 Stellungna hme des Regierungsrats  
Aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre bestehen sowohl auf dem Woh-
nungsmarkt als auch bei den verfügbaren Wirtschaftsflächen knappe Verhältnisse. Der Regie-
rungsrat hält fest, dass diese Situation aufgrund der begrenzten Bodenressourcen im Kanton 
grundsätzlich nur durch Verdichtung im Bestand verbessert werden kann. Das grösste Verdich-
tungspotential besteht dabei in den sechs stark unternutzten und teilweise brachliegenden Trans-
formationsgebieten Hafen, Klybeck, VoltaNord, Dreispitz, Wolf und Walkeweg. Der Regierungsrat 
verfolgt für die sechs Transformationsgebiete, die heute alle mit Nichtwohnnutzungen belegt sind, 
insgesamt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten in Bezug auf den Bo-
den. Unter Berücksichtigung dieser Strategie besteht in der Stadt Basel Potential für 
ca. �����µ������ �$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H���X�Q�G�������µ���������(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�,�Q�Q�H�Q�����$�X�I���G�H�P���$�U�H�D�O���9�R�O�W�D�1�R�U�G�����L�Q�N�O�����3�D�U�]�H�O�O�H���G�H�U��
Stiftung Habitat) werden 43-62% der Bodenfläche für Arbeitsnutzungen zur Verfügung stehen. 
Die vorgesehene Verdichtung ermöglicht dabei die Vergrösserung der kantonalen Wirtschaftsflä-
chen gemessen an der Bruttogeschossfläche und damit eine Erhöhung der Anzahl Arbeitsplätze 
auf dem Areal von ca. 500 heute auf �U�X�Q�G�����µ������ �E�L�V�����µ���������L�Q���=�X�N�X�Qft.  
 
Der Regierungsrat hält fest, dass auch Wohnen ein wichtiges Standbein des Wirtschaftsstandorts 
Basel ist, da es kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsort ermöglicht und auch dem zuneh-
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menden Fachkräftemangel entgegenkommt. Eine flächendeckende Verdichtung des Areals 
VoltaNord mit gewerblicher Nutzung würde hingegen - sofern tatsächlich derart viele zusätzliche 
Arbeitsplätze entstünden - zu massiven Verkehrsproblemen führen bzw. einen nicht bezahlbaren 
und kaum realisierbaren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur voraussetzen. Dies aufgrund der Tat-
sache, dass die allermeisten zusätzlichen Arbeitsnehmenden aufgrund der sehr tiefen Woh-
nungsleerstandsquote und nur geringer Wohnbaupotenziale keine Wohnung in der Stadt finden 
würden und damit jeden Tag zwischen der Agglomeration und der Stadt pendeln müssten. Der 
Druck auf den bereits heute sehr angespannten Wohnungsmarkt würde weiter steigen, die Wahr-
scheinlichkeit einer Verdrängung der ansässigen Bevölkerung würde zunehmen. Eine solche ge-
werbliche Verdichtung setzt nicht zuletzt auch das Einverständnis der GrundeigentümerInnen 
voraus. Dass diese monofunktionale Verdichtung bis heute nicht stattgefunden hat, zeigt, dass 
das Interesse daran gering ist bzw. dass die Marktnachfrage zu wenig vorhanden ist. 
 
Der Regierungsrat hat das Grundanliegen erkannt, dass im Kanton Basel-Stadt ausreichend Flä-
chen für die zukünftige Entwicklung von Unternehmen vorhanden sein müssen. Dazu gehören 
explizit auch genügend Flächen für handwerkliches und produzierendes Gewerbe. In diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere Baufeld 1 im Norden des Areals mit einem Potenzial von 
ca.  �����µ�������� �P2 Bruttogeschossfläche (BGF) hervorzuheben, das in der Industrie- und Gewerbe-
zone 7 bleiben soll. Dieses Baufeld wird durch stille bis mässig störende Arbeitsnutzungen auf 
Baufeld 2 von allfälligen Wohnnutzungen im Süden getrennt, so dass es auf allen Seiten von Ar-
beitsnutzungen umgeben sein wird. Auf Baufeld 3 leistet der Kanton mit der Umnutzung der Lie-
genschaft Elsässerstrasse 215 in ein Gewerbehaus m�L�W�� �����µ�������� �P2 BGF auch als Grundeigentü-
mer einen konkreten Beitrag, damit kostengünstige Flächen für klassische Gewerbebetriebe im 
Kanton erhalten bleiben. Das Volta Haus im Südwesten das Areals bleibt ebenfalls in der Indust-
rie- und Gewerbezone und bietet �Z�H�L�W�H�U�K�L�Q���F�D���� ���µ�������� �P2 BGF Büro- und Lagerflächen an. Somit 
werden �F�D���� �����µ�������� �P2 BGF (inkl. Volta Haus) in der Industrie- und Gewerbezone bereitgestellt 
(SBB heute ca. 2���µ���������P2), weitere 25�µ���������E�L�V�������µ���������P2 BGF stehen auf den übrigen Baufeldern 
und der Parzelle der Stiftung Habitat für stille bis mässig störende Arbeitsnutzungen zur Verfü-
gung.  
 
Auf dem kantonseigenen Areal an der Neudorfstrasse befindet sich ein weiteres Projekt in Ent-
wicklung, das verdichtete Gewerbeflächen vorsieht und damit für die Entwicklung von Baufeld 1 
auf dem Areal VoltaNord wegweisend sein könnte. Die Parzelle wurde in einem Projektentwick-
lungswettbewerb ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Steiner AG erhalten, die nun unter dem 
�1�D�P�H�Q�� �Ä�:�H�U�N�D�U�H�Q�D�³�� �H�L�Q�� �Y�H�U�G�L�F�K�W�H�W�H�V�� �*�H�Z�H�U�Eehaus entwickelt. Nebst der Erarbeitung des Bau-
projekts war es Aufgabe der Steiner AG, einen Investor als Baurechtsnehmer und Mieter für das 
Projekt zu finden. Heute liegt ein bewilligtes Baugesuch für die Werkarena vor, es wurden jedoch 
noch keine Mietverträge unterzeichnet und entsprechend konnte noch kein Investor verpflichtet 
werden. Der Regierungsrat hofft weiterhin, dass sich Mieter für das geplante Projekt finden las-
sen. Die Erfahrungen mit der Werkarena zeigen jedoch deutlich, dass die Nachfrage nach sol-
chen verdichteten Gewerbenutzungen nicht gross genug ist, um eine verdichtete gewerbliche 
Nutzung auf dem ganzen Lysbüchel-Areal zu unterstützen.  
 
Der Regierungsrat hält zuletzt fest, dass die Betriebe auf dem Lysbüchel-Areal auch ohne den 
Bebauungsplan VoltaNord unter Druck gekommen wären. Die bisherigen Betriebe haben lange 
von sehr günstigen Mieten profitiert. Die SBB und Immobilien Basel-Stadt sind jedoch beide ver-
pflichtet, Marktmieten zu verlangen. Der Druck auf Unternehmen mit auslaufenden Baurechtsver-
trägen beschränkt sich im Kanton Basel-Stadt nicht nur auf das Lysbüchel-Areal und liegt unter 
anderem an den beschränkten Bauzonen im räumlich kleinen Kanton Basel-Stadt. Somit ist bau-
liche Verdichtung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Kantons von grundlegender Be-
deutung, da sie das Gesamtangebot an Wirtschaftsflächen vergrössert und dadurch dämpfend 
auf die Mietpreise wirkt.  
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7.3 Antrag  
Aufgrund der langjährigen Vorarbeit mit den Grundeigentümerinnen besteht die Chance, das 
Areal VoltaNord neu zu orientieren, so dass es unterschiedliche Interessen berücksichtigt. Falls 
diese Entwicklung nicht zustande kommt, wird nicht nur der Wohnanteil sondern auch die vorge-
sehene Vergrösserung der kantonalen Wirtschaftsflächen mittelfristig blockiert, zulasten der Be-
völkerung und der Unternehmen. Der Kanton nimmt die potenzielle Verdrängung gewerblicher 
und industrieller Nutzungen sehr ernst und beschränkt sich deshalb nicht nur auf die Instrumente 
der Raumplanung, sondern steuert die Erweiterung der Gewerbeflächen durch Parzellen im Ei-
gentum der Einwohnergemeinde.  
 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Anzug Lukas Engelberger und Konsorten 
�E�H�W�U�H�I�I�H�Q�G���Ä�(�U�K�D�O�W���G�H�U���*�H�Z�H�U�E�H�I�O�l�F�K�H�Q���D�X�I���G�H�P���/�\�V�E�•�F�K�H�O�D�U�H�D�O�³���D�O�V���H�U�O�H�G�L�J�W���D�E�]�X�V�F�K�U�H�L�E�H�Q�� 
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8. Auflage - und Einspracheverfahren  

8.1 Formelle Behandlung der Einsprachen  

 Übersicht  8.1.1

Die öffentliche Planauflage hat vom Mittwoch, 29. Juni 2016 bis am Dienstag, 30. August 2016 im 
Bau- und Verkehrsdepartement (Planungsamt) stattgefunden. Innerhalb der Frist zur Auflage sind 
die fünfzehn nachfolgend aufgeführten Schreiben eingereicht worden. Bei den Schreiben 1 bis 13 
handelt es sich um Einsprachen, bei Schreiben 14 und 15 um informelle Stellungnahmen. Die 
Einsprachen 1, 3, 10, 12 und 13 wurden aufgrund von Korrespondenz bzw. Gesprächen mit den 
SBB bzw. mit dem Kanton zurückgezogen. Bei Einsprache 3 hat der Kanton der Brenntag 
Schweizerhall AG schriftlich bestätigt, dass die Arealentwicklung Volta keine Störfallmassnahmen 
auf ihrem Areal auslösen wird.  
 
1. Dr. David Dussy, Neovius AG, Hirschgässlein 30, Postfach 558, 4010 Basel im Auftrag und 

Namen von der Volta Haus AG , Saint-Louis-Strasse 31, 4056 Basel 
mit Schreiben vom 8. August 2016 (mit Schreiben vom 23. November 2016 zurückgezogen ) 
 

2. Werner Rogalla, Hofstetter AG , St-Alban Ring 278, 4013 Basel 
mit Schreiben vom 23. August 2016 
 

3. Dr. Thomas Heinrich und Mirko Brudermann, Brenntag Schweizerhall AG , Elsässerstrasse 
231, 4013 Basel mit Schreiben vom 23. August 2016 (mit Schreiben vom 23. Januar 2017 zu-
rückg ezogen ) 
 

4. Karl Mohler, Mohler Maler , Flughafenstrasse 140, 4056 Basel 
mit Schreiben vom 24. August 2016 
 

5. José F. Bastos, ICB Industrietechnik Concept , Lysbüchelstrasse 136, 4056 Basel 
mit Schreiben vom 24. August 2016 
 

6. Stephan Schnoz und Jean-Marc Wallach im Auftrag und Namen von der Interessensg e-
meinschaft  IG Lysbüchel , p.a.s. Schnoz, Postfach, 4102 Binningen 1 
mit Schreiben vom 25. August 2016 
 

7. Dr. Adrian Wetzel, Formelsammlung.ch , Lysbüchelstrasse 310, 4056 Basel 
mit Schreiben vom 25. August 2016 
 

8. Dominik Knöpfel, Ceac AG, Lysbüchelstrasse 160, 4056 Basel  
mit Schreiben vom 25. August 2016 
 

9. Dominik Brönnimann, Mechanische Werkstatt Brönnimann , Lysbüchelstrasse 310, 4056 
Basel mit Schreiben vom 25. August 2016 
 

10. Christian Wallach und Jean-Marc Wallach, Schmoll AG , Postfach, 4013 Basel  
mit Schreiben vom 29. August 2016 (mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 zurückgezogen ) 
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11. Thomas Kubli, Suncontract GmbH , Eulerstrasse 15, 4051 Basel  
mit Schreiben vom 29. August 2016 
 

12. Martin Kocher, Armiko GmbH , Lysbüchelstrasse 330, 4056 Basel  
mit Schreiben vom 29. August 2016 (mit Schreiben vom 6. Oktober 2016 zurückgezogen ) 
 

13. Martin Kocher, Restaurant zur Säulikantine , Lysbüchelstrasse 330, 4056 Basel  
mit Schreiben vom 29. August 2016 (mit Schreiben vom 6. Oktober 2016 zurückgezogen ) 
 

14. Dr. Gabriel Barell und Salome Blumenthal im Auftrag und Namen vom Gewerbeverband B a-
sel -Stadt , Elisabethenstrasse 23, Postfach 332, 4010 Basel 
mit Schreiben vom 30. August 2016 
 

15. Dr. Franz A. Saladin und Martin Dätwyler im Auftrag und Namen von der Handelskammer 
beider Basel , St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, 4010 Basel 
mit Schreiben vom 30. August 2016 

 Legitimation  8.1.2

Allgemein  
Gemäss § 110 Abs. 2 des Bau- und Planungsgesetzes ist zur Einsprache gegen Planentwürfe 
berechtigt, wer von der Planung persönlich berührt wird und ein schutzwürdiges Interesse an ih-
rer Änderung oder Ablehnung hat, oder wer durch eine besondere Vorschrift zum Rekurs er-
mächtigt ist. Als schutzwürdig gilt ein Anfechtungsinteresse, das sich rechtserheblich, d.h. in einer 
eigentümerähnlichen Weise, aus einer (räumlich) nahen Beziehung des Beschwerdeführers zum 
Gegenstand der Planung ergibt. Sein Interesse an der Anfechtung der Nutzungsplanung kann 
rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein; der Einsprecher muss aber von der geplanten Mass-
nahme stärker als jedermann betroffen sein.  
 
Mieter und Baurechtsnehmer SBB  (Schreiben 2, 4, 5, 7, 8, 9 , 11) 
Bereits früh entwickelte sich die Praxis, dass das Vertragsverhältnis des Mieters, Pächters, Bau-
rechtsnehmers nur dann rechtserheblich durch eine Planungsmassnahme betroffen ist, wenn das 
obligatorische Vertragsverhältnis ein langjähriges ist oder offenkundig auf Dauer angelegt ist. 
Grundsätzlich als zur Einsprache berechtigt gilt danach sowohl der Eigentümer, Mieter, Pächter, 
Baurechtsnehmer des von der Planungsmassnahme betroffenen Grundstückes wie auch der Ei-
gentümer, Mieter, Pächter, Baurechtsnehmer eines von einer Planungsmassnahme nicht be-
troffenen, aber benachbarten Grundstückes, sofern dieser durch die beabsichtigte Planungs-
massnahme stärker als jedermann betroffen ist.  
 
Das Bundesgericht leitet in seiner neueren Rechtsprechung aus dem Erfordernis des schutzwür-
digen Interesses ab, dass Rügen von der Prüfung ausgeschlossen sind, die dem Beschwerdefüh-
rer auch im Falle einer Gutheissung keinerlei praktischen Nutzen bringen. Je länger das Mietver-
hältnis bei Anmeldung der Einsprache noch dauert, umso grösser ist grundsätzlich der mögliche 
Nutzen einer Einsprache zu gewichten. D.h. wenn das Mietverhältnis bereits gekündigt worden ist 
und anzunehmen ist, dass die Planungsmassnahme vor Ablauf des Mietverhältnisses keine (bau-
lichen) Auswirkungen zeitigen wird, weil zuvor und in naher Zukunft keine Umnutzung im Pla-
nungsperimeter zu erwarten ist, so würde er selbst bei Gutheissung seiner Einsprache keinerlei 
praktischen Nutzen mehr haben, weil er zu diesem Zeitpunkt in Folge vorgängigen Ablaufs seines 
Vertragsverhältnisses von der Planungsmassnahme gar nicht mehr betroffen wäre. Damit entfällt 
sein Rechtsschutzinteresse in Folge vorzeitiger Vertragsauflösung. Mangels besonderer Betrof-
fenheit von dieser Planung ist dem Mieter in dieser Situation deshalb die Legitimation zur ent-
sprechenden Einsprache abzusprechen.  
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Die Legitimationsfrage wird folglich auf Basis des Zeitplans für die weiteren Planungsschritte 
(Best-Case-Szenario) einerseits und der Miet- bzw. Baurechtsverträge der Einsprechenden ande-
rerseits beurteilt. Dieser Zeitplan berücksichtigt nur Neubauten, die den Bebauungsplan 
VoltaNord zonenrechtlich voraussetzen (z.B. Wohnnutzung), sowie die neue Primarschule. Ände-
rungen im Sinne der Zone 7 wären auch heute möglich und werden entsprechend nicht berück-
sichtigt. 
 
Zeitplan (Annahme)   
2017  Grossratsbeschluss Bebauungsplan VoltaNord 
2018  Abschluss städtebauliches Varianzverfahren 
2019  Regierungsratsbeschluss Bebauungspläne zweiter Stufe 
 Erste Baubewilligungen für Wohnnutzung auf Baufeldern 4 und 5 
Sommer 2020  Eröffnung Primarschule 
2021 Frühestmöglicher Einzugstermin für Wohnnutzung 
Ab 2022 Realisierung Neubauten auf Baufeld 2 
 
Miet- und Baurechtsverträge 
 
2.  Hofstetter AG (Mietverträge bis 31.12.2017 bzw. 31.12.2020) 
4.  Mohler Maler (Untermietvertrag bis 31.12.2017) 
5. ICB Industrie Concept (Mietvertrag bis 31.12.2017) 
7.  Formelsammlung (Untermietvertrag bis 31.8.2019) 
8. Ceac AG (Mietvertrag bis 31.12.2017) 
9.  Mechanische Werkstatt Brönnimann (Untermietvertrag bis 31.8.2019) 
11. Suncontract GmbH (Mietvertrag bis 31.12.2017) 
 
Nutzungskonflikte zwischen Wohn- und Schulnutzung einerseits und den industriellen bzw. ge-
werblichen Tätigkeiten der Einsprechenden andererseits sind erst ab Sommer 2020 (Eröffnung 
Schule) theoretisch möglich. Die Einsprachen Nr. 4, 5, 7, 8, 9 und 11 sind somit von vornherein 
nicht legitimiert, da sie von den Planungsmassnahmen nicht betroffen sind.  
 
Die Hofstetter AG (Schreiben 2) verfügt zwar über einen Mietvertrag bis Ende 2020. Aufgrund der 
fehlenden räumlich nahen Beziehung der betroffenen Liegenschaften Lysbüchelstrasse 170/200 
zur Primarschule, liegt jedoch kein schutzwürdiges Interesse und entsprechend keine Einspra-
chelegitimation vor.  
 
IG Lysbüchel (Schreiben 6)  
Die IG Lysbüchel ist ein Zusammenschluss von Gewerbebetrieben und Dienstleistungsunter-
nehmen auf dem Industrieareal Lysbüchel. Die IG Lysbüchel ist jedoch nach den dem Kanton 
vorliegenden Unterlagen kein Verein, sondern nur eine Interessengemeinschaft von Gewerbe-
treibenden. Damit fehlt dieser Gruppierung eine wichtige Grundvoraussetzung für eine eigene 
Einsprachelegitimation: Verbände müssen dazu als Körperschaften dauernden Bestand haben, 
etwa in Form eines Vereins oder einer Genossenschaft, insbesondere dürfen sie keine Zufalls-
vereinigungen i.S. reiner Interessengemeinschaften sein. Damit steht dieser IG die Einsprachele-
gitimation in der Tat zum Vornherein nicht zu. Die IG Lysbüchel wird dementsprechend als nicht 
legitimiert zur Einspracheerhebung erachtet. Ihre Eingabe wird als Anregung behandelt. 
 
Fazit  
Die nicht zurückgezogenen Einsprachen sind aufgrund des fehlenden schutzwürdigen Interesses 
(Mieter und Baurechtsnehmer SBB) bzw. des rechtlichen Status (IG Lysbüchel) nicht einsprache-
berechtigt. Es liegen somit keine legimitierten Einsprachen vor. Die nicht legitimierten, nicht zu-
rückgezogenen Einsprachen werden als Anregungen behandelt und im Kapitel 8.3 materiell be-
handelt. 
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8.2 Planungsä nderungen seit der öffentlichen Planauflage  

 Volta Haus AG  8.2.1

Aufgrund der Einsprache der Volta Haus AG als Baurechtsnehmerin der Baurechtsparzelle 
1/2725 sowie aufgrund von bilateralen Gesprächen zwischen der Volta Haus AG, dem Kanton 
und den SBB hat sich gezeigt, dass die Volta Haus AG kein Interesse an einer Entwicklung ihrer 
Baurechtsparzelle im Sinne des Bebauungsplans während der nächsten Planungsperiode 
(ca. 15 Jahre) hat. Die Baurechtsparzelle 1/2725 wird deshalb aus dem Bebauungsplanperimeter 
entlassen und bleibt in der Zone 7. Aufgrund dieser Änderung hat die Volta Haus AG ihre Ein-
sprache zurückgezogen. Die direkt betroffenen Grundeigentümer inkl. Nachbarn haben sich mit 
der Änderung einverstanden erklärt. 
 
Es gilt für das Volta Haus weiterhin der Bebauungsplan Nr. 165 (Pro Volta). Der öffentlich aufge-
legte Bau- und Strassenlinienplan wurde entsprechend angepasst. Die bei der öffentlichen Plan-
auflage vorgesehene Optionsfläche zur Vergrösserung des Baufelds 4 wird gestrichen. Die vor-
gesehene Strasse zwischen dem Volta Haus und Baufeld 4 bleibt an ihrer heutigen Lage. 
Anliegen betreffend das bisherige Baufeld 3 (Baurechtsparzelle Volta Haus) sind gegenstandslos.  

 Übrige Änderungen  8.2.2

Um die Planungssicherheit der Firmen in unmittelbarer Nähe zum Baufeld 2 zu erhöhen, wird der 
Mindestarbeitsanteil auf Baufeld 2 von 30% auf 40% erhöht. Von diesen 40% ist mindestens die 
Hälfte im nördlichen Teil des Baufelds zu realisieren. Die für Arbeitsnutzungen weniger strengen 
Lärmgrenzwerte (+5dB tagsüber, keine Grenzwerte nachts) führen zu einer weiteren Entschär-
fung der Lärmanforderungen an die angrenzenden Industriefirmen.  
 
Die Fläche zwischen Baufeldern 3 und 5 bleibt neu in der Zone 7 (vgl. Kapitel 5.2.2). Die Bau- 
und Strassenlinien wurden in diesem Bereich entsprechend angepasst.  
 
Ausnahmen von den Lärmgrenzwerten des Bebauungsplans müssen neu durch den Regierungs-
rat statt durch das Bau- und Verkehrsdepartement bewilligt werden.  

8.3 Materielle Behandlung der Einsprachen und Anregungen  
Anlass und Ziel der vorliegenden nutzungsplanerischen Massnahmen sind in den vorhergehen-
den Kapiteln bereits ausführlich beschrieben worden. Kurz zusammengefasst sollen mit den vor-
liegenden nutzungsplanerischen Massnahmen die Voraussetzungen für eine Transformation des 
heutigen Gewerbe- �X�Q�G���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�D�U�H�D�O�V���Ä�9�R�O�W�D�1�R�U�G�³��geschaffen werden.  
 
Die Einsprachen gegen die Planungsmassnahmen zielen grundsätzlich auf den Erhalt der Indust-
rie- und Gewerbezone 7. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, auf die Einsprachen 
nicht einzutreten (vgl. Kapitel 8.1.2).   
 
Zu den einzelnen Punkten in den nicht zurückgezogenen Einsprachen und den Stellungnahmen 
nimmt der Regierungsrat wie folgt Stellung. Die Stellungnahme des Regierungsrats ist in folgende 
Themenbereiche gruppiert: 
 
�x Nutzungen 
�x Bebauungsplan 
�x Lärm 
�x Störfallvorsorge 
�x Mobilität 
�x Diverses 
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(Kursiv: Kurze, sinngemässe Wiedergabe der Einsprachebegründung, bzw. der Forderungen. 
Kopien der Einsprachen liegen im Ratssaal auf.) 
 
 
Nutzungen  

 Verzicht auf die Planung VoltaNord / Erhalt des Areals in der Industrie - und G e-8.3.1
werbezone 7 / Beschränkung der Nutzung der Baufelder auf gewerbliche und i n-
dustrielle Nutzung  

Betrifft Schreiben Nr.  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 
Es sei auf die Planung VoltaNord zu verzichten. Das Gebiet sei in der Industrie- und 
Gewerbezone 7 zu belassen, damit emissionsintensive Nutzungen und Schwerverkehr 
weiterhin möglich sind.  
 

Der Bedarf nach dem Bebauungsplan VoltaNord für die Weiterentwicklung des Kantons Basel-
Stadt wird im vorliegenden Ratschlag ausführlich behandelt (vgl. Kapitel 2.1). Das Wohnungsan-
gebot in Basel kann mit der rasanten Zunahme der Arbeitsplätze nicht Schritt halten. Während in 
�G�H�Q���O�H�W�]�W�H�Q�������� �-�D�K�U�H�Q���F�D���� �����µ�������� �$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H���J�H�V�F�K�D�I�I�H�Q���Z�X�U�G�H�Q���� �L�V�W���G�L�H���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�V�]�D�K�O���Q�X�U��
�X�P�����µ���������J�H�V�W�L�H�J�H�Q�����G�D���L�P���J�O�H�L�F�K�H�Q���=�H�L�W�U�D�X�P���Q�X�U�����µ���������]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���:�R�K�Q�X�Q�J�H�Q���U�H�D�O�L�V�L�H�U�W���Zerden 
konnten. Angenommen jeder Arbeitsplatz ist im Durchschnitt mit ca. 2 Personen (Partnern, Kin-
�G�H�U�Q���X�V�Z�������Y�H�U�N�Q�•�S�I�W�����K�l�W�W�H���G�L�H���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�]�D�K�O���Z�l�K�U�H�Q�G���G�L�H�V�H�U���=�H�L�W���X�P���F�D���������µ���������3�H�U�V�R�Q�H�Q���V�W�Hi-
gen müssen.  
 
Die Planung soll sowohl zu einer Erhöhung der Anzahl Arbeitsplätze auf dem Areal führen, als 
auch dringend benötigten Wohnraum und eine neue Primarschule für das Quartier St. Johann 
ermöglichen. Insgesamt wird Raum für �U�X�Q�G�� ���µ������ �E�L�V�� ���µ0������ �$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H�� �V�R�Z�L�H�� ���µ�������� �E�L�V��
1�µ900 EinwohnerInnen geschaffen. Dadurch sollen nicht nur neue Wirtschaftsflächen entstehen, 
sondern es sollen auch möglichst viele Beschäftigte und ihre Familien in Basel wohnen können, 
um kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsort zu ermöglichen und die Mehrbelastung der Ver-
kehrsinfrastruktur zu minimieren. Davon profitieren sowohl Unternehmen als auch die Bevölke-
rung. 
 
Ohne den Bebauungsplan würde sich die bisherige Diskrepanz zwischen der Arbeitsplatz- und 
Wohnraumentwicklung weiter verschärfen, auch unter Berücksichtigung der übrigen Transforma-
tionsgebiete (Hafen, Klybeck, Dreispitz, Wolf, Walkeweg) im Kanton, die zusammen mit 
VoltaNord und den übrigen Arealentwicklungen in der Stadt Basel ein Potential von insgesamt ca. 
�����µ�������� �(�L�Q�Z�R�K�Q�H�UInne�Q�� �X�Q�G�� �F�D���� �����µ�������� �$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H�Q�� �D�X�I�Z�H�L�V�H�Q���� �'�D�P�L�W�� �Y�Hrbunden wäre eine 
Erhöhung des Drucks auf den bereits heute angespannten Wohnungsmarkt sowie massiv mehr 
Pendlerverkehr.  
 
Im konkreten Fall VoltaNord bietet sich aufgrund der unterirdischen Verlegung der Nordtangente, 
des Wegzugs von Coop sowie der auslaufenden Miet- und Baurechtsverträge auf der SBB-
Parzelle die einmalige Chance, das Areal neu zu orientieren. Das Areal ist heute stark unternutzt. 
Der Bebauungsplan strebt eine räumliche Konzentration und Vergrösserung der bestehenden 
Wirtschaftsflächen im Norden im Sinne des vom eidgenössischen Raumplanungsgesetz gefor-
derten haushälterischen Umgangs mit dem Boden an. Emissionsintensive Nutzungen sind hier 
problemlos möglich, eine zweckmässige Schwerverkehrserschliessung ist gewährleistet. Die 
dadurch freigewordenen Flächen im südlichen Teil des Areals sollen neu einer Wohnnutzung im 
Sinne einer Fortsetzung des Wohnquartiers St. Johann zugeordnet werden. Der neue Wohnraum 
schliesst sich dabei dem bestehenden Wohnquartier nahtlos an und stärkt das neue Zentrum am 
Vogesenplatz. 
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 Nutzungsnachfrage und -angebot auf kantonaler Ebene  8.3.2

Betrifft Schreiben Nr. 14, 15 
Der Wohnungsbau sei auf kantonaler Ebene erfolgreich angekurbelt worden. Die Ent-
wicklungen auf dem Klybeck-Areal, dem Dreispitz-Areal und dem Felix-Platter-Areal 
seien sinnvoll. Die Öffnung des Areals VoltaNord sei nach diesem Hintergrund nicht 
notwendig. Neuer Wohnraum dürfe nicht auf Kosten der Gewerbeareale geschaffen 
werden, da längerfristig nicht genug Platz für Arbeitsnutzungen bestehen würde. Der 
Bestand an leerstehenden Gewerbeflächen habe zwischen 2011 und 2014 abgenom-
men. Zudem sei die Gesamtfläche in der Zone 7 zwischen 2003 und heute um 3.9% 
verkleinert worden. Die Suche nach geeigneten Wirtschaftsflächen sei entsprechend 
schwieriger geworden. Die Realisierung von Arbeitsplätzen in der Stadt ermögliche 
kurze Wege und schaffe Bildungs- und berufliche Perspektiven für junge Menschen. 
Der Anzug Lukas Engelberger und Konsorten betreffend Erhalt der Gewerbeflächen 
auf dem Lysbüchelareal sei entsprechend stehen zu lassen. Das Verhältnis von Arbei-
ten und Wohnen soll bezogen auf die Gesamtbodenfläche aller sechs Transformati-
onsgebiete nicht  ausgeglichen sein. (vgl. Kapitel 2.1, Abs. 2, letzten Satz) 

 
Aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre bestehen sowohl auf dem Woh-
nungsmarkt als auch bei den verfügbaren Wirtschaftsflächen knappe Verhältnisse. Der Regie-
rungsrat hält fest, dass diese Situation aufgrund der begrenzten Bodenressourcen im Kanton 
grundsätzlich nur durch Verdichtung im Bestand verbessert werden kann. Das grösste Verdich-
tungspotential besteht dabei in den sechs teilweise stark unternutzten Transformationsgebieten 
(Hafen, Klybeck, VoltaNord, Dreispitz, Wolf und Walkeweg). Der Regierungsrat verfolgt für die 
sechs Transformationsgebiete, die heute alle mit Nichtwohnnutzungen belegt sind, insgesamt ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten in Bezug auf den Boden. Dieses wird 
im vorliegenden Bebauungsplan VoltaNord erreicht (Bodenfläche inkl. Parzelle der Stiftung Habi-
tat: Wohnen 37-57% bzw. Arbeiten 43-63%). Die vorgesehene Verdichtung ermöglicht dabei so-
wohl die Schaffung von neuem Wohnraum als auch die Vergrösserung der kantonalen Wirt-
schaftsflächen, gemessen an der Bruttogeschossfläche. Die angebrachten Bedenken seitens der 
Wirtschaftsverbände wurden folglich bereits bei der Erarbeitung berücksichtigt. 
 
Die Suche nach geeigneten Immobilien für Unternehmen ist seit 2011 schwieriger geworden, da 
die leerstehenden Industrie- und Geschäftslokale seither jährlich abgenommen haben. Dies hängt 
grundsätzlich mit der positiven Wirtschaftsentwicklung zusammen, eine bessere Verfügbarkeit ist 
jedoch für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes von grosser Bedeutung. Der aktuel-
le Engpass bei Immobilienangeboten für Unternehmen besteht trotz den grossen vorhandenen 
Arealen in der Zone 7. Die Flächenverfügbarkeit besteht nur bedingt im Zusammenhang mit der 
Gesamtbodenfläche, die in der Zone 7 seit 2003 leicht rückläufig ist. Entscheidend sind die Ge-
schossflächen insgesamt. Die Bruttogeschossflächen Arbeiten haben seit 1980 kontinuierlich 
zugenommen (Wohnen +10%, Arbeiten +14%). Damit sich die Flächenverfügbarkeit verbessert, 
muss das Angebot durch Verdichtungen weiter vergrössert werden. Damit Areale tatsächlich bau-
lich verdichtet werden, muss ein Konsens zwischen der Raumplanung und den Grundeigentüme-
rinnen erreicht werden. Dies ist mit dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans für VoltaNord 
der Fall. Mit der Umsetzung dieses Vorschlags kann und soll das Flächenangebot für Unterneh-
men insgesamt erhöht werden.  
 
Der Regierungsrat hält fest, dass auch Wohnen ein wichtiges Standbein des Wirtschaftsstandorts 
Basel ist, da sie kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsort ermöglicht und durch die Vergrösse-
rung des Arbeitsmarkts auch dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenkommt. Bei einem 
höheren Arbeitsanteil würde sich die bisherige Diskrepanz zwischen der Arbeitsplatz- und Wohn-
raumentwicklung weiter verschärfen. Damit verbunden wäre eine Erhöhung des Drucks auf den 
bereits heute angespannten Wohnungsmarkt sowie mehr Pendlerverkehr. Umgekehrt bestünde 
bei einer Erhöhung des Anteils Wohnen die Gefahr, dass die wirtschaftliche Entwicklung aufgrund 
fehlender Immobilienangebote gebremst wird.  
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 Kantonale Ansiedlungsstrat egie 8.3.3

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Der Kanton solle darlegen, was dem ansässigen Gewerbe im Falle einer Verdrängung 
für Optionen geboten werden und welche konkreten Massnahmen sowie Schwerpunkte 
in seiner Ansiedlungspolitik und �±strategie für die Ansiedlung von gewerblichen und in-
dustriellen Unternehmen erfolgten bzw. erfolgen werden. 

 
Der Kanton bietet einzelnen Unternehmen bei einer Verdrängung keine direkten Alternativen an, 
da keine gesetzliche Grundlage zur Subventionierung einzelner Unternehmen besteht und der 
Kanton eigene Immobilienangebote konsequent am Markt ausschreibt. 
 
Die Ansiedlungspolitik und �±strategie des Kantons basiert auf der Schaffung guter Rahmenbe-
dingungen, damit die Unternehmen auf dem Markt attraktive Immobilienangebote vorfinden. In 
der Raumplanung besteht die Strategie, durch Verdichtungen das Immobilienangebot für Unter-
nehmen zu vergrössern. Der Kanton nimmt die potenzielle Verdrängung gewerblicher und indust-
rieller Nutzungen ernst und beschränkt sich deswegen nicht nur auf die Instrumente der Raum-
planung, sondern steuert die Erweiterung der Gewerbeflächen durch Parzellen im Eigentum der 
Einwohnergemeinde.  
 
Bei der Ausschreibung der Parzelle der Einwohnergemeinde an der Neudorfstrasse wurden klare 
Nutzungsvorgaben gemacht, damit Flächen für das produzierende und handwerkliche Gewerbe 
entstehen. Bei diesem Projekt wurde das Gewerbe durch den Gewerbeverband direkt miteinbe-
zogen. Weitere Projekte stehen in direktem Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebauungs-
plan. Das Gebäude an der Elsässerstrasse 215 (Baufeld 3), das im Besitz der Einwohnergemein-
de ist, wird im Rahmen der Arealentwicklung für klassische Gewerbenutzungen umgenutzt. Die 
SBB prüft ausserdem die Machbarkeit eines verdichteten Gewerbehauses auf Baufeld 1. Falls die 
neuen Angebote durch das Gewerbe und die Industrie schnell absorbiert werden, besteht die 
Möglichkeit, bei weiteren Arealentwicklungen verdichtete Gewerbehäuser zu realisieren. Vorrau-
setzung bleibt hingegen, dass flächenextensive Nutzungen in verdichteter Bauweise erfolgen und 
die Projekte mit marktüblichen Renditen realisiert werden können. 
 
Die Ansiedlungspolitik und �±strategie für industrielle und gewerbliche Unternehmen kann auf ihre 
Wirksamkeit anhand der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen gemessen werden. Die Entwick-
lung der Beschäftigten (in Vollzeitäquivalent) ist gemäss den Zahlen der BAK Basel seit 1998 
tendenziell wieder positiv. Das Wachstum basiert nicht nur auf der Pharmaindustrie, sondern be-
trifft in den letzten Jahren auch wieder das klassische Gewerbe (Handwerker, produzierendes 
Gewerbe usw.). So hat beispielsweise das Baugewerbe 2009 eine Trendwende geschafft und 
wächst seither wieder. Zwischen 2009 und 2015 wurden im Baugewerbe im Kanton Basel-Stadt 
609 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Mit den Arealentwicklungen wie VoltaNord und den 
entsprechenden Massnahmen (Neudorfstrasse, Elsässerstrasse 215) kann die Basis für weiteres 
Wachstum geschaffen werden. 

 Eignung des Areals für gewerbliche Nutzung  8.3.4

Betrifft Schreiben Nr.  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 
Es sei nicht nachvollziehbar, warum auf dem zusammenhängenden industriell und ge-
werblich genutzten Areal in einem ähnlich genutzten Umfeld Wohnnutzung ermöglicht 
werden soll. Der Standort im Kanton Basel-Stadt sei gut erschlossen und ermögliche 
kurze Wege für die Zulieferung und den Abtransport von Entsorgungs- und Verwer-
tungsgütern, was umweltverträglich und wirtschaftlich sei. Die Betriebe würden hand-
werkliche Arbeitsplätze anbieten, die für den Stadtkanton wichtig seien. Die räumliche 
Konzentration von industriellen und gewerblichen Betrieben führte zu Synergien und zu 
einer Optimierung des Areals. Die Verschlechterung der Rahmenbedingungen würde 
dazu führen, dass die bisherigen gewerblichen und industriellen Betriebe aus dem Kan-
ton vertrieben werden. 
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Der städtische Gewerbestandort bleibt in angepasster Form erhalten. Auf dem Areal wird es ins-
künftig Platz für mehr als dreimal so viele Arbeitsplätze geben, als heute auf dem Areal angesie-
delt sind. Handwerkliche Arbeitsplätze sind dabei insbesondere auf Baufeld 1 vorgesehen. Aller-
dings braucht es an urbanen Standorten eine Verdichtung. Eine extensive Raumnutzung ist in 
Basel angesichts des knappen Bodens kaum mehr vertretbar. Die durch die Verdichtung gewon-
nene Bodenfläche kann und soll anderen Nutzungen zugeführt werden. Eine flächendeckende 
Verdichtung des Gewerbes auf dem Lysbüchel kann hingegen von der Nachfrage nur langfristig 
�D�E�V�R�U�E�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����Z�L�H���G�L�H���D�N�W�X�H�O�O�H�Q���(�U�I�D�K�U�X�Q�J�H�Q���P�L�W���G�H�P���Y�L�H�O���N�O�H�L�Q�H�U�H�Q���3�U�R�M�H�N�W���Ä�:�H�U�N�D�U�H�Q�D�³���Ee-
stätigen. Dies birgt das grosse Risiko weiterer langjähriger Unternutzung, während Unternehmen 
mit anderen Bedürfnissen sowie die Bevölkerung auf die Fläche angewiesen sind. Unternehmen 
auf Flächensuche haben unterschiedlichste Rahmenbedingungen. Dies wird mit der differenzier-
ten Arealstrategie nachfragegerecht umgesetzt. 
 
Schnittstellen zwischen Wohn- und Arbeitsnutzung bestehen bereits heute. Potentielle Nutzungs-
konflikte werden durch die konsequente Trennung von lärmintensiven und lärmempfindlichen 
Nutzungen und der Konzentration der Wohnnutzung im Süden minimiert. Eine Mischnutzung von 
lärmintensiven und lärmempfindlichen Nutzungen wird nicht zulässig sein.   
 
Die kurzen Wege der Gewerbetreibenden müssen im Gesamtkontext gesehen werden. Aktuell 
werden immer mehr Beschäftigten dazu gezwungen, ausserhalb der Stadt zu wohnen, da es in 
der Stadt an Wohnraum fehlt. Diese Entwicklung hat bereits heute zu massiv mehr Pendlerver-
kehr und damit zu zunehmenden Staus geführt, welche auch die Handlungsfähigkeit der Gewer-
betreibenden beeinträchtigen.  
 
Auch wenn es auf dem Areal insgesamt viel mehr Arbeitsplätze geben wird als heute, kann leider 
nicht verhindert werden, dass einzelne Betriebe einen neuen Standort prüfen werden, da die SBB 
die bestehenden, sehr günstigen Miet- oder Baurechtskosten unabhängig von der vorliegenden 
Planung an marktübliche Verhältnisse anheben wird. Die bisherigen Betriebe haben lange von 
sehr günstigen Mieten profitiert. Die SBB ist jedoch verpflichtet, Marktmieten zu verlangen. Die IG 
Lysbüchel (Mieter- und Baurechtsnehmervertretung) wurde jährlich in bilateralen Gesprächen 
über den Planungsstand und die daraus resultierenden vertraglichen Konsequenzen informiert. 
Am 2. März 2015 hat die SBB alle Baurechtsnehmenden und MieterInnen individuell über die 
anstehende Kündigung ihrer Verträge informiert. Die Kündigungen wurden im April 2015 ver-
sandt. Diese sind allesamt in Rechtskraft erwachsen. 
 
Um die Verdrängung vom Kleingewerbe aus dem Kanton zu verhindern, hält der Regierungsrat 
die SBB dazu an, dafür zu sorgen, dass sich die bisherigen Baurechtnehmenden der SBB Parzel-
le entweder im nördlichen VoltaNord oder andernorts im Kanton niederlassen können. Es läuft 
aktuell eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung von Baufeld 1, bei welcher einige MieterInnen 
und Baurechtsnehmenden auf der SBB-Parzelle involviert sind. Der Kanton leistet mit dem Erhalt 
der Bausubstanz an der Elsässerstrasse 215 ebenfalls einen konkreten Beitrag, damit auch in 
Zukunft kostengünstige Flächen für klassische Gewerbebetriebe im Kanton erhalten bleiben. Die 
bauliche Verdichtung des Areals erhöht ausserdem das Gesamtangebot an Wirtschaftsflächen 
und wirkt dadurch dämpfend auf die Preise für Wirtschaftsflächen im Kanton Basel-Stadt. Gewer-
be, das auf die Nähe zu Kunden oder Arbeitsmarkt angewiesen ist, wird weiterhin Platz im Kan-
ton Basel-Stadt finden. 

 Nichteignung des Areals für Wohnnutzung bzw. Mischnutzung  8.3.5

Betrifft Schreiben Nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 
Das Areal sei aufgrund der industriellen Umgebung, der Lärm- und Luftemissionen, des 
Störfallrisikos und der Schwerverkehrsbelastung (insbesondere Volta Haus AG) nicht 
für Wohnnutzung geeignet. Die vorgesehene Wohnnutzung würde zu Konflikten mit in-
dustriellen und gewerblichen Unternehmen führen. 
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Die Einführung von Wohnnutzung auf dem Areal VoltaNord hängt zum einen mit dem dringenden 
kantonalen Bedarf nach Wohnraum zusammen (vgl. Kapitel 8.3.1). Zum anderen bietet sich auf-
grund der unterirdischen Verlegung der Nordtangente, des Wegzugs von Coop sowie der auslau-
fenden Baurechts- und Mietverträge auf der SBB-Parzelle die einmalige Chance, das Areal so zu 
gestalten, dass sowohl Unternehmen wie auch Personen (u.a. auch die Beschäftigten dieser Un-
ternehmen), die in der Stadt wohnen möchten, von der Arealentwicklung profitieren können.  
 
�'�H�U���.�D�Q�W�R�Q���K�D�W���H�L�Q�H���0�D�U�N�W�V�W�X�G�L�H���]�X�U���(�L�J�Q�X�Q�J���G�H�V���*�H�E�L�H�W�V���I�•�U���:�R�K�Q�Q�X�W�]�X�Q�J���G�X�U�F�K�I�•�K�U�H�Q���O�D�V�V�H�Q����
Diese bestätigt, dass auf dem Areal Wohnnutzung gut möglich ist und auch ein entsprechender 
�%�H�G�D�U�I�� �E�H�V�W�H�K�W���� �(�V�� �Z�L�U�G�� �Y�R�Q�� �:�R�K�Q�U�D�X�P�� �I�•�U�� ���µ�������� �E�L�V��1�µ900 Personen ausgegangen. Das Woh-
nungsangebot soll vor allem urbane Personen aller Altersklassen ansprechen und das ganze 
Spektrum von Kleinstwohnungen bis Wohnungen für Grossfamilien bieten. Die Wohnqualität be-
misst sich hier auch gerade auf Basis einer breiten Infrastruktur an Kleingewerbe und Dienstleis-
tungen. Die erwähnten Herausforderungen (Lärm, Luft, Störfall, Schwerverkehr) sind zu berück-
sichtigen, schliessen jedoch eine Wohnnutzung nicht aus. Der Umgang mit diesen 
Herausforderungen wird im Erläuterungsbericht sowie hier in den Stellungnahmen zu den Ein-
sprachen ausführlich erläutert. 
 
Die Mischnutzung von Wohnen und stillen bis mässig störenden Arbeitsnutzungen (wie auf Bau-
feldern 2, 4 und 5 vorgesehen) ist der Normalfall in Basel und funktioniert in der Regel ohne gros-
�V�H���.�R�Q�I�O�L�N�W�H�����5�X�Q�G�����µ���������G�H�U�������µ���������J�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���.�0�8-Arbeitsplätze in der Stadt Basel befinden 
sich nicht in der Industrie- und Gewerbezone, sondern in den Wohn- und Mischgebieten der 
Quartiere, z.B. in Hinterhöfen, Erdgeschossen und Bürobauten. Von den 5�µ000 Arbeitsplätzen in 
der Industrie- und Gewerbezone sind erfahrungsgemäss viele nicht auf diese Zone angewiesen, 
d.h. sie könn�W�H�Q���L�K�U�H���7�l�W�L�J�N�H�L�W���S�U�R�E�O�H�P�O�R�V���L�Q���H�L�Q�H�U���Ä�Q�R�U�P�D�O�H�Q�³���=�R�Q�H���D�X�V�•�E�H�Q�����(�L�Q�������������Y�R�P���6�W�D�Gt-
teilsekretariat Kleinbasel organisiertes Gespräch zwischen Gewerbe und Anwohnerschaft in 
Kleinbasel zeigte, dass das Zusammenleben in diesem dichten und mischgenutzten Quartier 
mehrheitlich gut funktioniert. Viele Betriebe sind sogar auf die Nähe zur Kundschaft angewiesen 
und profitieren auch davon. Auf der planerischen Ebene ist festzuhalten, dass Urbanität und Be-
lebung eine Nutzungsdurchmischung voraussetzen. Lärmempfindliche Wohn- und Arbeitsnutzun-
gen ergänzen sich gut, da Wohnquartiere hauptsächlich am Abend, Gewerbequartiere vor allem 
zu den Bürozeiten belebt sind. Nichtsdestotrotz gibt es Nutzungskombinationen, die nicht zu-
sammenpassen. Aus diesem Grund wird das nördliche Baufeld in der Industrie- und Gewerbezo-
ne belassen.  

 Fokus auf Wohnnutzung  8.3.6

Betrifft Schreiben Nr. 14, 15 
Der Wohnungsbau werde auf Kosten der Wirtschaftsflächen bevorzugt (vgl. lit. e). 

 
Es handelt sich beim Bebauungsplan VoltaNord um eine sehr ausgewogene Planung, die sowohl 
eine massive Erhöhung der Arbeitsplätze als auch neuen Wohnraum ermöglicht. Der Bebau-
ungsplan stellt jeweils mindestens ca. 40% der Bruttogeschossfläche für Arbeits- und Wohnnut-
zung sicher. Die Nutzung der restlichen 20% hängt von der Marktnachfrage ab. Die Planung sieht 
auf Baufeld 1 emissionsintensive Nutzungen vor. Auf Baufeld 3 soll das bestehende Gebäude 
umgenutzt und insbesondere dem Kleingewerbe zur Verfügung gestellt werden. Das Volta Haus 
bietet weiterhin Büro- und Lagerflächen an. 

 Verdichtung der gewerblichen und industriellen Nutzungen  8.3.7

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 
Eine verdichtete industrielle und gewerbliche Nutzung würde dazu beitragen, hand-
werkliche Betriebe in Basel zu erhalten. Die ansässigen Betriebe würden nicht vertrie-
ben werden. Der Standort könne als Gewerbecluster �± auch für lärmintensivere Betrie-
be - entwickelt werden. Der Standort würde vom Bahnanschluss sowie von der 
unmittelbaren Nähe zur Autobahn und zum Euroairport profitieren. 
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Eine Verdichtung der gewerblichen und industriellen Nutzungen auf dem Areal wird auch vom 
Regierungsrat begrüsst. Eine flächendeckende Verdichtung des Areals mit gewerblicher Nutzung 
würde jedoch zu massiven Verkehrsproblemen führen, bzw. einen nicht bezahlbaren und kaum 
realisierbaren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur voraussetzen. Dies aufgrund der Tatsache, dass 
die meisten Arbeitnehmenden aufgrund der sehr tiefen Leerstandsquote keine Wohnung in der 
Stadt finden würden und damit jeden Tag zwischen der Agglomeration und der Stadt pendeln 
müssten. Der Druck auf den bereits heute sehr angespannten Wohnungsmarkt würde weiter stei-
gen, die Wahrscheinlichkeit einer Verdrängung der ansässigen Bevölkerung würde zunehmen. 
Di�H�� �(�U�I�D�K�U�X�Q�J�H�Q�� �P�L�W�� �G�H�P�� �Y�L�H�O�� �N�O�H�L�Q�H�U�H�Q�� �3�U�R�M�H�N�W�� �Ä�:�H�U�N�D�U�H�Q�D�³�� �D�Q�� �G�H�U�� �1�H�X�G�R�U�I�V�W�U�D�V�V�H�� �]�H�L�J�H�Q�� �D�Xs-
serdem, dass die Marktnachfrage seitens emissionsintensiver gewerblicher Nutzungen nicht an-
nähernd genug stark ist, um eine flächendeckende Verdichtung der heutigen Industrie- und Ge-
werbezone zu tragen. Aus diesem Grund ist sie grundsätzlich nur auf Baufeld 1 vorgesehen. 
 
Eine solche gewerbliche Verdichtung setzt nicht zuletzt auch das Einverständnis der Grundeigen-
tümerInnen voraus. Dass diese monofunktionale Verdichtung bis heute nicht stattgefunden hat, 
zeigt, dass das Interesse daran gering ist bzw., dass die Marktnachfrage zu wenig vorhanden ist. 
Aufgrund der langjährigen Vorarbeit mit den Grundeigentümerinnen besteht nun die Chance, das 
Areal neu zu orientieren, so dass es unterschiedliche Interessen berücksichtigt. Falls die Entwick-
lung nicht zustande kommt, wird nicht nur der Wohnanteil, sondern auch die vorgesehene Ver-
grösserung der kantonalen Wirtschaftsflächen mittelfristig blockiert, zulasten der Bevölkerung und 
der Unternehmen. 

 Wirtschaftszone  8.3.8

Betrifft Schreiben Nr. 15 
Die bestehende Zoneneinteilung (Industrie- und Gewerbezone 7) sei heute einer be-
stimmten Nutzung vorbehalten und bilde die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
nicht ab. Mischzonen seien als Zonen für die Mischnutzung von Wohnen und Gewerbe 
geeignet. Um hingegen eine städtebaulich qualitativ hochwertige Nutzung für Produkti-
on und Dienstleistungen ohne Wohnen und Industrie realisieren zu können, biete sich 
�G�L�H�� �6�F�K�D�I�I�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �Q�H�X�H�Q�� �Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�R�Q�H�³�� �D�Q���� �'�L�H�V�H�� �=�R�Q�H�� �H�L�J�Q�H�� �V�L�F�K�� �E�H�V�W�H�Q�V�� �D�O�V��
Übergangszone zwischen der Industrie- und Gewerbezone und Wohnzonen. Die Bau-
felder 4 und 5 seien der �Q�H�X�H�Q���Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�R�Q�H�³���]�X�]�X�I�•�K�U�H�Q�� 

 
Der Regierungsrat teilt die Meinung, dass der Vorbehalt des gesamten Lysbüchel-Areals für in-
dustrielle und gewerbliche Nutzungen die dynamische Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahr-
zehnte ausser Acht lassen würde und unter anderem deshalb abzulehnen ist. Gleichzeitig lehnt 
die Handelskammer jedoch auch Wohnnutzung auf dem Areal aufgrund des Konfliktpotentials ab. 
�6�L�H�� �V�F�K�O�l�J�W���V�W�D�W�W�G�H�V�V�H�Q���Y�R�U���� �H�L�Q�H�� �Q�H�X�H�� �Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�R�Q�H�³�� �]�X�� �V�F�K�D�I�I�H�Q���� �G�L�H�� �H�[�N�O�X�V�L�Y�� �K�R�F�K�Z�H�U�W�L�J�H�Q��
Produktions- und Dienstleistungsfirmen vorbehalten wäre. Der Stellungnahme ist nicht zu ent-
nehmen, weshalb industrielle Nutzungen und Produktion/Dienstleistungen zonenrechtlich ge-
trennt werden sollen.  
 
Produktion und Dienstleistungen sind bereits heute sowohl in der Industrie- und Gewerbezone als 
�D�X�F�K�� �L�Q�� �G�H�Q�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q�� �Ä�1�X�P�P�H�Un�]�R�Q�H�Q�³�� ���0�L�V�F�K�Q�X�W�]�X�Q�J���� �J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �]�X�O�l�V�V�L�J���� �%�H�L�� �G�H�U�� �,n-
dustrie- und Gewerbezone sind sie allerdings nur dann zulässig, wenn sie nicht mehr Verkehr 
erzeugen als bei den klassischen emissionsintensiven industriellen und gewerblichen Nutzungen 
im Durchschnitt entsteht oder wenn sie diesen Nutzungen dienen (Bau- und Planungsgesetz 
§ 34, Abs. 2). Die Öffnung der damaligen Industriezone im Jahr 1996 für gewerbliche Nutzungen 
führte dazu, dass neu alle Arbeitsnutzungen grundsätzlich zulässig wurden. Da jedoch die maxi-
male Bruttogeschossfläche in der Zone 7 nur durch die maximale Gebäudehöhe von 40 m einge-
schränkt wird, musste beispielsweise bei Dienstleistungsbetrieben wie Banken und Einkaufszen-
tren mit einem wesentlich grösseren Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Die vorhandenen 
Anlagen der Verkehrserschliessung in einem weitgehend überbauten Gebiet können nur aus-
nahmsweise so ausgebaut werden, dass sie ein Mehrfaches an Verkehr bewältigen können. Zu-
dem könnten die Bodenpreise so steigen, dass sie sich das traditionelle handwerkliche Gewerbe 
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nicht mehr leisten kann. Aus diesen Gründen wurde die Öffnung der Zone 7 mit den oben ge-
nannten Verkehrseinschränkungen verknüpft. Diese Regelung hat sich in dieser Hinsicht sehr 
bewährt. 
 
Speziell für hochwertige Dienstleistungsnutzung bieten sich die Zonen 5 und 6 an, welche eine 
vollflächige und grossvolumige Überbauung ermöglichen und dementsprechend insbesondere für 
Dienstleistungen prädestiniert sind. Etliche Dienstleistungs- und Bürostandorte der Stadt befinden 
sich in diesen Zonen (Umgebung Aeschenplatz, grosse Bürobauten im Umfeld Bahnhof SBB, 
City Gate). Emissionsintensive Nutzungen im Sinne der Zone 7, welche die hochwertigen Ar-
beitsnutzungen beeinträchtigen könnten, sind hier nicht zulässig. Wohnnutzung ist zwar rechtlich 
zulässig, bedingt jedoch mehr Tageslicht als Büronutzung und erreicht daher weniger hohe Dich-
ten. Sie ist deshalb wirtschaftlich weniger attraktiv. Für Produktionsanlagen ist die Zone 7 gut 
geeignet. 
 
�'�L�H�� �(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�R�Q�H�³�� �V�S�H�]�L�H�O�O�� �I�•�U�� �K�R�F�K�Z�H�U�W�L�J�H�� �3�U�R�G�X�N�W�L�R�Q�V- und Dienstleis-
tungsnutzungen würde neue bürokratische Herausforderungen bei der Beurteilung der Zonenkon-
formität schaffen, da weder Produktion noch Dienstleistungsnutzung, geschweige denn die Ei-
genschaft der Hochwertigkeit abschliessend definiert ist. Diese Abgrenzung müsste durch den 
Kanton vorgenommen und bei jedem Baubegehren geprüft werden. Dies würde möglichst sorg-
fältig erfolgen, eine abschliessende Definition ist in einer dynamischen Marktwirtschaft jedoch 
kaum möglich und wird auch bei der Weiterentwicklung von dynamischen Betrieben zu Proble-
men führen, falls neue betriebliche Tätigkeiten nicht zonenkonform sind.  
 
Zuletzt ist zu erwähnen, dass solche Nutzungseinschränkungen grundsätzlich auch im Bebau-
ungsplan möglich sind. Da grössere Entwicklungen sehr oft mit einem Bebauungsplan verknüpft 
sind, ist auch aus dieser Sicht eine Wirtschaftszone nicht notwendig. Sowohl der Bebauungsplan 
als auch die Zonenänderung �]�X�U���(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J���G�H�U���Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�R�Q�H�³���E�U�l�X�F�K�W�H�Q���H�L�Q�H�Q���*�U�R�V�V�U�D�W�V�Ee-
schluss, eine Wirtschaftszone wäre daher weder schneller noch einfacher als ein Bebauungsplan. 
Im Bebauungsplan kann man jedoch eine massgeschneiderte Lösung erarbeiten, welche die 
spezifische Situation berücksichtigt.  
 
Die Festlegung von Nutzungseinschränkungen auf Baufeldern 4 und 5 im Bebauungsplan 
VoltaNord wird abgelehnt (vgl. Kapitel 8.3.9). 

 Nutzungsmix  8.3.9

Betrifft Schreiben Nr. 15 
Es sei folgender Nutzungsmix anzustreben: Industrie/Gewerbe auf der SBB-Parzelle, 
Produktion und Dienstleistungen auf der IBS-�3�D�U�]�H�O�O�H�����Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�R�Q�H�³�������:�R�K�Q�H�Q���D�X�I��
der Habitat-Parzelle 

 
Wie im Kapitel 8.3.8 erläutert, wäre es grundsätzlich möglich, die erwünschten Nutzungsein-
schränkungen im Bebauungsplan festzulegen. Das Grundkonzept ist auch mit dem Nutzungs-
konzept im Bebauungsplan in einigen Punkten vergleichbar (Arbeiten im Norden, Wohnen im 
Süden). Der Vorschlag berücksichtigt jedoch den dringenden Bedarf nach Wohnraum im Kanton 
Basel-Stadt nicht (vgl. Kapitel 8.3.1). Der Regierungsrat ist ausserdem der Meinung, dass eine 
strikte Trennung von Wohnen und Dienstleistungen weder lärmtechnisch noch wirtschaftlich noch 
planerisch sinnvoll ist.  

 Steuerung des Branchenmixes  8.3.10

Betrifft Schreiben Nr. 15 
Die tiefgreifende Steuerung des Wirtschafts- bzw. Branchenmixes durch den Nut-
zungsplan sei zu reduzieren.  
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Dies widerspricht dem Anliegen der gleichen Einsprecherin im Kapitel 8.3.9. Der Bebauungsplan 
differenziert nur zwischen emissionsintensiven industriellen und gewerblichen Nutzungen (Zo-
ne 7) einerseits und Mischnutzung (Wohnen und stille bis mässig störende Arbeitsnutzungen) 
andererseits. Diese Differenzierung besteht bereits im Bau- und Planungsgesetz und geht weni-
�J�H�U���Z�H�L�W���D�O�V���G�L�H���Y�R�Q���G�H�U���(�L�Q�V�S�U�H�F�K�H�U�L�Q���J�H�I�R�U�G�H�U�W�H���Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�R�Q�H�³���� 

 Erhalt des Baufelds 2 in der Zone 7  8.3.11

Betrifft Schreiben Nr. 11, 15 
�'�L�H���3�O�D�Q�X�Q�J���I�•�K�U�H���G�D�]�X�����G�D�V�V���Q�X�U�������µ���������P2 Bruttogeschossfläche in der Zone 7 bleibt 
���K�H�X�W�H�������µ������ m2), wobei das bisherige Baufeld 3 (Volta Haus) später einer Mischnut-
zung zugeführt werden könne. Baufeld 2 könne trotz dem Mindestarbeitsanteil von 30% 
nicht mehr als Gewerbezone betrachtet werden. Es sei grössenteils von Industriezone 
umgeben. 

 
Wie viel Bruttogeschossfläche (BGF) in der Zone 7 realisiert wird, ist offen, da es für Baufeld 1 
keine maximale BGF gibt, sondern nur eine maximale Gebäudehöhe (40 m). Der Kanton geht 
�D�N�W�X�H�O�O�� �Y�R�Q�� �����µ������ m2 aus (inkl. Volta Haus ausserhalb Bebauungsplanperimeter). Die mögliche 
Reduktion der BGF in der Zone 7 muss im Gesamtkontext der Wirtschaftsflächen gesehen wer-
den. Der Bebauungsplan stellt die bisherige Bruttogeschossfläche für Arbeitsnutzungen sicher 
und ermöglicht bei entsprechender Marktnachfrage eine Vergrösserung um ca. 40%. Damit sind 
�U�X�Q�G�����µ������ �E�L�V�����µ000 Arbeitsplätze möglich. Verdichtete Arbeitsflächen sind ausserdem nicht nur 
auf dem Areal VoltaNord, sondern auch bei anderen Transformationsgebieten vorgesehen (vgl. 
Kapitel 8.3.2). 
 
Das Baufeld 2 soll gemäss Bebauungsplan tatsächlich keine Gewerbezone im bisherigen Sinne 
sein, sondern eine Mischzone, wo Wohnnutzung und stille bis mässig störende Arbeitsnutzungen 
zulässig sind. 

 �=�R�Q�H���Ä�(�U�O�H�L�F�K�W�H�U�X�Q�J���I�•�U���,�Q�G�X�V�W�U�L�H- �X�Q�G���*�H�Z�H�U�E�H�E�D�X�W�H�Q�³ 8.3.12

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Auf dem Baufeld 2 sei aufgrund des hohen Anteils an gewerblichen Nutzungen die Zo-
�Q�H���Ä�(�U�O�H�L�F�K�W�H�U�X�Q�J���I�•�U���,�Q�G�X�Vtrie- �X�Q�G���*�H�Z�H�U�E�H�E�D�X�W�H�Q�³���I�H�V�W�]�X�O�H�J�H�Q�� 
 

Die Erleichterung für Industrie und Gewerbebauten ermöglicht die Bewilligung von industriellen 
und gewerblichen Nutzungen in Wohn- und Gewerbezonen. Sie gilt heute grundsätzlich nur an 
Orten ausserhalb der Industrie- und Gewerbezone, wo eine Wohnnutzung rechtlich zulässig wä-
re, aber faktisch ausgeschlossen ist wie z.B. auf dem Roche-Areal. Die Ansiedlung von lärmin-
tensiven industriellen und gewerblichen Nutzungen auf Baufeld 2 ist weder vorgesehen noch er-
wünscht. Es besteht dafür Platz auf Baufeld 1, wo Wohnnutzung ausgeschlossen ist. Auf Baufeld 
2 sind stille bis mässig störende Arbeitsnutzungen möglich. Solche Wirtschaftsflächen werden im 
Kanton Basel-Stadt ebenfalls stark gefragt.  

 Flächenintensive Nutzungen  8.3.13

Betrifft Schreiben Nr. 15 
Der Bebauungsplan sehe keine Möglichkeiten für flächenintensive Nutzungen vor. 
 

Flächenintensive Nutzungen sind grundsätzlich auf jedem Baufeld möglich, allerdings nicht nur 
eingeschossig, sondern mehrgeschossig. 
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 Nutzungsdauer Elsässerstrasse 215  8.3.14

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Das vorgesehene Gewerbehaus auf Baufeld 3 würde begrüsst. Die Nutzungsdauer von 
20 bis 30 Jahren erscheine jedoch sehr kurz und biete nicht die notwendige Planungs-
sicherheit für Firmen. 
 

Die Nutzungsdauer ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Die einzelnen Flächen sollen vo-
raussichtlich vermietet werden. Die Planungssicherheit basiert in erster Linie auf der Laufzeit des 
Mietvertrags. Diese Laufzeit wird die vorgesehene Nutzungsdauer von 20 bis 30 Jahren mit Si-
cherheit unterschreiten, wie bei gewerblichen Mietverträgen üblich.  
 
 
Bebauungsplan  

 Trennung des Bebauungsplans  8.3.15

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
Der Grossratsbeschluss zum Bebauungsplan VoltaNord sei in zwei Grossratsbeschlüs-
se (1. SBB, 2. Immobilien Basel-Stadt) zu trennen. Dies ermögliche eine unterschiedli-
che Beurteilung der zwei Parzellen und die Behandlung unterschiedlicher Anliegen. 

 
Eine Trennung des Bebauungsplans VoltaNord ist aus planerischer Sicht nicht sinnvoll. Es han-
delt sich um ein zusammenhängendes städtebauliches Konzept mit Abhängigkeiten zwischen 
den zwei Parzellen. Die Trennung des Bebauungsplans würde ausserdem zu Planungsverzöge-
rungen führen, welche sowohl inhaltlich als auch zeitlich den Standortentscheid für die dringend 
benötigte Primarschule in Frage stellen und die Knappheit auf dem Wohn- und Arbeitsflächen-
markt verschärfen würden. Damit würde die Inanspruchnahme einer wichtigen Grünfläche (Vol-
tamatte) als Schulprovisorium länger andauern.  
 
Falls der Bebauungsplan IBS allein rechtskräftig werden sollte, würde die Wohn- und Schulnut-
zung auf Baufeldern 4 und 5 direkt an die Zone 7 angrenzen. Auf dem SBB-Areal würde kurz- bis 
mittelfristig eine Brache entstehen. Nutzungskonflikte wären bei einer neuen industriellen und 
gewerblichen Nutzung - im Gegensatz zum fein austarierten Nutzungskonzept des Bebauungs-
plans �± viel wahrscheinlicher, insbesondere bezüglich Lärm und Schwerverkehr. Ausserdem 
würde der städtebauliche Abschluss zum zentralen Platz fehlen. Die westliche Grünfläche und 
Naturschutzzone, welche einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivität des Areals leisten, würden 
wegfallen.  
 
�)�D�O�O�V���G�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���6�%�%���D�O�O�H�L�Q���U�H�F�K�W�V�N�U�l�I�W�L�J���Z�H�U�G�H�Q���V�R�O�O�W�H�����Z�•�U�G�H���H�L�Q�H���Ä�:�R�K�Q�L�Q�V�H�O�³���P�L�W�W�H�Q���L�Q��
einem Industriequartier entstehen. Auf der IBS-Parzelle würden die bestehenden Gebäude wohl 
kurz- bis mittelfristig umgenutzt (gewerbliche Nutzung). Die Realisierung der Primarschule auf 
dem Areal wäre nicht möglich. Da heute keine geeigneten Alternativstandorte bestehen, wäre 
eine Verzögerung von fünf bis zehn Jahren zu erwarten. Das Provisorium auf der Voltamatte 
müsste bis dahin in Betrieb gehalten werden. 
 
Bei beiden Szenarien würden potentielle Wohnflächen wegfallen. Diese müssten auf den übrigen 
Transformationsarealen (Hafen, Klybeck, Dreispitz, Wolf, Walkeweg) kompensiert werden.  

 Trennung des Zonenänderungsplans  8.3.16

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
Der Zonenänderungsplan zum Bebauungsplan VoltaNord sei in zwei Grossratsbe-
schlüsse (1. SBB, 2. Immobilien Basel-Stadt) zu trennen. Dies ermögliche eine unter-
schiedliche Beurteilung der zwei Parzellen und die Behandlung unterschiedlicher An-
liegen. 
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Der Zonenänderungsplan und der Bebauungsplan bilden eine Einheit und müssten verfahrens-
technisch entweder so beschlossen oder aber beide getrennt werden. Die Trennung vom Zo-
nenänderungsplan wird abgelehnt (vgl. Kapitel 8.3.15). 

 Zweistufiges Planungsverfahren  8.3.17

Betrifft Schreiben Nr. 15 
Das zweistufige Planungsverfahren reduziere die Planungssicherheit, wichtige Rah-
menbedingungen würden auf die zweite Stufe verschoben. Bereiche wie die Mobilität 
würden klar vorgegeben, andere Bereiche (Störfall, Nutzungskonflikte) nicht. Dies sei 
insofern relevant, als in der zweiten Planungsstufe Beschlüsse durch den Regierungs-
rat getroffen werden. 
 

Der Bebauungsplan VoltaNord liefert die Grundlagen für einen stufengerechten, politischen 
Grundsatzentscheid zur Transformation des Lysbüchelareals. Er definiert dabei die wichtigsten 
Rahmenbedingungen wie die zulässigen Nutzungen, die bauliche Dichte, die Lage der Baufelder, 
Freiräume und Erschliessung sowie die rechtlichen Vorgaben für die weitere Entwicklung bzgl. 
Planungsverfahren, Lärm, Störfallrisiko usw. Durch die Definition dieser Rahmenbedingungen 
können die Auswirkungen auf die Umgebung ausreichend geschätzt werden. Es besteht entspre-
chend beinahe so viel Planungssicherheit wie bei einer normalen Zone. Die noch offenen Fragen, 
insbesondere die Lage und Höhe der Gebäude, werden in einem Bebauungsplan zweiter Stufe 
bzw. im Baubegehren definiert. Es stehen dabei die üblichen Rechtsmittel zur Verfügung.  
 
Das zweistufige Planungsverfahren verfügt über mehrere Vorteile. Die wichtigsten Rahmenbe-
dingungen werden bereits im ersten Schritt durch den Grossen Rat festgelegt. Diese lassen je 
nach Thema eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung zu, um auf sich verändernde Rahmen-
bedingungen wie beispielsweise die Marktnachfrage zu reagieren. Die verschiedenen Planungs-
schritte stellen dabei eine hohe Qualität der Entwicklung sicher. Falls der politische Grundsatz-
entscheid im ersten Planungsschritt negativ ausfällt, trägt das zweistufige Verfahren zur 
Schonung der durch Steuergelder finanzierten, kantonalen Planungsressourcen bei. 

 Ermächtigun g des Regierungsrats  8.3.18

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Lit. e ermögliche es dem Regierungsrat, selbständig zonenplanerische Änderungen 
nach seinem Gutdünken zu vollziehen. Diese Kompetenz müsse ausschliesslich beim 
Grossen Rat liegen. 
 

Zonenrechtliche Änderungen liegen grundsätzlich in der Kompetenz des Grossen Rats. Die 
räumliche Festlegung der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse ist heute nicht möglich, 
da der genaue Standort der Schule auf Baufeld 5 noch nicht vom Regierungsrat beschlossen 
wurde. Um das Planungsverfahren für das dringend benötigte Schulhaus zu beschleunigen, soll 
der Regierungsrat dazu ermächtigt werden, die Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse auf 
Baufeld 5 festzulegen. Die maximale Bruttogeschossfläche ist gleichzeitig um das durch die 
Schule benötigte Mass nach unten zu korrigieren. Es handelt sich somit um eine klar definierte 
Regelung und keinen Freipass.  

 Veloabstellplätze  8.3.19

Betrifft Schreiben Nr. 14, 15 
Der maximale Anteil der Erdgeschossfläche für die Realisierung von Veloabstellplät-
zen, die zur Bruttogeschossfläche nicht angerechnet werden, sei von 30% auf 15% zu 
reduzieren. Ist der Bedarf vorhanden? Verbleibt einem Bauherrn laut Zonenbestim-
mungen noch genug Platz, um dennoch den vollen BGF-Betrag auszuschöpfen? 
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Wie im Ratschlag erläutert, geht es hier darum, Anreize für benutzerfreundliche, sichere Veloab-
stellplätze im Erdgeschosse zu schaffen. Eine Unterschreitung des maximalen Anteils ist selbst-
verständlich möglich, weshalb auf eine Reduktion des maximalen Anteils von 30% auf 15% ver-
zichtet wird. Die Ausschöpfung des vollen BGF-Betrags ist möglich. 
 
 
Lärm  

 Lärmkonflikte aufgrund Industrielärm  8.3.20

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 
Die vorgesehene Mischnutzung inkl. Wohnen schränke die Tätigkeiten der Unterneh-
men auf dem Areal sowie im Umfeld ein. 
 

Das übergeordnete Nutzungskonzept berücksichtigt die Ausgangslage bezüglich Lärm, Störfallri-
siko, Geruchsemissionen und Erschliessung, in dem industrielle und gewerbliche Arbeitsnutzun-
gen im Norden angesiedelt sind, wo die Voraussetzungen für Wohnen nicht gegeben sind, wäh-
rend Wohnnutzung schwerpunktmässig im Süden im Anschluss ans bestehende Wohnquartier 
liegt. Die Planung sieht dabei eine klare Entflechtung von lärmintensiven und lärmempfindlichen 
Nutzungen vor: lärmintensive Nutzungen im Norden (Baufeld 1) und Mischnutzungen (Wohnen 
und stille bis mässig störende Betriebe) im Süden (Baufelder 2, 4 und 5). Baufeld 1 ist auf allen 
Seiten von Arbeitsnutzung umgeben.  
 
Bei den Mischnutzungen auf Baufeldern 2, 4 und 5 sowie bei den Schnittstellen zwischen diesen 
und der Umgebung werden Lärmkonflikte durch verschiedene Massnahmen und Rahmenbedin-
gungen minimiert. Da es sich um ein Neubaugebiet handelt, können die Nutzungsanordnung und 
die städtebaulichen Strukturen Rücksicht auf die Lärmquellen innerhalb und ausserhalb des Pla-
nungsperimeters nehmen, beispielsweise durch eine Anordnung der weniger lärmempfindlichen 
Arbeitsnutzungen an den lärmtechnisch heikelsten Stellen. Innerhalb der Baufelder 2, 4 und 5 
sind nur stille bis mässig störende Betriebe zugelassen. Diese Betriebe werden sich in einer neu-
en Situation befinden und können sich entsprechend darauf einstellen. Die Mischnutzung von 
Wohnen und stillen bis mässig störenden Arbeitsnutzungen ist der Normalfall in Basel und funkti-
oniert in der Regel ohne grosse Konflikte (vgl. Kapitel 8.3.5). Nichtsdestotrotz gibt es Nutzungs-
kombinationen, die nicht zusammenpassen. Aus diesem Grund wird das nördliche Baufeld in der 
Industrie- und Gewerbezone belassen. 
 
Auf der rechtlichen Ebene zeigt das Lärmgutachten für die Arealentwicklung VoltaNord, dass der 
Industrielärm aus der Umgebung die Immissionsgrenzwerte in Teilen von Baufeld 2 und Baufeld 
4 sowie am östlichen Rand von Baufeld 5 überschreitet. Um die Entwicklungsmöglichkeiten der 
Firmen ausserhalb des Areals zu berücksichtigen werden die Lärmschutzvorschriften für Neubau-
ten auf dem Areal durch den Bebauungsplan um 5 dB(A) strenger gestaltet, als die Immissions-
grenzwerte (IGW) der eidgenössischen Lärmschutzverordnung dies fordern. Die Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte minus 5 dB ist insbesondere durch die städtebauliche Struktur, die Nut-
zungsanordnung sowie durch bauliche und gestalterische Massnahmen am Gebäude einzuhal-
ten.  
 
Zuletzt ist zu erwähnen, dass das städtebauliche Konzept den Abstand zwischen den Mischnut-
zungen auf Baufeldern 2, 4 und 5 einerseits und den westlichen Industrielärmquellen andererseits 
maximiert. Ausserdem besteht im Rahmen der Entwicklungen auf den zwei Bell-Arealen 
Schlachthofstrasse und Elsässerstrasse die Möglichkeit für möglichst kostenneutrale Lärmopti-
mierungen an der Quelle. 
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 Lärmkonflikte Schule  8.3.21

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Die Nähe der Schule zu lärmintensiven Betrieben auf Baufeld 3 würde zu Lärmkonflik-
ten führen. 
 

Auf Baufeld 3 ist die Umnutzung der bestehenden Liegenschaft Elsässerstrasse 215 vorgesehen. 
Lärmkonflikte werden durch die Erschliessung direkt von der Elsässerstrasse aus sowie die Tat-
sache, dass keine Arbeitsnutzungen ausserhalb des Gebäudes vorgesehen sind, minimiert. 

 Lärmempfindlichkeitsstufe Planungsperimeter  8.3.22

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 
Es sei dem gesamten Bebauungsplanperimeter die Lärmempfindlichkeitsstufe ES IV 
zuzuweisen. 
 

Die Lärmempfindlichkeitsstufe (LES) hängt immer von den zulässigen Nutzungen gemäss Zo-
nenplan ab. Die LES IV ist gemäss Art. 43 Abs. 1 lit. d der eidgenössischen Lärmschutzverord-
�Q�X�Q�J���Q�X�U���L�Q���Ä�=�R�Q�H�Q�����L�Q���G�H�Q�H�Q���V�W�D�U�N���V�W�|�U�H�Q�G�H���%�H�W�U�L�H�E�H���]�X�J�H�O�D�Vsen sind, namentlich in Industriezo-
�Q�H�Q�³�� �]�X�O�l�V�V�L�J���� �6�L�H�� �L�V�W�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �Q�X�U�� �L�Q�� �G�H�U�� �,�Q�G�X�V�W�U�L�H- und Gewerbezone (Baufelder 1 und 3) 
vorgesehen. Das Anliegen der Einsprecher wäre nur dann möglich, wenn das gesamte Areal in 
der Zone 7 bleiben würde. Dies wird vom Regierungsrat abgelehnt (vgl. Kapitel 8.3.1). 

 Lärmempfindlichkeitsstufe Baufeld 2  8.3.23

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Es sei nicht nachvollziehbar, warum das Baufeld 2 (Arbeitsnutzungen) einer tieferen 
Lärmempfindlichkeitsstufe überführt werden soll. 
 

Auf Baufeld 2 sollen Wohn- und mässig störende Arbeitsnutzungen (Mischnutzung) zulässig sein. 
In solchen Zonen soll gemäss Art. 43 Abs. 1 lit. c der eidgenössischen Lärmschutzverordnung die 
ES III gelten.  

 Massnahmen an der Quelle  8.3.24

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Die Aussage, dass Massnahmen an der Quelle nicht zwingend erforderlich sind, sei zu 
bezweifeln, da die Lärmempfindlichkeitsstufe von LES IV auf LES III reduziert wird.  
 

Die Lärmempfindlichkeitsstufe wird zwar auf den Baufeldern 2, 4 und 5 auf LES III reduziert. 
Gleichzeitig wird jedoch im Bebauungsplan gefordert, dass die Gebäude sich um 5dB besser 
�V�F�K�•�W�]�H�Q���� �D�O�V�� �G�L�H�� �/�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �G�L�H�V�� �Y�H�U�O�D�Q�J�W���� �'�L�H�V�H�U�� �Ä�6�S�L�H�O�U�D�X�P�³�� �N�Rmmt nicht nur den 
Nutzern des Areals zugute, sondern soll auch ermöglichen, die Bedürfnisse der angrenzenden 
Betriebe zu berücksichtigen. Bei grösseren Arealentwicklungen wie auf den Bell-Arealen Elsäs-
serstrasse und Schlachthofstrasse werden möglichst kostenneutrale Lärmoptimierungen ange-
strebt. 

 Mehrstufige Lärmregelung  8.3.25

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Es sei stossend, dass detaillierte Absichten und Kenntnisse, wie mit den Lärmemissio-
nen umgegangen werden soll, erst im zweiten Bebauungsplan vorgesehen seien. Kor-
rekturen seien dann nicht mehr möglich. 
 

Die rechtlichen Vorgaben für die Arealentwicklung sind sehr klar formuliert (vgl. Kapitel 8.3.24). 
Die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben wird im Rahmen des städtebaulichen Varianzverfah-
rens (direkt nach Rechtskraft Bebauungsplan VoltaNord) geprüft und bei weiteren architektoni-
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schen Varianzverfahren verfeinert. Die Festlegung von genauen städtebaulichen und architekto-
nischen Vorgaben wäre zum aktuellen Zeitpunkt nicht stufengerecht und würde die Suche nach 
optimalen Lösungen erschweren. Ausnahmen von den Lärmgrenzwerten im Bebauungsplan setzt 
das Einverständnis des Regierungsrats voraus. 

 Fluglärm  8.3.26

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9  
Die An- und Abflugschneise des Euroairports verlaufe westlich des Areals.  
 

Die gesetzlichen Grenzwerte für Fluglärm werden auf dem Areal VoltaNord eingehalten.  
 
 
Störfallvorsorge  

 Störfallvorsorge Wohnen  8.3.27

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 
Das industrielle und gewerbliche Umfeld (insbesondere Bahnlinie, Kehrrichtverbren-
nungsanlage, Lottner AG, Schlachthof, Brenntag) birge ein zu hohes Risiko für die vor-
gesehene Wohnnutzung dar. Die Regelung von Konflikten würde den administrativen 
Aufwand erhöhen und zur Abwanderung der Firmen führen. Das Fehlen der genauen 
Vorgaben führe zu Unsicherheiten in der weiteren Planung. 
 

Von den genannten Gefahrenquellen sind nur die Bahnlinie, die Brenntag Schweizerhall AG und 
das Bell-Areal an der Elsässerstrasse störfalltechnisch relevant in Bezug auf das Gebiet 
VoltaNord. Die kantonale Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) hat eine Risikoana-
lyse durchgeführt und ist zum Schluss gekommen, dass das Risiko für das Entwicklungsgebiet 
VoltaNord als �Äbedingt tragbar�³ einzustufen ist (vgl. Kapitel 8.3.28), was teilweise bereits heute 
zutrifft. Die kantonale Kommission für Risikobeurteilungen (RISKO) hat dieses Ergebnis gestützt. 
Die Entwicklung wird dementsprechend befürwortet. 
 
Der administrative Aufwand für die betroffenen Störfallbetriebe beschränkt sich grundsätzlich auf 
die Aktualisierung des sogenannten Kurzberichts. Eine Abwanderung von Firmen ist nicht zu er-
warten, da die Störfallrisiken der Brenntag Schweizerhall AG zum allergrössten Teil im tragbaren 
Bereich sind und die Produktionsanlagen der Bell Schweiz AG an der Elsässerstrasse 174 ge-
mäss eigener Medienmitteilung vom 25. Februar 2016 mittelfristig so oder so umgenutzt oder 
veräussert werden sollen. Neue Störfallbetriebe wären auf Baufeld 1 zonenkonform. 
 
Der Umgang mit dem Thema Störfall im Bebauungsplan ist stufengerecht klar definiert. Die ope-
rative Umsetzung dieser Ziele und Vorgaben wird im Rahmen des städtebaulichen Varianzverfah-
rens geprüft und in weiteren Projektwettbewerben verfeinert. Da es sich weitgehend um ein Neu-
baugebiet handelt, können Nutzungen, Städtebau und Architektur auf die Störfallsituation 
abgestimmt werden. Es bestehen dabei einige Gemeinsamkeiten zwischen der Lärm- und der 
Störfallsituation, welche insbesondere bei der Nutzungsanordnung und den städtebaulichen For-
men ähnliche Impulse auslösen werden.  

 Störfallvorsorge Schule  8.3.28

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 
Das industrielle und gewerbliche Umfeld stelle ein zu hohes Risiko für die vorgesehene 
Schulnutzung dar.  
 

Die Frage, ob das Störfallrisiko für die Schulnutzung zu hoch ist, wurde von der kantonalen Kon-
trollstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) sowie von der kantonalen Kommission für Risiko-
�E�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�H�Q�� ���5�,�6�.�2���� �J�H�S�U�•�I�W���� �0�D�V�V�J�H�E�H�Q�G�� �G�D�E�H�L�� �Z�D�U�H�Q�� �G�L�H�� �ÄBeurteilungskriterien zur Störfall-
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verordnung�³ (BUWAL, 1996). Für das Projekt VoltaNord wurden sämtliche Anlagen im Geltungs-
bereich der Störfallverordnung berücksichtigt, die sich im Umfeld befinden und die bei einem 
Störfall Auswirkungen im Projektperimeter (Gebäude und Aussenflächen) haben könnten. Die 
KCB und die RISKO kommen übereinstimmend zum Schluss, dass das Risiko für Bevölkerung 
inklusive der Schule �Äbedingt tragbar�³ ist und befürworten �G�D�V���3�U�R�M�H�N�W�����Ä�%�H�G�L�Q�J�W���W�U�D�J�E�D�U�³���E�H�G�H�X�W�H�W����
dass die mit der Arealentwicklung verbundenen Risiken akzeptabel sind, vorausgesetzt es wer-
den störfalltechnische Auflagen erfüllt. Diese Auflagen zur Störfallvorsorge sind teilweise im 
Grossratsbeschluss (lit. q und r) aufgeführt. Weitere Bedingungen sind zum Beispiel, dass eine 
Wohnnutzung im bisherigen Baufeld 3 (Volta Haus) ausgeschlossen wird (neu: ausserhalb Be-
bauungsplanperimeter in der Zone 7) und dass die im Kapitel 2.4.4 aufgeführten Massnahmen 
zur Störfallvorsorge in Absprache mit der KCB geprüft werden müssen, wobei ein besonderes 
Augenmerk auf die Nutzung der Schule gerichtet wird. Des Weiteren ist die Bell Schweiz AG ver-
pflichtet worden, zum Zeitpunkt der Realisierung des Schulhauses Lysbüchel spezifische Mass-
nahmen umzusetzen. Unter Berücksichtigung dieser Massnahmen ist das Störfallrisiko tragbar. 

 Störfallbetriebe  8.3.29

Betrifft Schreiben Nr. 15 
Das Verbot von Betrieben, welche bei ausserordentlichen Ereignissen Personen 
schwer schädigen können, soll nur auf den Baufeldern 4 und 5 gelten (nicht 2 und 3). 
 

Gemäss Art. 10 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 
7. Oktober 1983 (SR 814.01) müssen die Betreiber von Anlagen, die bei ausserordentlichen Er-
eignissen den Menschen oder seine natürliche Umwelt schwer schädigen können, die zum 
Schutz der Bevölkerung und Umwelt notwendigen Massnahmen treffen. Dazu gehört auch, dass 
die geeigneten Standorte zu wählen und die erforderlichen Sicherheitsabstände einzuhalten sind. 
Analog hält Art. 3 Abs. 3 i.V.m. Anhang 2.1 lit. a StFV fest, dass der Inhaber eines Betriebs einen 
geeigneten Standort bzw. eine geeignete Linienführung auswählen und die erforderlichen Sicher-
heitsabstände einhalten muss. Da in den Bebauungsfeldern 2, 4 und 5 aufgrund der Nutzungsart 
(Wohnen und Arbeiten) sowie der Nutzungsdichte eine Durchmischung von Gewerbe und Woh-
nen möglich wäre, können bei Betrieben, bei denen die obgenannten Bedingungen zutreffen, die 
erforderlichen Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden, um eine schwere Schädigung der 
Bevölkerung zu vermeiden. In diesem Sinne kann der Standort nicht als geeignet bezeichnet 
werden, weshalb eine Ansiedlung von Betrieben, welche bei ausserordentlichen Ereignissen den 
Menschen schwer schädigen können, gemäss Art. 10 USG ausgeschlossen ist. Die Industrie- 
und Gewerbezone ist im gleichen Sinne explizit für Nutzungen bestimmt, die wegen der Gefahr 
von Störfällen aus Wohngebieten fernzuhalten sind (Bau- und Planungsgesetz §34 Abs. 1 lit. b). 
 
 
Mobilität  

 Schwerverkehrserschliessung / Priorisierung Fuss - und Veloverkehr  8.3.30

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 
Die Schwerverkehrserschliessung des Areals sei zu gewährleisten. Die Priorisierung 
von Fuss- und Veloverkehr durch z.B. Tempo 30-Zonen sei aufgrund der Verschlechte-
rung der Zugänglichkeit für die Unternehmen abzulehnen. Die Mobilitätsbedürfnisse der 
ansässigen Betriebe seien zu berücksichtigen und die direkte Erschliessung sowie der 
hindernisfreie Anschluss ans übergeordnete Netz zu garantieren. 

 
Der überwiegende Grossteil des Schwerverkehrs fährt direkt von Baufeld 1 in die Schlacht-
hofstrasse oder von Baufeld 3 direkt auf die Elsässerstrasse (und von dort nach Norden). Diese 
Lastwagen kommen nicht in Kontakt mit Wohngebieten, die Schwerverkehrserschliessung ist 
daher problemlos möglich. Das genaue Verkehrsregime ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans 
VoltaNord und wird zu einem späteren Zeitpunkt definiert. Die Planungsleitsätze (vgl. Kapitel 3, 
�Ä�1�D�F�K�K�D�O�W�L�J�N�H�L�W�³���� �O�H�J�H�Q�� �I�R�O�J�H�Q�G�H�V�� �I�H�V�W���� �Ä�'�L�H�� �3�O�D�Q�X�Q�J�� �S�U�L�R�U�L�V�L�H�U�W�� �N�R�Q�V�H�T�X�H�Q�W�� �G�H�Q�� �)�X�V�V- und Velo-
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verkehr im Sinne einer Stadt der kurzen Wege, ohne dabei die Anlieferungsmöglichkeiten der 
künftigen Nutzer einzuschränken���³�� �'�L�H�� �0�R�E�L�O�L�W�l�W�V�E�H�G�•�U�I�Q�L�V�V�H�� �G�H�U�� �Nünftigen Betriebe werden also 
berücksichtigt. 

 Schwerverkehrserschliessung Volta Haus  8.3.31

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
Das Schwerverkehrserschliessungskonzept für das Volta Haus sei aufgrund der Kon-
flikte mit der vorgesehenen Wohn- und Schulnutzung nicht zweckmässig. 

 
Gemäss der Verkehrszählung von 2014 verursacht das Volta Haus nur etwa 60 Lastwagenfahr-
ten pro Tag. Die höchsten Lastwagenbelastungen liegen bei je 5 Zu- und 5 Wegfahrten in der 
Spitzenstunde (7:30 - 8:30 Uhr). Dabei können verkehrstechnische Massnahmen wie Tempo 30 
Zonen das Risiko auf ein vertretbares Ausmass reduzieren. 

 Zielkonflikt Verdichtung / ebenerdige Erschliessung  8.3.32

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 
Die angestrebte Verdichtung verringere das Potential für ebenerdige Zugangsmöglich-
keiten für Gewerbebetriebe um ein Vielfaches. Diese seien für industrielle und gewerb-
liche Nutzungen unerlässlich. 
 

Eine bauliche Verdichtung und eine gute Zugänglichkeit müssen sich nicht ausschliessen. Das 
�3�U�R�M�H�N�W���Ä�:�H�U�N�D�U�H�Q�D�³���D�Q���G�H�U���1�H�X�G�R�U�I�V�Wrasse sieht eine Erschliessung für Lieferwagen nicht nur im 
Erdgeschoss, sondern auch im 1. und 2. Obergeschoss vor. Damit könnte das Projekt als Vorbild 
für eine gewerbliche Verdichtung auf Baufeld 1 dienen.  

 Anschlussgleise  8.3.33

Betrifft Schreiben Nr. 6 
Die Planung beinhalte keine Ausführungen über Anschlussgleise, welche für eine sinn-
volle wirtschaftliche Nutzung (Logistik) unerlässlich sind. Gemäss Art. 5 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die Anschlussgleise sorgen die Kantone dafür, dass Industrie- 
und Gewerbezonen mit Anschlussgleisen erschlossen werden. Die Brenntag Schwei-
zerhall AG, die Volta Haus AG, die Schmoll AG sowie zahlreiche andere Betriebe sind 
auf einen Bahnanschluss angewiesen. Ein gleichwertiges Areal mit Bahnanschluss sei 
auf dem Kantonsgebiet nicht mehr erhältlich. 
 

Das Bundesgesetz über die Anschlussgleise wurde aufgehoben und soweit sinnvoll ins Güter-
�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�J�H�V�H�W�]�� �D�X�I�J�H�Q�R�P�P�H�Q���� �'�D�V���*�•�W�H�U�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�J�H�V�H�W�]�� �E�H�L�Q�K�D�O�W�H�W���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���*�U�X�Q�G�V�D�W�]�����Ä�.�Dn-
tone und Gemeinden sorgen mit Massnahmen der Raumplanung dafür, dass die Industrie- und 
Gewerbezonen soweit möglich und wirtschaftlich vertretbar mit Anschlussgleisen erschlossen 
�Z�H�U�G�H�Q�³�����$�U�W���������������'�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���$�Q�V�F�K�O�X�V�V�J�O�H�L�V�H���I�•�U���G�L�H���,�Q�G�X�V�W�U�L�H- und Gewerbezone auf dem 
nördlichen Teil des Baufelds 1 für die Erschliessung von Baufeld 1 und dem Brenntag-Areal wer-
den voraussichtlich erhalten. Die Abstellgleise auf Baufeld 1 werden hingegen voraussichtlich 
aufgehoben. Bei Baufeld 3 wird der bestehende Bahnanschluss ebenfalls aufgehoben, da er für 
die vorgesehene Nutzung nicht zwingend notwendig ist. Der Bahnanschluss zum Volta Haus soll 
voraussichtlich erhalten bleiben. 

 Parkierung  8.3.34

Betrifft Schreiben Nr. 14 
Die heutige Anzahl Parkplätze auf dem Areal sei beizubehalten. 
 

Die künftige maximale Anzahl Parkplätze gemäss kantonaler Parkplatzverordnung richtet sich 
grundsätzlich nach den künftigen Nutzungen auf dem Areal, die im Bebauungsplan VoltaNord 
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teilweise aber nicht abschliessend definiert werden. Unterschreitungen der maximalen Anzahl 
liegen im Ermessen der Grundeigentümer. 
 
 
Diverses  

 Benutzbarkeit der Naturersatzfläche  8.3.35

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 
Es sei nicht sinnvoll, eine Grünfläche zu planen, die nicht betreten werden darf. 
 

Die Ersatzpflicht der bestehenden schützenswerten Biotope auf dem Areal ist im Bundesgesetz 
über den Natur- und Heimatschutz (NHG) geregelt (vgl. Kapitel 4.6). Eine Reduktion der Fläche 
gegenüber heute ist grundsätzlich nur mit einer Qualitätssteigerung möglich, so dass der Natur-
wert insgesamt nicht geschmälert wird. Um diese Qualitätssteigerung zuzulassen, wurde be-
schlossen, dass die Naturersatzfläche nur zu maximal 20% betreten werden darf. Damit handelt 
es sich um eine Fläche, wo der Naturschutz im Vordergrund steht. Dies heisst jedoch nicht, dass 
die Fläche nicht erlebbar sein soll. Das Beispiel des preisgekrönten Erlenmattparks zeigt auf, wie 
Naturschutz und Erholungsnutzung erfolgreich in Einklang miteinander gebracht werden können. 
Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Gestaltung der westlichen Natur- und Grünfläche im Rah-
men von zwei verschiedenen qualitätssichernden Varianzverfahren (1. Konzept, 2. Projekt) ge-
plant werden. 

 Grösse der Naturersatzfläche  8.3.36

Betrifft Schreiben Nr. 11 
Die Naturersatzfläche sei zu klein und weise bezüglich Besonnung nicht die notwendi-
ge Qualität der bisherigen Trockenstandorte auf. 
 

Die Aussage zur Grösse der Naturersatzfläche wird nicht begründet und lässt sich deshalb 
schwer beantworten. Die Flächenreduktion im Vergleich zu heute wird durch eine Qualitätssteige-
rung kompensiert, so dass der Gesamtwert in etwa gleich bleiben soll. Die Lage der Naturschutz-
fläche mit einer Südwestorientierung am östlichen Rand des Gleisfeldes und mit zunehmendem 
Abstand zu den Baufeldern im südlichen Bereich ist für die Besonnung der Naturschutzfläche 
ideal.  

 Widerspruch zum kantonalen Richtplan  8.3.37

Betrifft Schreiben Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 
Die vorgesehene Planung widerspreche dem kantonalen Richtplan, der das Gebiet als 
wirtschaftliches Schwerpunktgebiet bezeichnet. Die vorgesehene Verdichtung der 
emissionsintensiven Nutzungen auf Baufeld 1 sei kein Ersatz für den Verlust von Flä-
chen in der Industrie- und Gewerbezone und würde zu einer Verdrängung der flächen- 
und lärmintensiven Betriebe ins Umland führen. 
 

Der Umgang mit dem kantonalen Richtplan wird im Kapitel 2.4.1 ausführlich behandelt. Der Be-
�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���H�U�P�|�J�O�L�F�K�W���H�L�Q�H���Ä�1�X�W�]�X�Q�J�V�L�Q�W�H�Q�V�L�Y�L�H�U�X�Q�J���]�X�U���(�Q�W�I�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���$�N�W�L�Y�L�Wä-
�W�H�Q�³�� ���2�E�M�H�N�W�E�O�D�W�W���6�����������N�D�Q�W�R�Q�D�O�H�U���5�L�F�K�W�S�O�D�Q���� �X�Q�G���G�D�P�L�W���U�X�Q�G�����µ������ �E�L�V�����µ000 neue Arbeitsplätze. 
Die durch die Nutzungsintensivierung frei gewordene Fläche soll anderen Nutzungen wie Woh-
nen zugeführt werden. Dies sei gemäss Objektblatt S2.1 denkbar, wenn eine klare Nutzungsent-
flechtung gewährleistet ist. Die vorliegende Planung stellt diese Entflechtung durch eine klare 
Trennung von lärmintensiven und lärmempfindlichen Nutzungen sicher. Der dringende Bedarf 
nach neuem Wohnraum im Kanton und die Eignung des südlichen Teils des Areals dafür wird im 
Ratschlag erläutert (vgl. auch Kapitel 8.3.1). Die Änderungen auf dem Areal VoltaNord sind aus-
serdem im Gesamtkontext der kantonalen Wirtschaftsflächenstrategie zu beurteilen, welche im 
Kapitel 8.3.2 ausführlich erläutert wird. 
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 Areal Lysbüchel als Zeitzeuge  8.3.38

Betrifft Schreiben Nr. 7, 9 
Das Areal Lysbüchel sowie das Gebäude Lysbüchelstrasse 310 seien erhaltenswert 
und stellen ein historisches Zeugnis der Stadtentwicklung dar. 
 

Gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung 
(ISOS) liegt das Lysbüchelareal in einem Gebiet mit dem Erhaltungsziel b. Das Areal verfüge 
�•�E�H�U���N�H�L�Q�H�� �E�H�V�R�Q�G�H�U�H���U�l�X�P�O�L�F�K�H�� �R�G�H�U�� �D�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H���4�X�D�O�L�W�l�W���� �K�D�E�H�� �M�H�G�R�F�K�� �H�L�Q�H�� �Ä�J�H�Z�L�V�V�H��
�%�H�G�H�X�W�X�Q�J�³���I�•�U���G�D�V���2�U�W�V�E�L�O�G�����(�V���V�H�L�H�Q���N�R�Q�N�U�H�W���G�L�H���(�L�J�H�Q�V�F�K�D�I�W�H�Q���]�X���H�U�K�D�O�W�H�Q�����G�L�H���Ä�I�•�U���G�L�H���D�Q�J�U�Hn-
�]�H�Q�G�H�Q�� �2�U�W�V�E�L�O�G�W�H�L�O�H�� �Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�� �V�L�Q�G�³����Ziel des ISOS ist demnach nicht der Erhalt der bestehen-
den Bausubstanz, sondern die Sicherstellung qualitätsvoller Beziehungen zu angrenzenden 
Ortsbildteilen. Im vorliegenden Fall soll dieses Ziel durch die konsequente Anwendung von quali-
tätssichernden Verfahren wie Wettbewerben erreicht werden. Im Inventar der Kantonalen Denk-
malpflege sind keine Inventarobjekte im Planungsgebiet enthalten.  

 Energievorgaben  8.3.39

Betrifft Schreiben Nr. 14, 15 
Die Energiestandards würden über das aktuelle Energiegesetz hinausgehen. Dem re-
vidierten Energiegesetz (zurzeit in der Kommissionsberatung) würde vorgegriffen. Es 
solle das kantonale Energiegesetz gelten. 
 

VoltaNord soll ein nachhaltiges Quartier werden (vgl. Planungsleitsätze im Kapitel 3), weshalb 
auch strengere Energievorschriften gerechtfertigt sind. Das Energiegesetz gilt für den ganzen 
�.�D�Q�W�R�Q���� �%�H�L�� �H�L�Q�H�P�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �K�D�Q�G�H�O�W�� �H�V�� �V�L�F�K�� �K�L�Q�J�H�J�H�Q�� �X�P�� �H�L�Q�H�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�� �Ä�6�R�Q�G�H�U�Q�Xt-
�]�X�Q�J�V�S�O�D�Q�X�Q�J�³�� �I�•�U�� �H�L�Q�� �E�H�V�W�L�P�P�W�H�V�� �$�U�H�D�O���� �%�H�J�U�•�Q�G�H�W�H�� �6�R�Q�G�H�U�U�H�J�H�O�X�Q�J�H�Q�� �V�L�Q�G�� �G�H�P�H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G��
möglich.  

 Mehrwertabga be 8.3.40

Betrifft Schreiben Nr. 14, 15 
Die Revision des Bau- und Planungsgesetzes in Bezug auf Mehrwertabgabe sei noch 
nicht rechtskräftig. Es bestünde eine grosse Rechtsunsicherheit. Der Text ist klarer zu 
formulieren. 
 

Die aktuelle Revision des Bau- und Planungsgesetzes in Bezug auf die Mehrwertabgabe war die 
Grundlage für die Verhandlungen mit den Grundeigentümerinnen über die Mehrwertabgabe. Wie 
die Einsprecher darauf hinweisen, ist diese Revision noch nicht rechtskräftig. Um dennoch die 
Planungs- und Rechtssicherheit für den Kanton und die Grundeigentümerinnen sicherzustellen, 
wurde beschlossen, die vorgesehenen Änderungen im privatrechtlichen städtebaulichen Vertrag 
zwischen dem Kanton und den Grundeigentümern festzuhalten, wie im Bericht erläutert. Es ist 
allen Vertragsparteien klar, dass die vorgesehene Regelung sowohl im positiven als auch im ne-
gativen Sinne von den endgültigen Änderungen des Bau- und Planungsgesetzes abweichen 
kann. Bei Differenzen zwischen dem Gesetz und dem städtebaulichen Vertrag gilt der städtebau-
liche Vertrag. Diese Rechtslage wird neu im Ratschlag ausführlicher formuliert. 

 Weitere redaktionelle Änderungen  8.3.41

Betrifft Schreiben Nr. 15 
Folgende Änderungen sind vorzunehmen: 
- �.�D�S�L�W�H�O�������������$�E�V�����������H�U�V�W�H�Q���6�D�W�]���H�U�V�H�W�]�H�Q�����Ä�3�R�W�H�Q�W�L�D�O���E�H�V�W�H�K�W���L�Q der Neueinzonung, der 
Verdichtung von Wohnzonen, der Schaffung von Hochhäusern und in der Transforma-
tion von unternutzten Industrie-���� �*�H�Z�H�U�E�H�� �X�Q�G�� �%�D�K�Q�D�U�H�D�O�H�Q���³��Zusätzlicher Wohn- und 
Gewerberaum kann mit wenigen Ausnahmen nur in den bereits bebauten Gebieten der 
Stadt realisiert werden. 
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Der zu streichende Satz sagt in erster Linie aus, dass die im Basisratschlag angenommene Neu-
einzonung (Stadtrandentwicklung Nordwesten) oder auch weitere (heute nicht beabsichtigte) Ein-
zonungen kaum genug Potential aufweisen, um die Nachfrage nach Wohn- und Wirtschaftsflä-
chen zu befriedigen. Der zweite Satz fügt hinzu, dass die Verdichtung von bestehenden 
Mischzonen ein gewisses Potential hat. Hochhäuser führen insbesondere beim Wohnungsbau 
nicht zwingend zu einer Verdichtung, da sie verhältnismässig grosse Freiflächen voraussetzen. 
Das Potential von Neueinzonungen, Verdichtungen im Bestand und Verdichtung durch Hochhäu-
ser ist entsprechend vorhanden, darf jedoch nicht überschätzt werden. Das grösste Potential be-
steht in den oft unternutzten Transformationsgebieten, der Fokus wird entsprechend hier gelegt. 
 

- �.�D�S�L�W�H�O�� ���������� �$�E�V���� ������ �O�H�W�]�W�H�Q�� �6�D�W�]�� �D�Q�S�D�V�V�H�Q���� �Ä�'�L�H�� �$�W�W�U�D�N�W�L�Y�L�W�l�W�� �G�H�V�� �$�U�H�D�O�V��generell für 
Arbeitsnutzungen und teilweise im südlichen Teil als auch �I�•�U���:�R�K�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�H�Q���N�D�Q�Q�«�³ 
 

Es geht bei diesem Satz nicht um eine Analyse der Attraktivität der verschiedenen Arealteile, 
sondern um die Notwendigkeit einer koordinierten Entwicklung. 

 
- �.�D�S�L�W�H�O�� �������������� �$�E�V���� ������ �H�U�V�W�H�Q�� �6�D�W�]�� �D�Q�S�D�V�V�H�Q���� �Ä�«�G�X�U�F�K�� �G�L�H�� �1�H�X�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�L�Q�H��zeit-
gemässe sinnvolle und zukunftsorientierte �*�H�Z�H�U�E�H�Q�X�W�]�X�Q�J�«�³ 
 

Die vorgeschlagene Änderung wird sinngemäss umsetzt. 
 
- �.�D�S�L�W�H�O�����������������$�E�V�����������I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���6�D�W�]���V�W�U�H�L�F�K�H�Q�����ÄDas nördliche Baufeld könnte bei ei-
ner Ausnützungsziffer von nur 2.0 theoretisch alle heutigen Arbeitsnutzungen auf der 
SBB-Parzelle aufnehmen�³�����0�L�W���G�H�P���K�H�X�W�L�J�H�Q���)�L�U�P�H�Q�P�L�[���N�|�Q�Q�H���G�L�H�V�H���$�X�V�Q�•�W�]�X�Q�J�V�]�L�I�I�H�U��
nicht erreicht werden. 
 

�'�D�V���3�U�R�M�H�N�W���Ä�:�H�U�N�D�U�H�Q�D�³���D�Q���G�H�U���1�H�X�G�R�U�I�V�W�U�D�V�V�H���]�H�L�J�W�����G�D�V�V���H�L�Q�H���J�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���9�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J��grund-
sätzlich möglich ist. Eine Ausnützungsziffer von 2.0 auf Baufeld 1 ist nicht unrealistisch. Eine ak-
tuelle Machbarkeitsstudie zu Baufeld 1, wo einige SBB-Mieter und �±Baurechtsnehmer involviert 
sind, soll aufzeigen, wie dies funktionieren könnte.  

 
- Kapitel 2.4.2, Abs. 1, ersten Satz anpas�V�H�Q���� �Ä�«�D�O�V�� �)�R�O�J�H�� �G�H�U�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�Q��Vorbelas-
tung Nutzung�«�³�����'�H�U���%�H�J�U�L�I�I���9�R�U�E�H�O�D�V�W�X�Q�J���]�H�P�H�Q�W�L�H�U�H���G�D�V���Q�H�J�D�W�L�Y�H���%�L�O�G���G�H�U���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�� 
 

Die vorgeschlagene Änderung wird umsetzt. 
 
- �.�D�S�L�W�H�O�� �������������� �Ä�9�H�U�I�D�K�U�H�Q�³���� �I�R�O�J�H�Q�G�H�Q�� �6�D�W�]�� �D�Q�S�D�V�V�H�Q����Realisierung der öffentlichen 
Freiräume vor oder während in Übereinstimmung mit der Entwicklung der angrenzen-
den Baufelder 
 

Es geht hier um die zeitliche Koordination der Realisierung von Baufeldern und Freiräumen. Die 
Freiräume sollen möglichst vor oder gleichzeitig mit dem Einzug der NutzerInnen fertiggestellt 
werden. Die inhaltliche Übereinstimmung zwischen Baufeldern und Freiräumen wird selbstver-
ständlich auch angestrebt und soll im Rahmen von mehreren Varianzverfahren gesichert werden.  

 
- Kapitel 4.6.�������H�U�V�W�H�Q���6�D�W�]���D�Q�S�D�V�V�H�Q�����Ä�(�V���K�D�Q�G�H�O�W���V�L�F�K���E�H�L�P���$�U�H�D�O���9�R�O�W�D�1�R�U�G���X�P���H�L�Q�H�V��
der wichtigsten von mehreren Entwicklungsgebieten �G�H�U���6�W�D�G�W���%�D�V�H�O�«�����Z�H�O�F�K�Hs für das 
Wachstum der Stadt Basel unerlässlich ist äusserst wichtig sind�³�� 
 

Die Schwächung dieses Satzes lässt ausser Acht, dass die Erstellung von Wohnraum im Kanton 
nicht mit der Arbeitsplatzentwicklung Schritt halten kann. Die Realisierung der Arealentwicklung 
VoltaNord ist zusammen mit den übrigen Transformationsgebieten kritisch für die Weiterentwick-
lung des Kantons. 
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9. Abwägung raumwirksamer Interessen  
Planungsaufgaben, wozu auch Zonenänderungen, Bebauungspläne und Linienpläne gehören, 
haben sich gemäss § 93 BPG nach den Zielen und Grundsätzen des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (Art. 1, 3 und 4 RPG) zu richten. Zudem ist eine Interessenabwägung in der Be-
gründung der Beschlüsse vorzunehmen (Art. 1�±3 RPV). Die Abwägung der raumwirksamen Inte-
ressen kann grundsätzlich den Kapiteln 2 bis 5 sowie dem Kapital 8 entnommen werden.  
 
Die Mitwirkung der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG) wurde gemäss den Ausführungen im Kapitel 
2.5 sichergestellt. Die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG), der kantonale Richt-
plan (Art. 8 RPG) sowie die Umweltschutzgesetzgebung werden durch das Vorhaben nicht in 
widersprechender Weise berührt. 

10. Formelle Prüfungen  
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 8 des Gesetzes über den 
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
 
Das Justiz- und Sicherheitsdepartement hat die nutzungsplanerischen Änderungen im Hinblick 
auf die Aufnahme in die Gesetzessammlung geprüft. 

11. Antrag  
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
 
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
Beilage  
- Entwurf Grossratsbeschluss 
- Zonenänderungsplan 
- Bebauungsplan 
- Wohnanteiländerungsplan 
- Lärmempfindlichkeitsstufenänderungsplan 
- Bau- und Strassenlinienplan 
- Kopien der nicht zurückgezogenen Einsprachen 
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Grossratsbeschluss  
 
betreffend 

Festsetzung eines Bebauungsplans im Bereich Lysbüchelstrasse, Elsässerstrasse, 
Gleisanlage sowie Aufhebung eines Teils des Bebauungsplans Nr. 165, Zonenä n-
derung, Änderung Lärmempfindlichkeitsstufe, Änderung Wohnanteilplan, Festl e-
gung Bau - und Strassenlinien  
 
Nichteintreten auf Einsprachen  
 
Ausgabenbewilligung für die Planung der öffentliche n Freiräume, Ausgabenbewi l-
ligung für die Finanzierung  der  Landerwerbskosten  
 
Vom ...... 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf die §§ 101 und 105 des Bau- und Pla-
nungsgesetzes (BPG) vom 17. November 19991, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Re-
gierungsrates Nr. 17.0090.01 vom 21. Juni 2017 sowie in den Bericht der Bau- und Planungs-
kommissi�R�Q���1�U�����«�����Y�R�P���«�«�«�������E�H�V�F�K�O�L�H�V�V�W�� 

I. Zonenänderung  
Der Zonenänderungsplan Nr. �����µ������ des Planungsamtes vom 28. Oktober 2016 wird verbindlich 
erklärt. 
 
II. Festsetzung eines Bebauungsplans  
1. Der Bebauungsplan Nr. �����µ������ des Planungsamtes vom 28. Oktober 2016 wird ver-

bindlich erklärt. 
 
2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen: 
 
Verfahren  
 
a. Um eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität zu sichern, sind auf den Baufel-

dern sowie für die öffentlich zugänglichen Flächen Varianzverfahren durchzuführen. Von 
dieser Pflicht ausgenommen sind Baufeld 1 sowie Umnutzungen von bestehenden Bauten 
und befristete Nutzungen. 

 
b. Vor einer künftigen Bebauung sind in einem weiteren Planungsverfahren ergänzende Bau-

bestimmungen über die einzelnen Baufelder im Rahmen von Bebauungsplänen zu erlas-
sen. Von dieser Pflicht ausgenommen sind Baufeld 1 sowie Umnutzungen von bestehen-
den Bauten und befristete Nutzungen. Es darf gestützt auf ein Varianzverfahren vom Bau- 
und Planungsgesetz abgewichen werden. Unter Einhaltung der maximalen Bruttogeschoss-
fläche gemäss lit. g und einer maximalen Gebäudehöhe von 30 m ist der Regierungsrat er-
mächtigt, die Bebauungspläne zu erlassen.  
 

c. Der Regierungsrat wird ermächtigt, innerhalb der Grünanlagezone eine Naturschutzzone 
festzulegen.  
 

                                                
1 SG 730.100 
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d. Der Regierungsrat wird ermächtigt, auf Baufeld 5 eine Zone für Nutzungen im öffentlichen 
Interesse festzulegen und die maximale BGF im restlichen Baufeld 5 entsprechend anzu-
passen.  

 
Nutzungsart  

 
e. Es sind in den Baufeldern 2, 4, und 5 folgende Mindestwohn- und Mindestarbeitsanteile 

einzuhalten: 
 
 Mindestwohnanteil Mindestarbeitsanteil 
 Baufeld 2: 40% 40%* 
 Baufeld 4:  80% - 
 Baufeld 5:  60% - 

 
* davon 50% im nördlichen Bereich des Baufelds 
 

f. Zwischen Baufeldern 3 und 5 ist eine unterirdische private Nutzung zulässig. Es gelten die 
Bestimmungen der Zone 7. 
 

Nutzungsmass  
 

g. In den Baufeldern 1 bis 5 dürfen Gebäude mit den folgenden maximal zulässigen Bruttoge-
schossflächen (BGF) erstellt werden: 
 
 Baufeld 1: gemäss Grundordnung 
 Baufeld 2:  63�µ���������P2 
 Baufeld 3: gemäss Grundordnung 
 Baufeld 4: 24�µ���������P2 
 Baufeld 5:  �����µ���������P2   
 

h. Ein Nutzungstransfer zwischen den Baufeldern ist möglich, setzt jedoch eine alle davon 
betroffenen Baufelder übergreifende städtebauliche Studie analog lit. a. voraus. 
 

i. Im Erdgeschoss realisierte Veloabstellplätze werden zur Bruttogeschossfläche nicht ange-
rechnet, wenn sie 30% der Erdgeschossfläche nicht überschreiten. 
 

j. Öffentliche Turnhallen werden zur Bruttogeschossfläche nicht angerechnet. 
 
Vielfalt  

 
k. Baufeld 2 ist in drei bis fünf Baufelder zu unterteilen. Dabei sind mindestens zwei qualitativ 

hochstehende Querachsen für den Langsamverkehr zu realisieren.  
 

l. In den im Bebauungsplan dafür definierten Flächen haben die Erdgeschosse strassenseitig 
eine Geschosshöhe von mindestens 4,5 m aufzuweisen. Gemessen wird von Oberkante 
Boden Erdgeschoss (Rohbau) bis Unterkante Boden 1. Obergeschoss (Rohbau). 
 

Natur - und Freiflächen  
 
m. Es ist innerhalb der westlichen Grünanlagezone eine Naturschutzzone mit einer Fläche von 

1,25 ha festzulegen und eine entsprechende Schutzverordnung zu erlassen. Diese be-
zweckt den Schutz der trockenwarmen Ruderalvegetation mit den entsprechenden Tier- 
und Pflanzenarten sowie dem überregionalen Biotopverbund trockenwarmer Lebensräume. 
Es sind jegliche Nutzungen untersagt, welche den Schutzzwecken widersprechen. Es ist 
durch gestalterische Massnahmen dafür zu sorgen, dass die Schutzzwecke eingehalten 
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werden. Eine mit dem Artenschutz vereinbare Erholungsnutzung ist auf maximal 20% der 
Fläche zulässig.  

 
Erschliessung und Parkierung  
 
n. Im Bereich der mit einem Pfeil markierten Stellen sind qualitativ hochwertige, öffentliche 

Wegverbindungen zu realisieren. Diese sind mit einer Dienstbarkeit zugunsten des Kantons 
im Grundbuch sicherzustellen. 

 
o. Auf Baufeld 3 sind bis zu 150 unterirdische, nutzungsabhängige Parkplätze realisierbar. 

Neubauten sind von dieser Regelung ausgenommen. 
 
Lärm  
 
p. Es gelten in allen Baufeldern die Immissionsgrenzwerte gemäss eidgenössischer Lärm-

schutzverordnung minus 5 dB. Der Regierungsrat kann für städtebaulich, architektonisch 
und lärmtechnisch sinnvolle Lösungen Ausnahmen von den im ersten Satz genannten 
Lärmgrenzwerten bis zu den Immissionsgrenzwerten für einzelne Gebäudeteile gewähren. 

 
Störfall  
 
q. Bauten und Nutzungen sind so zu realisieren, dass die Sicherheit der Bevölkerung neben 

den risikorelevanten Anlagen nicht übermässig gefährdet wird und die Risiken tragbar blei-
ben. 

 
r. In den Baufeldern 2, 4 und 5 ist die Ansiedlung von Betrieben, welche bei ausserordentli-

chen Ereignissen Personen schwer schädigen können, ausgeschlossen. 
 
Entwässerung  
 
s. Überall wo technisch und wirtschaftlich möglich, sind Installationen für die Grauwassernut-

zung vorzusehen. Ist dies nicht möglich, ist das anfallende Meteorwasser auf den Baufel-
dern versickern zu lassen.  

 
Energie  
 
t. Für neue Wohn-, Büro- und Schulbauten gelten zusätzlich zum kantonalen Energiegesetz 

die Zielwerte des SIA-Effizienzpfads Energie. Für Umbauten, Um- und Zwischennutzungen 
gilt das kantonale Energiegesetz.  

 
3. Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan zulassen, so-

fern dadurch die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 
 
III. Nichteintreten auf  Einsprachen  
Auf die im Ratschlag Nr. 17.0090.01 in Kapitel 8 aufgeführten Einsprachen wird nicht eingetreten. 
 
IV. Änderung Lärmempfindlichkeitsstufenplan  
Die Zuweisung der Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss Plan Nr. �����µ������ des Planungsamts vom 
28. Oktober 2016 wird genehmigt. 
 
V. Änderung Wohnanteilplan  
Die Änderung des Wohnanteils gemäss Plan Nr. �����µ������ des Planungsamts vom 28. Oktober 
2016 wird genehmigt. 
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VI. Festlegung Bau - und Strassenlinien  
Die Änderung der Bau- und Strassenlinien gemäss Plan Nr. �����µ������ des Planungsamts vom 
28. Oktober 2016 wird genehmigt. 
 
VII. Teilaufhebung Bebauungsplan Nr. 165  
Der Grossratsbeschluss betreffend den Bebauungsplan Bahnhof St. Johann / Voltastrasse vom 
15. Januar 2003 wird in den Bereichen, wo der Bebauungsplan Nr. 165 vom Bebauungsplan 
VoltaNord überlagert wird, aufgehoben. 
 
VIII. Ausgabenbewilligung Planung  
Für die Planung der Allmendflächen der Arealentwicklung VoltaNord werden einmalige Ausgaben 
�Y�R�Q���L�Q�V�J�H�V�D�P�W���)�U�������µ�������µ���������E�H�Z�L�O�O�L�J�W���� 
 
IX. Ausgabenbewilligung Finanzierung Landerwerbskosten  
 
a. Für die Finanzierung der Landerwerbskosten der Arealentwicklung VoltaNord werden ein-

malige Ausgaben �Y�R�Q���L�Q�V�J�H�V�D�P�W���)�U�������µ�������µ��������bewilligt. 
 
b. Der Regierungsrat wird ermächtigt, weitere einmalige Ausgaben für die Finanzierung der 

Landerwerbskosten zu bewilligen: 
 
Flächen zwischen Bau- und Strassenlinie  Fr. 100/m2   max. Fr. 3�����µ������ 
(Stand: Bebauungsplan VoltaNord) 
 
X. Publikation  
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der 
Rechtskraft wirksam. 
 
Rechtsmittelbelehrung:  
Gegen diesen Beschluss kann Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Neue Einwän-
de sind ausgeschlossen, wenn sie bereits im Einspracheverfahren hätten vorgebracht werden 
können. 
 
Den Einsprecherinnen und Einsprechern ist dieser Beschluss zusammen mit dem zugrunde lie-
genden Ratschlag und dem dazu ergangenen Bericht der Bau- und Raumplanungskommission 
als Einspracheentscheid persönlich zuzustellen. Die Zustellung erfolgt nach unbenütztem Ablauf 
der Referendumsfrist oder, im Falle eines Referendums, nach der Annahme dieses Beschlusses 
in der Volksabstimmung. Wird der Beschluss in der Volksabstimmung abgelehnt, so ist den Ein-
sprecherinnen und Einsprechern eine persönliche Mitteilung zuzustellen, dass ihre Einsprache 
obsolet geworden ist. 
 
Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen nach der Zustellung dieses Beschlusses beim Verwal-
tungsgericht anzumelden. Innerhalb von 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die 
Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge der Rekurrentin oder des Rekurrenten und 
deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat. 
 
Bei völliger oder teilweiser Abweisung des Rekurses können die amtlichen Kosten, bestehend 
aus einer Spruchgebühr sowie den Auslagen für Gutachten, Augenscheine, Beweiserhebung und 
andere besondere Vorkehren, der Rekurrentin oder dem Rekurrenten ganz oder teilweise aufer-
legt werden. 
 
Hinweis:  
Pläne und Berichte zu diesem Beschluss sind unter folgendem Link einsehbar: 
http://www.grosserrat.bs.ch/?gnr=00.0000 










































































































































